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Wohnungselend im Industriezeitalter

Anfang des 19. Jahrhunderts begann die Industrialisierung die Gesell-
schaft in West- und Mitteleuropa radikal zu verändern. Rationalisier-
te Produktionsabläufe wurden eingeführt, Maschinen und technische 
Neuerungen erlaubten eine Produktivität, mit der die traditionelle Wirt-
schaft nicht konkurrieren konnte. Die neuen Industriezentren benötig-
ten immer mehr Arbeiter. Moderne Produktionsweisen veränderten 
auch die Arbeit auf dem Land. Tausende Arbeitskräfte wurden hier 
freigesetzt, die nun Arbeit in den Städten suchten.1 
Gleichzeitig kam es zu einer enormen Bevölkerungszunahme. Durch 
höhere hygienische Standards und eine bessere medizinische Versor-
gung sank die Kindersterblichkeit, und generell erhöhte sich die Le-
benserwartung.2 In den wenigen Jahrzehnten zwischen 1875 und 1910 
stieg die Bevölkerungszahl zum Beispiel in Deutschland von rund 40 
auf 65 Millionen.3 
Trotz des hohen Bedarfs seitens der neuen Industrie gab es ein Überan-
gebot an Arbeitskräften. Durch Arbeitslosigkeit und schlechte Arbeits-
bedingungen, geringe Löhne und fehlende soziale Absicherung bei 
Krankheit und Alter entstand eine neue urbane Unterschicht. Und es 
strömten immer mehr Menschen auf der Suche nach Arbeit in die Städ-
te. Der Wohnungsmarkt konnte den Ansturm bei Weitem nicht auffan-
gen. Die Wohnsituation in den Städten wurde immer schwieriger.4 Sie 
war ohnehin desolat gewesen, und nun im Laufe der Veränderungen 
sollte sie katastrophal werden.
In den Jahrzehnten des ausgehenden 19. Jahrhunderts erlebten die 
deutschen Städte einen gewaltigen Bauboom. Ganze Straßenzüge mit 
Prachtbauten entstanden im Stile des Historismus, und Terraingesell-
schaften errichteten noble Stadtviertel auf der grünen Wiese. Doch die 
Arbeiter profitierten nicht davon. Für die kommerziellen Wohnungs-

In den deutschen Städten herrschte im 19. Jahrhundert drückende Wohnungsnot: Im-
mer mehr Menschen strömten auf Arbeitssuche in die Industriezentren und benötig-
ten Platz zum Wohnen. Wie hier in München in der Au entstanden Elendsviertel, in 
denen die Menschen in äußerst schlechten Wohnverhältnissen lebten.

Kapitel 1
Wohnungsfrage – Lebensfrage 
Die Wohnsituation im 19. Jahrhundert
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baugesellschaften, oft in Form von Aktiengesellschaften, war es renta-
bel, große Wohnungen für Wohlhabende zu bauen. Kleinwohnungen 
rentierten sich nicht in demselben Maße; zu viel der Gesamtfläche wur-
de für Treppenhäuser, Gänge und Aborte benötigt. Zudem scheuten die 
Gesellschaften den hohen Verwaltungsaufwand, der bei der Vermietung 
an viele Parteien anfiel.5

Die „Minderbemittelten“, wie damals die sozial benachteiligten Be-
völkerungsschichten genannt wurden, zogen in die engen Gassen der 
Altstädte. Zugige Dachböden und feuchte, dunkle Keller wurden als 
Wohnraum genutzt.6 In welchen Verhältnissen die Menschen lebten, 
verdeutlicht die damalige Definition von Überbelegung: Eine Wohnung 
galt als überbelegt, wenn sie mit mehr als fünf Personen pro beheizba-
rem Raum bewohnt war. In vielen deutschen Städten waren etwa 20 
Prozent der Wohnungen überbelegt.7 
Es gab aber auch Neubauten für die Arbeiter, die mit dem Ziel der Ge-
winnmaximierung und der Versorgung der Industrie mit Arbeitskräf-
ten gebaut wurden. Möglichst viele Mieter sollten auf möglichst wenig 
Raum untergebracht werden.8 Sogenannte Mietskasernen mit dunklen 
Hinterhöfen entstanden. Ein Vorderhaus, zwei Seitenflügel und ein oder 
mehrere Hinterhäuser bildeten in sehr enger Bauweise einen Baublock. 
Im Hof befand sich oft noch ein Gewerbebetrieb. Mietskasernen wur-
den zum Synonym für menschenunwürdiges Wohnen, sie galten den 
Zeitgenossen als die „modernen Ungeheuer der Großstadt“.9

Die Wohnungen maßen nur 20 bis 45 qm. 1905 bestanden in Groß-Ber-
lin 40 Prozent aller Wohnungen aus nur einem beheizbaren Zimmer. In 
solchen Häusern teilten sich meist mehrere Mietparteien eine Toilette 
auf dem Gang oder im Treppenhaus. 1910 hatten in Berlin nur 47 Pro-
zent und in Köln nur 44 Prozent sämtlicher Wohnungen eine eigene 
Toilette mit Wasserspülung. Die katastrophalen hygienischen Zustände, 
dazu Kälte, Feuchtigkeit und Dunkelheit verursachten ein gesundheits-
schädliches Wohnklima.10 
Besonders Tuberkulose war im 19. Jahrhundert die Krankheit der ar-
men Bevölkerung in den Städten. 1882 entdeckte Robert Koch den 
Tuberkuloseerreger. Die Krankheit konnte jetzt eindeutig identifiziert 
werden, doch über Gründe für ihre Verbreitung waren sich die Ex-
perten weiterhin uneins. Sozialreformer wiesen darauf hin, dass die 

Auch München entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts von einer beschauli-
chen Residenz- zu einer bedeutenden Großstadt. 1852 überschritt die Einwohnerzahl 
erstmals die Grenze von 100.000. 1883 lebten in München bereits 250.000 Menschen. 
Bis 1901 verdoppelte sich diese Zahl dann auf etwa 500.000. Viele Wohnungen waren 
überbelegt, dunkel und feucht, wie hier am Oberanger. Räumliche Enge und schlechte 
hygienische Bedingungen waren der Nährboden für die Entstehung und die schnelle 
Verbreitung von Krankheiten.  
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Tuberkulosesterblichkeit mit einer Verbesserung der sozialen Lage der 
Arbeiterklasse bereits zurückgegangen sei. Robert Koch selbst beton-
te den Zusammenhang zwischen schlechten Wohnverhältnissen und 
der Krankheit: „Von vielen Autoren wird der Armut und der Bevöl-
kerungsdichtigkeit ein entscheidender Einfluß auf die Phthisisfrequenz 
(Tuberkulosehäufigkeit) zugeschrieben; aber in Wirklichkeit sind es die 
mangelhaften und die zu beengten Wohnungen, in welche durch die 
Armut und durch die Zunahme der Bevölkerungsdichtigkeit die Men-
schen getrieben werden.“11 
Auch bei der Ausbreitung der Cholera vermuteten die Zeitgenossen ei-
nen Zusammenhang mit der Wohnsituation.12 Unter dem Motto „Mehr 
Licht und Luft“ forderte der Münchner Hygieniker Max von Pettenko-
fer eine Verbesserung der Wohnverhältnisse der Arbeiter. Mehr Venti-
lation und Luftaustausch würde die Verbreitung der Krankheitskeime 
eindämmen. Sonnenlicht wurde ein positive Wirkung zugeschrieben, 
nicht nur dass die Feuchtigkeit reduziert würde, sondern es hätte auch 
eine keimtötende Eigenschaft.13 
Trotz der minderen und gesundheitsschädlichen Wohnungsqualität wa-
ren die Wohnungen der Unterschichten überteuert. Grund war der allge-
meine Mangel an Wohnraum. Wegen der hohen Nachfrage stiegen die 
Mieten für Kleinwohnungen. Schon 1867 hatte der Berliner Statistiker 
Hermann Schwabe sein „Schwabesches Gesetz“ formuliert: „Je ärmer 
jemand ist, desto größer ist die Summe, die er im Verhältnis zu seinem 
Einkommen für Wohnung ausgeben muß.“14 Um die Mieten finanzieren 
zu können, wurden die Räume der beengten Wohnungen oft zusätzlich 
untervermietet, oder es wurden Betten an Schlafgänger vergeben. Ei-
nen Schlafplatz teilten sich dann mehrere Personen „im Schichtbetrieb“. 
Bis zu 30 Personen lebten zusammen in einer Wohnung. Sogar auf den 
Fluren hausten Menschen notdürftig auf Matratzen.15 
Nicht nur die Arbeiter, sondern auch eine sich neu konstituierende Mit-
telschicht, die aus Facharbeitern, kleinen Beamten, Angestellten und 
Freiberuflern bestand, war von der Wohnungsnot betroffen. 
Ein Besucher aus England berichtete Ende des 19. Jahrhunderts über die 
Wohnsituation in Deutschland: „Man kann wohl sagen, die Deutschen 
haben gelernt, Städte zu bauen, bevor sie gelernt haben, Wohnungen zu 
bauen. … Unmittelbar hinter den breiten Straßenzügen sind oft riesige 

Hinter den barocken und klassizistischen Fassaden Münchens verbargen sich häufig 
enge, dunkle Hinterhöfe mit baufälligen Wohnungen der Handwerker- und Arbeiter-
familien. 
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Massenmiethäuser. Dort wohnt der deutsche Arbeiter. Er zahlt doppelt 
so viel Miete und doppelt soviel Steuern wie sein englischer Berufs-
genosse. … Diese Höfe und Sackgassen entbehren in jeglicher Weise 
Licht und Luft. Ein unangenehmer Stallgeruch erfüllte sie. Unter den 
Kindern, die außerhalb der Häuser spielten, bemerkte man viele mit 
schwächlichen oder verkrüppelten Gliedern.“
Der englische Besucher wollte aber nicht nur das Wohnen beschreiben, 
er wollte in einem Vergleich auch sein Heimatland als positives Beispiel 
darstellen: „Einer der Bewohner fand sich bereit, uns seine drei Räume 
zu zeigen. Eine schlechtere Dreizimmerwohnung habe ich nicht in den 
Slums von London, Birmingham oder Newcastle gesehen. … Begreif-
lich, dass der Arbeiter sein Vergnügen und seine Erholung nicht in sei-
nem Heim findet, sondern auf der Straße oder in der Kneipe.“16 

Wohnungsmissstand in Bayern

Auch in Bayern entstanden durch die Industrialisierung urbane Zentren. 
Das größtenteils agrarisch geprägte Land brach in das Industriezeitalter 
auf. Die erste Eisenbahn in Deutschland fuhr 1835 von Nürnberg nach 
Fürth, in München gründete Maffei eine Lokomotivenfabrik. Augsburg 
war zentraler Finanzplatz in Bayern und traditionell bedeutender Stand-
ort der Textil- und Metallindustrie. Hier siedelte Ludwig Sander seine 
Maschinenfabrik an, die zur Wiege des MAN-Konzerns wurde. Aus der 
in Nürnberg beheimateten Schuckertschen Elektrizitäts-AG entwickelte 
sich später ein Teil des Weltunternehmens Siemens. In Oberfranken 
entstanden Zentren der Chemie- und Farbenindustrie.
Die Industrialisierung hatte für die bayerischen Städte die gleichen Fol-
gen wie für andere Städte in Deutschland. So wurde die Wohnungsnot 
auch hier größer. Überfüllte, dunkle, feuchte und schmutzige Wohnun-
gen prägten die ärmeren Stadtbezirke. 
Ein Münchner beschrieb, was er erlebte, als er sich in Bogenhausen 
eine Wohnung anschaute, in der eine Witwe zwei Zimmer unterver-
mietete: „Das eine der abvermieteten Zimmer hatten 3 Arbeiter inne. 
Der Raum war ca. 40 cbm gross.“ Umgerechnet bedeutet dies, dass 
die drei Arbeiter sich einen Raum von ca. 13 qm Grundfläche teil-

Der Wohnungsmangel zur Jahrhundertwende zeigte sich auch im schlechten Zustand 
der Wohnungen. Viele der „Wohnungen“ waren nach heutigem Verständnis eigentlich 
unbewohnbar. Die satirische Zeitschrift Simplicissimus fand eine makabre Lösung.
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ten. Zudem war es schmutzig, und die Einrichtung des Zimmers ließ 
zu wünschen übrig: „Hier starrte alles jämmerlich vor Schmutz. Die 
Bettwäsche war alt und gebraucht, die Beleuchtung eine ganz ungenü-
gende. An Mobiliar war nur das Allernötigste vorhanden und auch das 
in schlechtem Zustande. Kleider lagen überall umher, da es an geeig-
neten Aufbewahrungsmitteln fehlte. Die Wände waren auch hier kahl, 
ohne jeden Schmuck. Waschgegenstände waren nicht vorhanden, keine 
Waschschüssel, kein Wasserkrug war zu erblicken.“ Auch das zweite 
Zimmer, eine kleine Kammer, war in ähnlich schlechtem Zustand: „Das 
zweite der abvermieteten Zimmer hatte eine Frauensperson inne. Es 
war nur von einem kleinen Fensterchen beleuchtet. Auch hier herrschte 
der gleiche Schmutz, die gleiche Unordnung, der gleiche Mangel an 
Mobiliar, die gleiche Kahlheit der Wände. Der Kubikinhalt betrug ca. 
12 cbm (ca. 4 qm), gerade so viel, um einem Bett und Stuhl bequem 
Platz zu geben.“17

Dass dies kein Einzelfall war, zeigt eine von der bayerischen Regierung 
erlassene polizeiliche Vorschrift aus dem Jahr 1908, in der Kriterien zur 
Wohnungsaufsicht festgelegt wurden. Hier heißt es: “Die Betten dürfen 
während der Zeit der Benützung nicht übereinanderstehen und von 
verschiedenen Personen schichtweise nacheinander benutzt werden. 
Die Bettwäsche muss mindestens alle 4 Wochen und bei jedem Wechsel 
der das Bett benützenden Person erneuert werden.“ 
Die Vorschrift verweist auf weitere Missstände: „Wohn- und Schlafräu-
me dürfen nicht zum Aufenthalt von Jungvieh, Schweinen, Ziegen oder 
von Nutzgeflügel – mit Ausnahme von Junggeflügel zum Zwecke der 
Aufzucht –, und nicht zur regelmässigen Aufbewahrung von Feldfrüch-
ten oder grösseren Mengen von Nahrungs- oder Genussmitteln benützt 
werden. ... Bei jedem Wohnhause muss eine entsprechende Abortanla-
ge vorhanden sein. … Bei bestehenden Gebäuden mit mehreren klei-
neren Wohnungen kann jedoch für mehrere Familien oder Inwohner, 
aber höchstens für 15 Personen, eine gemeinschaftliche Abortabteilung 
für ausreichend erachtet werden.“18 

Ende des 19. Jahrhunderts erkannten viele Sozialreformer, dass die Wohnungsnot durch 
die private Wohnungswirtschaft nicht gelöst werden konnte. Nach englischem Vorbild 
entstanden auch in Bayern Baugenossenschaften, die sich zum Ziel setzten, bezahlbare 
Kleinwohnungen zu errichten. Ein Mitglied erwarb mit seinem Beitrag einen Anteil der 
Genossenschaft. So stellte es Geld für den Wohnungsbau bereit und bekam im Gegen-
zug die Chance auf eine Genossenschaftswohnung.
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Im Kampf gegen die Missstände

Zwar war die Wohnungsmisere bekannt; die Betroffenen waren aller-
dings kaum in städtischen und staatlichen Gremien vertreten, und die 
Verwaltungen kümmerten sich nur zögerlich um eine Verbesserung der 
Wohnsituation. Sehr lange vertraute man auf die Selbstregulierungs-
kräfte des Marktes. Doch im Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte ein 
Umdenken ein. Das Elend war schließlich deutlich sichtbar. Die „sittli-
che und wirtschaftliche Hebung der arbeitenden Klasse“ wurde ein ge-
sellschaftliches Ziel und die Wohnungsmisere zu einem der wichtigsten 
Aspekte der sozialen Frage.19

Aus Protest gegen die Elendsquartiere der Arbeiter und um das Pro-
blem bekämpfen zu können, entstanden in Deutschland seit Mitte des 
19. Jahrhunderts Wohnungsbaugenossenschaften. Die Idee der Genos-
senschaften kam aus Großbritannien. Dort schlossen sich in Folge der 
Industrialisierung die unter den wirtschaftlichen Veränderungen leiden-
den Menschen zusammen. So sollten die Risiken des wirtschaftlichen 
Handelns auf mehrere Schultern verteilt werden. Die erste Genossen-
schaft war eine Einkaufsgenossenschaft und sollte durch ihre größere 
Marktmacht niedrigere Preise garantieren.20 Nach den Grundsätzen der 
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung wurden auch in 
Deutschland Genossenschaften gegründet. Verbunden sind damit vier 
Personen: Der sozialistische Politiker Ferdinand Lassalle forderte die 
Einrichtung von Produktionsgenossenschaften für Arbeiter, der Libera-
le Hermann Schulze-Delitzsch gründete gewerbliche Genossenschaften, 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen gründete landwirtschaftliche Genossen-
schaften. Victor Aimé Huber wandte die genossenschaftliche Idee auf 
das Problem der Wohnungssuchenden aus den ärmeren Bevölkerungs-
schichten an. Huber erkannte, dass das drückende Wohnungsproblem 
allein vom privatwirtschaftlichen Wohnungsbau nicht gelöst werden 
konnte.21 Als erstes Unternehmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot 
wurde am 15. November 1847 von Huber und seinen Mitstreitern die 
„Berliner gemeinnützige Baugesellschaft“ gegründet.22

Victor Aimé Huber sagte bei der Grundsteinlegung zum ersten Haus-
bau: „Wir tun dies mit der Hoffnung, daß unter göttlichem Segen und 
mit Hilfe und Nacheiferung wahrhaft freier Männer in diesem unschein-

Vereinzelt kümmerten sich die Arbeitgeber selbst um das Wohnungsproblem ihrer Ar-
beiter. So unterstützte etwa der Direktor der Schuckertwerke in Nürnberg, Alexander 
Wacker, die Gründung einer Genossenschaft, die für die Werksangehörigen günstigen 
Wohnraum schaffen sollte. Nach einer Umfrage der Genossenschaft unter den Mit-
gliedern im Jahre 1898 kamen Drei-Raum-Wohnungen mit Küche und Vorplatz den 
Bedürfnissen der Arbeiterfamilien am ehesten entgegen. 
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baren Anfang der erste Schritt getan werde auf einer Bahn, deren Ziel 
die Lösung einer der dringendsten Aufgaben der verhängnisvollen stür-
mischen Gegenwart, die Begründung einer der sichersten Bürgschaften 
einer glücklichen Zukunft des deutschen Vaterlandes ist: die Verwand-
lung eigentumsloser Arbeiter in arbeitende Eigentümer.“23 
Auch in Bayern wurden Forderungen laut, die Wohnsituation der Un-
terschichten zu verbessern. 1849 erschien eine Schrift zur Wohnungs-
problematik mit dem Titel „Die materielle Noth der unteren Volksklas-
sen und ihre Ursachen“. Hier heißt es: „Als ein besonderes Mittel, die 
Sittlichkeit und den Wohlstand der Fabrikarbeiter zu heben, sollte noch 
auf jede thunliche Weise dahin gewirkt werden, daß für jede Familie 
womöglich ein eigenes Haus mit Garten und einem kleinen Grundstück 
zum Anbau von Kartoffeln u. dgl. allmählig entstehe, wie es z. B. in 
Lechhausen, bei Augsburg, und in der Vorstadt Au, bei vielen Tage-
löhnerfamilien der Fall ist. Freilich wird immer nur ein kleiner Theil 
der Arbeiter ein so glückliches Loos erreichen, allein die Regierung 
kann und soll auf jede Weise ein solches System einführen und durch 
verschiedene Begünstigungen befördern. Die Fabriken können hier-
in durch passendes Vorlehen an ihre Arbeiter eine außerordentliche 
Wirksamkeit und zwar ohne alle Gefahr entfalten, indem der Arbeiter, 
wenn er nur will, ein solches Vorlehen sehr bald wieder abverdienen 
kann.“24 
Bis zur Gründung der ersten bayerischen Baugenossenschaft vergingen 
allerdings noch einige Jahre. 1871 entstand die Bau- und Spargenossen-
schaft „Arbeiterheim“ in München als erste bayerische Baugenossen-
schaft.25 Heute ist sie unter dem Namen Baugenossenschaft München 
von 1871 e. G. tätig. Mit dem Titelzusatz „Arbeiterheim“ benannte sie 
ihre Zielgruppe.
Die Initiative zur Gründung von Wohnungsbaugesellschaften ging 
kaum von Arbeitern aus. Der weitaus größere Teil der Gründungsväter 
entstammte bürgerlichen Kreisen. Ihre Motive waren humanitärer, ka-
ritativer und sozialreformerischer Natur. Ihre Idee bestand darin, dass 
durch eine Verbesserung der Wohnverhältnisse und eine „Erziehung zu 
gesundem Wohnen“ auch die Gesellschaft verbessert werden könnte: 
„Die Wohnung ist ... die wesentliche Grundlage für die gesundheitliche 
und sittliche Entwicklung der Familie und der Kinder und damit auch 

Im Jahr 1899 gründete Paul Busching, das spätere Vorstandsmitglied des 1909 gegrün-
deten Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen, mit einigen Mitstreitern den 

„Verein für Verbesserung der Wohnverhältnisse in München“. Der Verein „hat sich 
zur speziellen Aufgabe gestellt, Arbeitern, Bediensteten und Angestellten städtischer 
und privater Betriebe, sowie Kleingewerbetreibenden billige und gesunde Wohnungen 
zu verschaffen. ... Der Verein bekämpft also die Wohnungsnot und will gegen die aus 
ihr hervorgehenden Gefahren, Krankheiten und sozialen Schäden durch Vorbeugung 
Schutz gewähren“.



�0 ��

sehr wichtig für die soziale Entwicklung der Gesamtheit“, wie es in der 
Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern hieß.26

Mit der „Wohnungsfrage“ war eine besondere politische Aufgabe ver-
bunden. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts hatte sich die politische 
und gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter ausgeformt. Die Sozial-
demokratie war zu einer bedeutenden politischen Kraft geworden. So 
war die Wohnungsfrage für bürgerliche Kreise vom Kampf gegen die 
Proletarisierung zum Kampf gegen die „sozialistische Gefahr“ gewor-
den. 
Einer der Ansätze der Wohnungsreformer war es, viele kleine Wohnun-
gen oder Häuser zu bauen, ohne wie die kommerziellen Wohnungs-
baugesellschaften auf hohe Gewinne abzuzielen. Zwar konnten sie auch 
nicht billiger bauen, sie konnten aber ohne hohe Renditeziele die Miet-
preise niedriger veranschlagen und stabiler halten.27 
Die privaten Vermieter sahen durch die Baugenossenschaften ihre In-
teressen gefährdet. Ihnen erwuchs eine ernstzunehmende Konkurrenz. 
Der Staat betrachtete die Baugenossenschaften anfangs mit Skepsis, da 
sich Organisationen bildeten, die sich um die Belange der Arbeiter-
schaft kümmerten. Als die Regierungen aber erkannten, dass die Ge-
nossenschaften einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Wohnpro-
bleme leisten konnten, begann der Staat, das Genossenschaftswesen zu 
fördern.
1889 wurde ein Genossenschaftsgesetz erlassen. Es bot den Genossen-
schaften die beschränkte Haftungspflicht. Zuvor verlor ein Genosse 
bei einer Insolvenz nicht nur seinen Genossenschaftsanteil, sondern er 
haftete mit seinem ganzen Hab und Gut für die Außenstände der Ge-
nossenschaft.28 Die Neuregelung führte zu zahlreichen Neugründungen. 
1888 gab es in Deutschland 28 eingetragene Genossenschaften, knapp 
zehn Jahre später bereits 192 und wiederum zehn Jahre später 848. 
Neben gesetzlichen Erleichterungen beeinflussten auch politische und 
soziale Momente die Gründung von Baugenossenschaften. So änderte 
sich die Haltung der Arbeiterschaft. Anfangs hatte die Arbeiterklasse in 
den Genossenschaften kritisch eine bürgerliche Idee gesehen, schließ-
lich wäre das Bürgertum als Träger und Kapitalgeber der Genossen-
schaften von der Wohnungsnot nicht betroffen. Später erhielten die 
Baugenossenschaften Unterstützung durch die Sozialdemokratie.29 

Die erste Ausgabe der Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern erschien 1903 und wurde 
von Paul Busching herausgegeben. Mit Gründung des Verbandes 1909 wurde sie zur 
Verbandszeitschrift. Die Zeitschrift sollte nach Wunsch der Herausgeber die „verstreuten 
Bestrebungen“ der Wohnungsreformer bündeln. Heute heißt sie „wohnen. Zeitschrift 
der Wohnungswirtschaft in Bayern“ und ist die älteste wohnungswirtschaftliche Fachzeit-
schrift im deutschsprachigem Raum. 
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Der in vielen Städten deutliche Mangel an preiswerten Kleinwohnun-
gen führte auch in den bayerischen Städten zur vermehrten Gründung 
von Baugenossenschaften. Insbesondere Bedienstete und Angestellte 
der Staatsbahnen und der Post gründeten Genossenschaften zum Bau 
von günstigen Kleinwohnungen – auf Initiative der Arbeiter oder der 
Direktionen. Unterstützt wurden die Bauvorhaben durch Gelder des 
Landtages oder der Staatsregierung.30 Neben den Genossenschaften der 
Eisenbahner und der Postangestellten gab es in Bayern im Jahre 1900 
bereits sieben weitere Genossenschaften.
Ein Zeichen für die in Bayern steigende Bedeutung des Genossen-
schaftswesens im Wohnungsbau war auch die Gründung einer eigens 
das Wohnungswesen behandelnden Zeitschrift. 1903 erschien die erste 
Ausgabe der Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern. Mit der Zeitschrift 
schufen sich die Genossenschaften ein Forum, um ihre Ziele zu disku-
tieren und zu propagieren. In Fachartikeln zur Wohnungskunde und 
Bodenfrage, in wissenschaftlichen Untersuchungen zu Wohnungsver-
hältnissen und zur Wohnreform, sowie in Berichten zur Entwicklung 
des staatlichen und städtischen Arbeiterwohnungsbaus versuchten die 
Autoren der Zeitschrift, den Blick für den humanen Wohnungsbau zu 
weiten. Credo des Kommunikationsorgans war: „Die Frucht ... muß 
eine Verallgemeinerung der Erkenntnis sein, daß eine Verbesserung der 
Wohnungsverhältnisse niemandem schaden kann, der ernstlich an der 
Hebung der Volkswohlfahrt mitarbeiten will, wie es die Pflicht eines 
jeden Staatsbürgers ist, daß sie vielmehr dem Einzelnen, wie der Ge-
samtheit nur nützen muß. Denn ‚Wohnungsfrage – Lebensfrage!‘“31 

Eine Wohnanlage an der Kazmairstraße in München, um die Jahrhundertwende gebaut 
von der Baugenossenschaft Ludwigsvorstadt. Der Innenhof bot den Bewohnern die 
Möglichkeit, ihre Wäsche zu trocknen, Betten zu lüften oder Fahrräder abzustellen.
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Vom Landesverein zum Verband 

Die Gründung der Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern 1903 war ein 
erster Schritt auf dem Weg, das Bewusstsein von Politik und Öffentlich-
keit für das Wohnungsproblem zu schärfen, um damit letztendlich eine 
breitere Front im Kampf gegen die Wohnungsmisere zu schaffen. In ei-
nigen Regionen und in manchen Bereichen hatten die Wohnungsunter-
nehmen, die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gegründet worden 
waren, durchaus Verbesserungen bewirkt. In Oberfranken etwa hatten 
die Wohnhausbauten der ansässigen Wohnungsunternehmen die Woh-
nungsnot ein wenig gemildert, und auch in Nürnberg hatte sich die Zahl 
der Wohnungen erhöht. Gelöst waren die Probleme, die zur Gründung 
gemeinnütziger Wohnungsunternehmen und der Zeitschrift geführt hat-
ten, aber noch lange nicht. Es fehlten weiterhin Tausende Wohnungen 
für die „Minderbemittelten“ und nach wie vor herrschten in den be-
stehenden Wohnungen bedrückende Enge und schlechte hygienische 
Verhältnisse. 
Der Zentralinspektor für Fabriken und Gewerbe, der königlich-bayeri-
sche Oberregierungsrat S. Priem, beschrieb die Situation wie folgt: „In 
den Wohnungsverhältnissen ist im allgemeinen dank den Bemühungen 
des Staates und der Gemeinden, sowie vieler gemeinnütziger Bauge-
nossenschaften usw. eine kleine Besserung zu verzeichnen, doch ist na-
mentlich in den grossen Städten der Mangel an billigen Kleinwohnun-
gen noch immer sehr fühlbar.“1

Eine Ursache für diese zögerlichen Fortschritte beklagte der Wohnungs-
inspektor Dr. Eugen Bergmann im August 1908 in einem programma-
tischen Aufsatz über das Wohnungswesen in Bayern: „Weite Kreise der 
Bevölkerung empfinden die Ungunst der städtischen Wohnungsverhält-

nisse; aber da, wo nur eine ausdauernde Arbeit nicht im Rahmen einer 
zielbewussten Organisation erfolgreich wirken kann, erschöpft sich ihre 
Tätigkeit … meist in einigen Protestversammlungen. Eine solche starke, 
zielbewusste Organisation fehlt uns noch.“ Eine starke zentrale Orga-
nisation könnte zudem „das Interesse manches Stifters und Wohltäters 
auf einen wunden Punkt unseres Wohnungswesens lenken“, meinte 
Bergmann.2 
Bergmann war nicht der Erste, der einen „Landesverein zur Förderung 
des Wohnungswesens“, wie er die zentrale, zu gründende Organisation 
nannte, forderte. Schon 1902 hatte Dr. Eugen Jäger, ein Mitglied des 
Reichstages, die Bedeutung des gemeinnützigen Wohnungsbaus betont: 
„Da Staat, Gemeinde und Arbeitgeber unmöglich für die ganze Klas-
se der Minderbemittelten sorgen können, so ist dem gemeinnützigen 
Wohnungsbau zur Lösung der Wohnungsfrage eine große Zukunft be-
schieden.“ 3 Und in einer Denkschrift an den bayerischen Landtag regte 
er die Gründung eines Zentralverbandes an. Ein solcher Zentralver-
band wurde damals noch nicht gegründet. Es sollte noch einige Jahre 
dauern, bis Jägers Ideen Realität wurden. 
1909 lud der königliche Staatsminister des Innern Friedrich Ritter von 
Brettreich zum 16. Mai um 10 Uhr zur Gründungsversammlung des 
„Bayerischen Landesvereins zur Förderung des Wohnungswesens“ im 
Großen Saal des Alten Rathauses in München ein.4 Ein Blick auf die Lis-
te der Teilnehmer macht deutlich, welchen Stellenwert die Gründung 
dieser Vereinigung hatte. Das Bayerische Königshaus und alle Ministe-
rien hatten Vertreter entsandt, unter anderem den Ministerialrat Lorenz 
Ritter von Sendel vom Staatsministerium der Finanzen, Generalober-
arzt Dr. Luitpold Würdinger vom Kriegsministerium und Ministerialrat 
Georg von Seiler vom Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten. 
Zahlreiche Bürgermeister bayerischer Städte wie der Münchner Bür-
germeister Geheimer Hofrat Dr. Philipp von Brunner und der Nürnber-
ger Oberbürgermeister Geheimer Hofrat Dr. Georg von Schuh waren 
anwesend. Zudem waren viele Abgeordnete des Landtages gekommen. 
Auch die Vorsitzenden der Versicherungsanstalten, viele Universitäts-
professoren, der Polizeipräsident Friedrich August Freiherr von der 
Heydte, Vertreter der Wirtschaft wie der Bankdirektor Adolf Pöhlmann, 
der Großkaufmann Benjamin Degginger, der Fabrikbesitzer Ivo Strauss 
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und der Fabrikdirektor Dr. Carl Böttcher kamen zur Gründungsver-
sammlung.  
Außerdem waren Repräsentanten der Haus- und Grundbesitzer und der 
Mietervereine anwesend, dazu kamen Vertreter von 20 Bauvereinigun-
gen. Das waren u. a. der Verein für Verbesserung der Wohnungsverhält-
nisse in München e. V., der Gemeinnützige Bauverein München, die 
Zentralbaugenossenschaft München, die Allgemeine Baugenossenschaft 
für Augsburg und Umgebung GmbH, die Baugenossenschaft Augsburg, 
die Baugenossenschaft Lechhausen EGmbH, der Bauverein Bayreuth 
EGmbH, der Gemeinnützige Bauverein e. V. Bamberg, der Bauverein 
Kaiserslautern, der Gemeinnützige Bauverein Selb, die Arbeiter-Woh-
nungsgenossenschaft EGmbH Ochsenfurt, der Bau- und Sparverein 
der Gewehrfabrikarbeiter EGmbH in Amberg, der Mieter- und Haus-
bauverein Fürth EGmbH, der Bauverein Tirschenreuth EGmbH, der 
Bauverein Siemens-Schuckertscher Arbeiter EGmbH Nürnberg, der 
Bauverein Hohenberg b. Eger e. V., die Baugenossenschaft Marktred-
witz, die Baugenossenschaft des Staatsbahnpersonals Kempten, die 
Wohnungsgenossenschaft Schwürbitz und die Gartenstadt-Gesellschaft 
EGmbH Nürnberg.5 
An jenem Vormittag wurde der „Bayerische Landesverein zur Förde-
rung des Wohnungswesens“ gegründet. Innenminister von Brettreich 
führte aus, was die Wohnungsfrage für die Vereinsgründer bedeutete: 
„Die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse im allgemeinen und ins-
besondere der minderbemittelten Bevölkerung ist eine der wichtigsten 
sozialen Aufgaben der Gegenwart. Sie ist wichtig vor allem im Interesse 
der allgemeinen Gesundheitspflege, ebensosehr aber auch im Interesse 
einer besseren Gestaltung der Familien und wirtschaftlichen Verhältnis-
se der Bevölkerung.“6

Hauptzweck des Landesvereins war, im Königreich Bayern auf eine 
Verbesserung des Wohnungswesens im Allgemeinen, insbesondere aber 
des Kleinwohnungswesens hinzuwirken. Dafür wurde der Verein als 
eine Zentralstelle gegründet, die Material zum Wohnungswesen sam-
meln, sichten und durcharbeiten sollte. Zudem wurden hier Erfahrun-
gen und Erkenntnisse konzentriert und mit Behörden, Vereinen und 
Privatpersonen ausgetauscht. Fragen klären, Anregungen geben, Rat 
erteilen und Hilfe leisten – das waren die Aufgaben des Vereins. Und 

Paul Busching war einer der bedeutendsten Wohnungsreformer Bayerns. 1877 in Ham-
burg geboren, studierte er in München Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft. 1903 
gründete er die Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern, 1909 war er Gründungsvorsit-
zender sowohl vom Verband bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und 
-Vereine sowie des Bayerischen Landesvereins zur Förderung des Wohnungswesens. 
Bis 1933 behielt er diese Posten, dann wurde er von den Nationalsozialisten seiner 
Ämter enthoben. Busching starb 1945 in Berlin.
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es sollten alle sozialen oder wohltätigen Bestrebungen zur Bekämpfung 
der Wohnungsnot gefördert werden.
Generalsekretär des neuen Vereins wurde Dr. Paul Busching, ein Vor-
kämpfer der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, der 1903 die Zeit-
schrift für Wohnungswesen ins Leben gerufen hatte. Sein Engagement für 
das soziale Wohnungswesen trug wesentlich zur positiven Resonanz des 
Vereins in der Öffentlichkeit bei. 
Busching war 1877 in Hamburg geboren worden und hatte in München 
Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft studiert. Schon früh setzte er 
sich für die Linderung der Wohnungsnot in München ein. Er war 1899 
Mitbegründer des „Vereins zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse 
in München“. In zahlreichen Veröffentlichungen und Aufsätzen vertrat 
er eine reformorientierte Politik, die einer bürgerlich-liberal geprägten 
Geisteshaltung entsprang.7

Die Verbandsgründung am gleichen Tag

Der Landesverein sollte auf der politischen Ebene für die Verbesserung 
der Wohnungssituation in Bayern wirken, gleichzeitig benötigte man 
aber auch eine Institution, die die gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
men in ihrer täglichen Arbeit unterstützte. Zur Gründung einer solchen 
Organisation kam es gleich im Anschluss an die Gründung des Vereins. 
Der „Verband bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und 
-Vereine“ wurde ebenfalls am 16. Mai 1909 konstituiert.8 Gründungsmit-
glieder waren die Vereinsmitglieder, die an jenem Sonntag anwesend 
waren. 14 gemeinnützige Unternehmen schlossen sich zum Verband 
zusammen. 
Die Satzung des Verbandes sah vor, dass alle Mitgliedsunternehmen 
jedes zweite Jahr durch einen sachverständigen Revisor geprüft wer-
den. So lautete § 1 der Satzung: „Der Verband bezweckt 1. im Bereich 
des Königreichs Bayern die Einrichtungen und die Geschäftsführung 
der Baugenossenschaften, Baugesellschaften, Aktiengesellschaften und 
Bauvereine, soweit sie dem Verbande angehören, mindestens in jedem 
zweiten Jahre der Prüfung durch sachverständige, den Bauvereinigun-
gen nicht angehörende Revisoren zu unterwerfen.“ Zudem sollte der 

Verband den Genossenschaften bei der Buchführung, dem Rechnungs-
wesen, der Inventur und der Bilanz helfen. Mitglieder konnten gemein-
nützige Wohnungsunternehmen durch Beitrittserklärung werden, die 
vom Verbandsvorstand genehmigt werden musste.9 
Die Satzung wurde allerdings zunächst vom Bayerischen Innen- und 
vom Justizministerium zurückgewiesen, zu ungenau seien die Kompe-
tenzen des Vorsitzenden und des Vorstandes formuliert worden. Am 20. 
September 1909 genehmigte schließlich Innenminister von Brettreich 
die Satzung und verlieh damit dem Verband das Recht, einen offiziel-
len Revisor zu bestellen. „Unter der obenbezeichneten Voraussetzung 
wird dem Verbande zu seiner Begründung und Befestigung ein einma-
liger Staatszuschuss von 2000 M (zweitausend Mark) hiermit bewilligt, 
mit dessen sofortiger Auszahlung die K. Zentralstaatskasse beauftragt 
ist“, schloss Brettreich sein Genehmigungsschreiben.10 
Eingetragen ins Vereinsregister wurde der Verband aber erst im Jahr 
1917. Im Protokoll des 8. Verbandstages in Hof 1917 heißt es: „Der Ver-
bandsvorsitzende stellte namens des Verbandsvorstands den Antrag, 
zwecks Erwerbung der Rechtsfähigkeit des Verbands in § 2 der Satzung 
den Satz einzufügen: ‚Der Verband soll in das Vereinsregister des Amts-
gerichts München eingetragen werden.‘“11  
Die beiden Gründer der Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern Paul Bu-
sching und Karl Singer stellten ihre Zeitschrift dem Verband und dem 
Verein als Organ zur Verfügung. Verband und Verein verfügten somit 
über ein regelmäßig erscheinendes Forum zur Kommunikation aktuel-
ler Themen.
In den ersten Verbandsvorstand wurden Paul Busching sowie Franz 
Bork, Vorstand eines Nürnberger Bauvereins12, und der Arbeitersekre-
tär Walter aus Augsburg gewählt. Mit Busching als Generalsekretär des 
Vereins und gleichzeitig als Vorstand des Verbandes, sowie dem ge-
meinsamen Organ Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern war eine sehr 
enge Verbindung zwischen Verein und Verband gewährleistet. Es fand 
ein reger Austausch statt: Die Hauptversammlungen des Bayerischen 
Landesvereins wurden von Verbandsrepräsentanten und Mitgliedern 
genauso besucht wie Verbandstagungen von Mitgliedern des Vereins. 
In Aufgaben und Struktur jedoch unterschieden sich die beiden Orga-
nisationen: Der Verein war eine Interessengemeinschaft der Personen, 
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die sich für die Verbesserung des Wohnungswesens einsetzten – mit 
einer dezidiert politischen Aufgabe. Der Verband dagegen bildete ei-
nen Zusammenschluss von gemeinnützigen Unternehmen, die als Bau-
herren neue Wohnungen für Arbeiter und Geringverdiener schufen. 
Hauptzweck des Verbandes war die Unterstützung der Mitgliedsunter-
nehmen in ihrer Buchhaltung und deren Revision.
Im Gründungsjahr waren als Verbandsbeitrag jährlich zehn Reichsmark 
zu zahlen, Mehrkosten für die Revision wurden abhängig vom Ver-
mögen der Mitglieder und der Grundstücks- und Baukosten berechnet. 
Auf dem 2. Verbandstag am 15. Oktober 1911 in Augsburg wurde die 
Satzung des Verbandes in diesem Punkt revidiert, und zwar wurden 
die Beiträge nach der Größe der Unternehmen gestaffelt: Genossen-
schaften mit bis zu 50 Mitgliedern zahlten 20 Mark, für 51 bis 100 
Mitglieder waren jährlich 25 Mark fällig, 101 bis 200 kosteten 30 Mark. 
Die Staffelung ging weiter: für 801 bis 1.000 Mitglieder zahlte man bei-
spielsweise 70 Mark, für große Unternehmen mit mehr als 1.000 Mit-
gliedern wurde ein pauschaler Beitrag von 30 Mark fällig. Bei letzteren 
wurden allerdings die Revisionskosten nach Aufwand abgerechnet. Der 
Verbandsvorstand behielt sich generell noch einen Spielraum vor: „Der 
Verbandvorstand ist ermächtigt, den Jahresbeitrag für Baugesellschaften 
und -Vereine mit geringerem Stammkapital nach eigenem Ermessen 
festzusetzen“, lautete die Satzungsergänzung. Neugegründete Vereini-
gungen waren für ihr Gründungsjahr vom Verbandsbeitrag befreit.13 

Die gesunde Wohnung

„Die Cholera verursachte 1872/73 in Pest 20 % der Todesfälle in Woh-
nungen mit 1 bis 2 Bewohnern auf 1 Zimmer, dagegen 79 % der To-
desfälle in Wohnungen mit mehr als 10 Bewohnern pro Zimmer.“14 Mit 
diesen Zahlen konfrontierte Prof. Dr. Max von Gruber, der Vorstand 
des Hygiene-Instituts der Universität München, die Anwesenden der 
Gründungsveranstaltung des Vereins für die Förderung des Wohnungs-
wesens. Die Ansteckungsgefahr steige, je dichter der Wohnraum belegt 
sei, betonte von Gruber. Alkoholmissbrauch, Geschlechtskrankheiten 
und eine hohe Säuglingssterblichkeit seien weitere Übel des Lebens in 

der Stadt. Die Zeitgenossen erkannten den Zusammenhang zwischen 
unhygienischen Wohnverhältnissen und Missständen wie der hohen 
Säuglingssterblichkeit. „Für das Ergehen des Säuglings ist unmittel-
bar die Wohnungstemperatur maßgebend. Dazu kommt die vielfache 
Überfüllung der Wohnungen bzw. Schlafkammern, die Scheu vor aus-
giebiger und ausreichender Lüftung.“15

Die gesunde Wohnung war in den ersten Jahren der Vereins- und Ver-
bandstätigkeit eines der zentralen Themen. So standen das gesunde 
Wohnen und die Hygieneproblematik auf der ersten Hauptversamm-
lung des Bayerischen Landesvereins 1910 in Nürnberg im Mittelpunkt. 
Zentrales Thema war „Tuberkulose und Wohnungsfrage“.16 Auch der 
Wohnungsinspektor für München thematisierte das gesunde Wohnen 
1913 in seinem Bericht über die Ergebnisse der Wohnungsbesich-
tigungen: „Die häufigsten Beanstandungen beziehen sich auf stark 
verschmutzte und seit längerer Zeit überhaupt nicht gereinigte Zim-
merböden, Spinngewebe an den Wänden etc. in erheblichem Maße, 
Ungeziefer, verwahrloste Betten, Aufstapelung von Abfällen wie un-
brauchbarer, schmutziger Wäsche, Lumpen und sonstigen wertlosen 
Gegenständen, wodurch die Reinhaltung der Wohnung erst recht er-
schwert ist und die Entwicklung von Ungeziefer begünstigt wird ... Eine 
Besserung herbeizuführen, ist nur auf dem Wege wiederholter Beleh-
rung und Ermahnung möglich.“17

Durch spezielle Vorschriften wie die Limitierung der Anzahl von Nut-
zern von Bad und Toilette oder eine Mindestanzahl von Fenstern und 
somit Lüftungsmöglichkeiten pro Raum sollten hygienische Standards 
geschaffen werden.18 Für deren Kontrolle waren die Wohnungsinspek-
toren zuständig. Das erste und dringendste Ziel war, Seuchen und Epi-
demien zu verhindern bzw. einzudämmen und allgemein die gesund-
heitliche Situation der Bewohner zu verbessern. Bei den Überlegungen 
zur Hygiene durch gutes und sauberes Wohnen spielte stets, wie auch 
bei der Diskussion der Wohnungsproblematik allgemein, eine Rolle, 
welchen Einfluss Hygiene und Wohnen auf die Wirtschaft haben wür-
den. Viele Fürsprecher hygienischen Wohnens dachten zugleich an 
eine Produktivitätssteigerung, die durch zufriedenere Arbeiter möglich 
werden würde. Zufriedene Arbeiter könnte es aber nicht geben, wenn 
die hygienischen Verhältnisse, in denen sie lebten, desolat wären. „Die 
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elenden, engen, dürftig beleuchteten, schlecht gelüfteten, mit Menschen 
überfüllten, aller Behaglichkeit entbehrenden Räume laden den Men-
schen nicht ein, sich im Kampfe des Lebens und nach der Arbeit um 
das tägliche Brot im Schoße der Familie zu erholen. Enge, Unreinlich-
keit und Unbehaglichkeit der Räume treibt hinaus und so entsteht An-
laß zum Ertrinken des Lohnes.“19 

Kredite und Bauland

Ein großes Problem für die Arbeit der Baugenossenschaften war der 
Mangel an günstigen Krediten. Da sie nur über begrenzte finanzielle 
Mittel verfügten, waren die Baugenossenschaften stets bemüht, Kredi-
te unter den üblichen Zinssätzen zu bekommen. Vorschläge für eine 
Verbesserung der Kreditsituation gab es viele. Die einen forderten ein 
Eingreifen des Staates, die anderen waren für die Einrichtung einer Ver-
mittlungsstelle zwischen Kreditgebern und Kreditsuchenden. Wieder 
andere meinten mit Bezug auf die Stadt Düsseldorf als Vorbild, dass 
ein städtisches Hypothekenamt die benötigten Kredite zur Verfügung 
stellen sollte. Und mit dem Ausbau der Königlichen Staatsbank fürs 
Hypothekengeschäft wurde der Staat erneut ins Gespräch gebracht.20

Wie wichtig die Bodenbeschaffung und die günstigen Kredite waren, 
wird an den Themen deutlich, die auf dem 2. Deutschen Wohnungskon-
gress 1911 in Leipzig diskutiert wurden.21 Hier wurde u. a. besprochen, 
dass bei der Bodenbeschaffung die Städte in die Pflicht zu nehmen 
seien. „Pflicht der Behörden ist es, … auf die Verbilligung des städti-
schen Bodens hinzuwirken.“22 Durch Vermehrung baureifen Geländes 
und durch gezielte, weitsichtige Eingemeindungen könne das Bauland 
kostengünstig gehalten werden. Allgemeine Zustimmung fand die For-
derung, die Kommunen müssten in der Bodenpolitik neben fiskalischen 
Gesichtspunkten auch die sozialen Belange in den Vordergrund stellen 
und diese unbürokratisch und ohne unnötige Hürden bearbeiten. 
Lebhaft wurde auch über das Thema der Finanzierung debattiert. Über 
die Dringlichkeit des Finanzierungsproblems waren sich alle einig, über 
die Lösungswege herrschten allerdings Meinungsverschiedenheiten. 
Die Einrichtung einer Hypothekenbank wurde vorgeschlagen, Vertre-

ter aus Österreich berichteten von staatlichen Wohnungsfürsorgefonds. 
Eine Einigung darauf, welche die beste Lösung sei, konnte nicht erzielt 
werden, doch „die Kugel ist im Rollen und sie wird ihr Ziel erreichen“, 
stellte ein Teilnehmer fest.23

Serviceleistungen von Verein und Verband

Der Verband bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und 
-Vereine bot ab 1910 praktische Hilfen an, indem er Formulare und 
Vordrucke für die tägliche Arbeit der Baugenossenschaften bereitstellte. 
So konnten das Formular für Beitrittserklärungen, sieben Stück zu zehn 
Pfennig, und ein Kassenbuch, „fein in dunkelgrün Leinen gebunden mit 
rotledernem Rückenschild mit Goldpressung“, für vier Mark bezogen 
werden. An diese Serviceleistung koppelte der Verband einen Appell 
zur Führung einheitlicher und praktischer Geschäftsbücher. Hierfür gab 
es Anleitungen mit Beispielen für die Verwaltung aller Wohnungsunter-
nehmen.24

1913 richtete der Landesverein zur Förderung des Wohnungswesens 
eine Bauberatungsstelle ein, um die Arbeit der Baugenossenschaften zu 
erleichtern. Unabhängige und sachliche Unterstützung stand im Mit-
telpunkt der Arbeit der Bauberatungsstelle. Die Verantwortlichen leg-
ten eine Sammlung von Mustern und Plänen an – ein Archiv, das die 
Baugenossenschaften bei ihrer Recherche nach Vorbildern für eigene 
Bauprojekte nutzen konnten. 
Vertreter der Baugenossenschaften konsultierten die Beratungsstelle vor 
allem, um ihre Bebauungspläne dahingehend begutachten zu lassen, ob 
sie zweckmäßig und effektiv waren. Die Mitarbeiter der Beratungsstel-
le sahen auch Arbeitsverträge durch und kontrollierten Kostenvoran-
schläge. Mit der Beratung bei der Auswahl von Bauplätzen und beim 
Ankauf von Objekten sollten die Baugenossenschaften vor Fehlkäufen 
und spekulativen Abenteuern bewahrt werden. Auf Wunsch überwach-
te die Beratungsstelle auch die baulichen Ausführungen und prüfte die 
Bauabrechnungen. Zu den Aufgaben der Bauberatungsstelle gehörte 
es außerdem, zu begutachten, ob die hygienischen Standards in den 
geplanten Wohnungen gewährleistet waren.25
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Dies führte dazu, dass viele gemeinnützige Wohnungsunternehmen 
täglich in Zeitungsanzeigen nach Mietern suchten. In der Zeitschrift 
für Wohnungswesen wurde dies kritisiert: „Damit wird der ursprüngliche 
Zweck der Baugenossenschaft, nämlich einem vorhandenen Bedürfnis 
abzuhelfen, offensichtlich negiert und das ganze Verhältnis umgekehrt 
... Ein solches Vorgehen schädigt die eigentlichen Baugenossenschaf-
ten in ihrem Ansehen und in ihren Bestrebungen, ohne der Kleinwoh-
nungsbeschaffung im allgemeinen besonders förderlich zu sein.“ Das 
Ende einiger dieser Genossenschaften wurde prognostiziert: „Die Miet-
ausfälle des vergangenen Jahres überschreiten in einem Falle bereits die 
einbezahlten Geschäftsanteile um ein Bedeutendes; bleiben noch länger 
Wohnungen leer, so werden wohl einzelne Genossenschaften als solche 
in Zahlungsschwierigkeiten geraten.“30 

Erfolge der ersten Jahre

1913 wurde in der Zeitschrift für Wohnungswesen ein umfassender Bericht 
zur aktuellen Wohnungssituation veröffentlicht. Der Titel des Berichts 
lautete: „Die Wohnungsfürsorge in Bayern in den Jahren 1910, 1911 
und 1912“. Alle vier Jahre sollte ein solcher Bericht die Entwicklungen 
in Bayern zusammenfassen. 

„Die Wohnungsfrage hat im Berichtszeitraum in steigendem Masse die 
Oeffentlichkeit beschäftigt. In immer weiteren Kreisen wird erkannt, 
dass befriedigende Wohnungsverhältnisse für die Gesundheit und sittli-
che Lebensführung der Bewohner, für das Familienleben, für Gemein-
de und Staat von grösster Wichtigkeit sind.“ Mit diesem Satz begann 
der Zentralwohnungsinspektor im Königlichen Staatsministerium des 
Inneren seinen Bericht.31 
Und in der Tat hatte sich die Wohnungssituation in Bayern verbessert. 
In den Jahren 1910 und 1911 wurde sogar über den kalkulierten Woh-
nungsbedarf für die beiden Jahre hinaus gebaut. Die Bauaktivitäten 
reichten aber nicht aus, um den Mangel, der in den Jahren von 1905 
bis 1909 geherrscht hatte, auszugleichen. Soweit waren Erfolge sichtbar 
geworden, aber das Grundproblem konnte noch nicht gelöst werden. 
Es gab immer noch Fälle, wie den einer Witwe, die sich ein 9 qm großes 

Leiter der Beratungsstelle war der Hochbaureferent der Königlichen 
Eisenbahndirektion München, Regierungsrat Groeschel. Die Beratungs-
stelle befand sich in den Räumen des Landesvereins in der Burgstraße 4 
in München. 

Genossenschaften auf Mietersuche

Die Genossenschaftsbewegung erlebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
einen bedeutenden Aufschwung. Allein in München wurden in dem 
kurzen Zeitraum von 1908 bis 1911 15 neue Baugenossenschaften ge-
gründet. In Bayern war die Zahl an Genossenschaften zwischen 1904 
und 1912 von 37 auf 145 gestiegen. Bayern war damit nach dem deut-
lich größeren Preußen das Land mit den meisten Baugenossenschaften. 
Reichsweit war die Zahl an Genossenschaftsmitgliedern von ca. 2.000 
im Jahr 1888 auf rund 275.000 im Jahr 1915 angestiegen.26 
Es wurden auch mehr Kapitalgesellschaften und eingetragene Vereine 
gegründet, sie machten aber nur ca. zwölf Prozent der gemeinnützig 
tätigen Wohnungsunternehmen aus.27 Unternehmen nicht-genossen-
schaftlicher Rechtsformen entstanden vorwiegend in Regionen mit viel 
Industrie. Da Bayern noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
vorwiegend ländlich geprägt war, gab es im reichsweiten Vergleich we-
nig Gesellschaften.28 
Durch den Gründer- und Bauboom entstand bei einigen Unternehmen 
allerdings ein Missverhältnis zwischen den existierenden Wohnungen 
und der Mitgliederzahl. So hatte etwa der Münchner Bauverein „Selbst-
hilfe“ 150 Wohnungen für nur 59 Mitglieder; bei der Baugenossenschaft 
„Familienheim“ standen mehr als 300 Wohnungen einer Mitgliederzahl 
von 68 gegenüber. 
Es wurde häufig am Bedarf vorbeigebaut. Beispielsweise entstanden in 
Stadtteilen mit viel Industrie, wo die Arbeiter Kleinwohnungen benö-
tigten, Anlagen mit großen Wohnungen, die für die Arbeiter nicht be-
zahlbar waren. In Giesing etwa baute der dortige Bauverein eine Anlage 
mit kleinen Wohnungen, die schnell Mieter fanden. Ganz in der Nähe 
entstanden Häuser mit größeren Wohnungen, die an die Einwohner 
von Giesing, vorwiegend Arbeiter, nur schwer zu vermieten waren.29
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Zimmer mit ihren zwei Töchtern sowie drei Enkelkindern im Alter von 
acht Monaten, drei und fünf Jahren teilen musste. Eine andere Witwe 
hauste mit ihren fünf Kindern und noch zwei Schlafgängern auf knap-
pen 22 qm. Zusammen hatten die Witwe, ihre Kinder und Gäste drei 
Betten und ein Kinderbett.32 Solange es solche Zustände gab, war das 
Wohnungsproblem nicht gelöst.
Aber an den Erfolgen hatte der Verband seinen Anteil. Die Anzahl 
der Wohnungen, die von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen ge-
baut wurden, war in den vergangenen Jahren generell gestiegen: in den 
Jahren von 1910 bis 1912 waren es 11.000 Wohnungen. Von den 165 
Wohnungsgenossenschaften, die es 1913 gab, waren 69 Mitglieder des 
Verbandes bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und -Ver-
eine. Er war damit der größte Dachverband in Bayern.33 

Typische Drei-Raum-Wohnung des Kleinwohnungsbaus aus dem Jahr 1909. Hier ein 
Beispiel des Vereins zur Verbesserung des Wohnungswesens in München. Vorgesehen 
sind diese Wohnungen für bis zu sechsköpfige Familien. Die Wohnung entspricht 
zeitgemäßem Standard: die Küche ist nicht mehr zugleich Schlafraum, eine Gasbe-
leuchtung ist installiert, am Spülstein gibt es fließend Wasser und sogar eine eigene 
Toilette ist in die Wohnung integriert. Wohnfläche: ca. 59,6 qm.
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Das erste Kriegsjahr

„An unsere Leser! Der grosse Krieg, in den unser Vaterland verwickelt 
ist, beherrscht heute das Interesse aller. Die Fürsorge um den Ausbau 
grosser sozialer Friedenswerke, insbesondere um die Entwicklung der 
Wohnungsreform, hat zurückzutreten hinter den gewaltigen entschei-
denden Fragen, die auf den Schlachtfeldern gelöst werden.“1

Diese Worte leiteten die Juli/August-Ausgabe der Zeitschrift für Woh-
nungswesen ein. Sehr wahrscheinlich stimmten die Leser der Aufforde-
rung mit Freude zu, denn in Deutschland herrschte Kriegsbegeisterung. 
Überall wurde die Nachricht vom Beginn des Ersten Weltkrieges am 1. 
August 1914 mit Euphorie aufgenommen. Die Deutschen glaubten fest 
an einen kurzen und erfolgreichen Krieg, der in nur wenigen Wochen 
beendet sein würde. Die wenigen Kritiker wurden nicht gehört, sieges-
gewiss zogen Tausende in den Krieg an die Fronten im Westen und im 
Osten.
Doch schon bald änderte sich die Stimmung. Die ersten Meldungen 
von Gefallenen kamen in der Heimat an und dämpften die Begeiste-
rung, im Westen blieb der erst rasante Vormarsch der deutschen Trup-
pen im Stellungskrieg stecken. Im Deutschen Reich waren die ersten 
Auswirkungen der britischen Blockade zu spüren. Der Zugang zu den 
deutschen Häfen war gesperrt. Rohstoffe und Lebensmittel, auch Kaf-
fee und Tabak, konnten nicht eingeführt werden und wurden immer 
knapper. 
Die Ansprache an die Leser in der Juli/August-Ausgabe der Zeitschrift 
für Wohnungswesen, dass nun der Krieg wichtiger sei als die Fragen 
der Wohnungsnot in der Heimat, wurde sogleich mit der Ankündigung 

Stolz stehen die Siedler vor der neu entstandenen Wohnanlage der Baugenossenschaft 
des Eisenbahnpersonals Nürnberg. Der gemeinnützige Wohnungsbau verbuchte im 
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts einige Erfolge. An vielen Orten entstanden im 
Vergleich zu den Jahren zuvor mehr Wohnungen. Aber der Ausbruch des Ersten Welt-
krieges unterbrach die positive Entwicklung. 

Kapitel 3
Kriegs- und Krisenjahre 
Der Verband und das soziale Wohnungs-
wesen vom Ersten Weltkrieg bis zur 
Inflation 1923
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unterstrichen, die Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern würde bis auf 
Weiteres nicht mehr regelmäßig erscheinen. Doch versprachen der 
Landesverein zur Förderung des Wohnungswesens und der Verband 
bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und -Vereine ihren 
Mitgliedern und Mitgliedsunternehmen, sich weiterhin um ihre Belan-
ge zu kümmern. 
Das war auch dringend notwendig, denn der Krieg – inzwischen war 
deutlich geworden, dass dieser keineswegs in Kürze beendet sein würde 
– hatte auch nachhaltigen negativen Einfluss auf die Wohnungssituati-
on im Deutschen Reich. Die Lage der Wohnungsbauunternehmen ver-
schlechterte sich deutlich. 

Geldnöte durch Mietausfälle

Ende 1914 befand sich nach einer großen Einberufungswelle fast ein 
Drittel aller Mieter von Kleinwohnungen im Kriegsdienst. Zudem war 
die Wirtschaft ganz auf den Krieg umgestellt worden. Viele Arbeiter, 
die in der zivilen Industrie und für den Export gearbeitet hatten, waren 
arbeitslos geworden. In anderen Gebieten wurde die Produktion in-
tensiviert. Hier gab es keine Leerstände der Wohnungen. In Nürnberg 
etwa gab es kaum Arbeitslosigkeit, in Fürth dagegen stieg sie stark an. 
Entsprechend war die Wohnsituation: hier herrschte Mangel dort Leer-
stand.
Die Kriegsteilnehmer und die durch den Krieg arbeitslos gewordenen 
Mieter waren nicht oder nur zum Teil in der Lage, ihre Mieten zu zah-
len. Es gab auch Mieter, die nicht an der Front oder von Arbeitslosig-
keit betroffen waren und trotzdem ihre Miete schuldig blieben. Hierzu 
hieß es: „Der genossenschaftliche Gedanke ist ... in einer Reihe von 
gemeinnützigen Bauvereinigungen noch nicht soweit entwickelt, dass 
die von dem Krieg nicht betroffenen Mieter es als ihre Ehrenpflicht 
ansähen, ihren Mietzins jeweils pünktlich zu entrichten. Vielmehr ha-
ben sich in manchen Fällen Genossenschaftsmitglieder mit unverändert 
ausreichendem Einkommen geweigert, die Miete weiter zu bezahlen, 
mit der einfachen Begründung, dass im Kriege die Verpflichtung zum 
Mietezahlen aufhöre.“ Der Autor des Beitrages meinte, dass den Orga-

Vor allem die Arbeiterfamilien und Geringverdiener litten unter der drückenden Woh-
nungsnot der Nachkriegsjahre. Die Errichtung von vielen Kleinwohnungen sollte Ab-
hilfe schaffen. Im Simplicissimus Nr. 10 des Jahres 1918 wurde das Bestreben, jeden 
verfügbaren Raum in Kleinwohnungen zu verwandeln, mit dem Wahrzeichen der Stadt 
München verbunden.  
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Eine weitere Möglichkeit, dem Problem der Mietausfälle zu begeg-
nen, war Sparsamkeit. Der Verbandsrevisor Franz Bork etwa appel-
lierte an die Wohnungsunternehmen, keine Dividende auszuschütten, 
selbst wenn ein Reingewinn für das vergangene Jahr ausgewiesen wer-
den könnte. Mit dem Gewinn sollten vielmehr Rücklagen für die nun 
kommenden schwierigen Zeiten gebildet werden.4 Franz Bork gehörte 
neben Paul Busching, Regierungsrat Dr. Eugen Jäger und Zentralwoh-
nungsinspektor Dr. Otto Löhner zu den entscheidenden Persönlichkei-
ten im Verband. Bork hatte, bevor er nach Bayern gekommen war, den 
Spar- und Bauverein Hannover geleitet. Der Spar- und Bauverein galt 
als Vorbild für alle großen Baugenossenschaften Deutschlands. In Bay-
ern übernahm Bork die Leitung des Bauvereins Siemens-Schuckertsche 
Arbeiter Nürnberg, der sich unter ihm zum größten bayerischen Bau-
verein entwickelte. Borks Verdienste um den Verband waren groß, seit 
der Gründung arbeitete er im Vorstand und war als Verbandsrevisor tä-
tig. Im Verein war er Vertreter für Mittelfranken. Am 1. April 1915 starb 
er. Franz Bork wurde in seinem Nachruf gewürdigt als „unermüdlich 
geduldiger, freundlicher Berater“5 und als großer „Kämpfer für das ge-
nossenschaftliche Wohnungswesen“, der dem Verband in seiner Arbeit 
fehlen wird. Als Nachfolger von Franz Bork wurde Georg Brendel zum 
Verbandsrevisor gewählt.6

Auf dem VI. Ordentlichen Verbandstag, der am 17. Oktober 1915 im 
Parkhotel in Fürth stattfand, wurde betont, dass die Zusammenarbeit 
mit den Banken und Städten sowie die Sparsamkeit Resultate gebracht 
hätten. Sogar von einer „günstigen Lage“ der gemeinnützigen Bauver-
einigungen in Bayern trotz des Krieges war die Rede. 
Zum 1. Januar 1915 gehörten dem Verband 77 gemeinnützige Woh-
nungsunternehmen an. Neu beigetreten waren fünf Baugenossenschaf-
ten, eine war ausgetreten, eine befand sich in Liquidation. Der Arbei-
terbauverein Plankenhammer war aufgrund § 17 der Verbandssatzung 
ausgeschlossen worden, ihm wurden „erhebliche Mängel“ vorgeworfen, 

„die durch Zuwiderhandlung gegen die Gesetze oder die Satzungen der 
einzelnen Vereinigungen entstanden sind, oder für den Fortbestand der-
selben eine ernste Gefahr bilden“.7 Allerdings konnte die Mitteilung 
vom Ausschluss nicht zugestellt werden, da am Sitz der Baugenossen-
schaft niemand anzutreffen war.

nen der Wohnungsunternehmen keinerlei Vorwürfe zu machen seien, 
wenn sie gegen derartige Fälle vorgingen.2 Von den Vermietern erwar-
tete man dagegen, dass sie es als ihre moralische Pflicht ansähen, der 
Familie eines Kriegsteilnehmers auf keinen Fall zu kündigen, und es 
war klar, dass jenseits der moralischen Verpflichtung der Vollzug einer 
Räumungsklage aussichtslos ist.
Nichtzahlende Mieter auf der einen Seite und wenig Handhabe der 
Wohnungsunternehmen, dagegen etwas unternehmen zu können, auf 
der anderen Seite bedeuteten geringere Mieteinnahmen für die Ver-
mieter. Gleichzeitig hatten die Vermieter aber ihren Verpflichtungen ge-
genüber Geldgebern, Staat, Gemeinde, Lieferanten und Handwerkern 
nachzukommen. Sie konnten die Mietausfälle nicht einfach weiterrei-
chen. So begann für viele Wohnungsunternehmen eine Zeit drückender 
Geldnöte. Dies traf vor allem die noch jungen gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmen, die erst wenige Jahre vor dem Krieg gegründet 
worden waren. Sie verfügten über keinerlei Kapitalreserven, um die 
fehlenden Mieteinnahmen zumindest für einen gewissen Zeitraum aus-
gleichen zu können. 
Zwar sei es Aufgabe des Mieters, alles zu tun, die Miete aufzubringen, 
allerdings bräuchten wirtschaftlich schwache Mieter, die ohne eigenes 
Zutun in eine ungünstige Lage gekommen seien, eine dauerhafte Ent-
lastung. Schließlich seien auch Mieter von Baugenossenschaften „dem 
Rufe des Vaterlandes zum Schutze und Schirm des häuslichen Herdes 
und der Familie gefolgt und setzen Gesundheit, Gut und Leben dafür 
ein“. Innerhalb einer Genossenschaft, wo alle für einen eintreten, sollte 
zugunsten der Familien der Soldaten auf die Miete verzichtet werden, 
damit der Heimkehrende nicht noch ausstehende Schulden zu fürchten 
habe: „Auch darin liegt ein Zug von Solidarität, der nützlich wäre, herz-
befreiend wirken und allen Beteiligten zur Ehre gereichen würde“.3 
Um sowohl Mieter als auch gemeinnützige Bauunternehmen zu entlas-
ten, bemühten sich der Verein und der Verband um ein Entgegenkom-
men der Hypothekenbanken und Sparkassen zur Stundung von Zin-
sen, die die Genossenschaften zu zahlen hatten. Außerdem gewährten 
die Städte München, Ludwigshafen, Regensburg, Bayreuth, Bamberg, 
Nürnberg, Fürth, Erlangen und Aschaffenburg Mietzuschüsse für be-
troffene Mieter. Auch Vermieter erhielten Zuschüsse.
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Die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg zwang den Staat zu drastischen Maßnah-
men. Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge und Kriegsgetraute drängten auf den Wohnungs-
markt. Während des Krieges waren zu wenig Neubauten entstanden, jetzt fehlte es an 
Wohnungen. Um die Situation zu entschärfen, wurde die Wohnungszwangswirtschaft 
eingeführt. Hotels und Pensionen mussten einen Teil ihrer Zimmer Obdachlosen zur 
Verfügung stellen. Auch die abgebildete Anordnung konnte die Wohnungsnot nur we-
nig lindern, die Lage blieb angespannt. Nun sahen auch die Kommunen Handlungs-
bedarf. In Nürnberg, kurz darauf in München, wurden die ersten kommunalen Woh-
nungsunternehmen gegründet. 

1914 hatte der Verband aus Beiträgen und Vergütungen 2.130 Mark ein-
genommen. Aus dem Jahr 1913 waren 140,21 M übertragen worden. 
Das Ministerium des Innern hatte 1913 insgesamt 1.000 M und 1914 
3.000 M zugeschossen. Über den Verkauf von Büchern und Formularen 
kamen 208,35 M herein. Zinsen eines Depots brachten 25,65 M. Damit 
verfügte der Verband über 6.504,21 M Einnahmen.
Auf der Ausgabenseite wurden 4.731,45 M verbucht, wobei die Revi-
sionen den größten Posten ausmachten, mit 2.119 M. Das Sekretariat 
kostete 360 M, für den Verbandstag 1914 wurden 282,10 M ausgegeben. 
Der Verband hatte ein Darlehen beim Landesverein aufgenommen, das 
er mit einer jährlichen Rückzahlung von 825 M tilgte. Die Abgleichung 
von Einnahmen und Ausgaben war nur möglich, da das Innenministeri-
um wieder einen Zuschuss gezahlt hatte. Der Verbandstag sprach dafür 
einen herzlichen Dank aus. 
Auch auf der Ebene der Reichsregierung wurde versucht, die Geldnöte 
der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zu lindern. Zwar hatte diese 
in den ersten Kriegsjahren ihre Zuständigkeit für Wohnungsfragen noch 
bestritten – die einzelnen Länder seien zuständig, hieß es. 1916 änderte 
sich aber die Stimmung in Berlin: Im Wohnungsausschuss des Reichs-
tages herrschte bei den beteiligten Parteien nun die Meinung vor, dass 
der Krieg die Bedeutung eines gesundheitlich und sittlich einwandfreien 
Wohnungswesens in den Vordergrund gerückt habe. Die Sorge für ein 
solches Wohnungswesen sei zur allerwichtigsten Reichsangelegenheit 
zur Selbsterhaltung des Reiches geworden. Für die Politiker machte der 
Krieg den Zusammenhang von Wohnungswesen, Wehrhaftigkeit und 
Kinderreichtum deutlich. „Dass die städtischen Ehen wieder fruchtbar 
würden, das sei die wichtigste Kriegsrüstung für die Zukunft“.8

Kriegsheimkehrer

Während in den meisten Gebieten viele Kleinwohnungen durch den 
Kriegsdienst Tausender von Mietern frei geworden waren, herrschte in 
Gegenden mit hoher Kriegsproduktion durch den Zuzug von Arbeitern 
eher ein Mangel an Wohnungen. Dies war allerdings das geringere Pro-
blem. Verein und Verband rechneten nämlich damit, dass es mit Kriegs-
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Eine typische Wohnküche in einer Genossenschaftswohnung 1922. Das Zimmer diente 
als Küche, Wohnzimmer und Badezimmer zugleich. Der Abort befand sich oft auf 
halber Treppe oder im Hof. 

ende zu einem enormen Wohnungsmangel kommen würde, wenn die 
Soldaten in die Heimat zurückkehrten.
An Orten mit viel Rüstungsindustrie erwartete man mit Kriegsende eine 
Normalisierung der Zustände, da viele Einwohner wieder wegziehen 
würden, aber für den Großteil Bayerns sahen die Verantwortlichen in 
Verein und Verband schwere Zeiten voraus. Die Neubaustatistik war 
ernüchternd: Während des Krieges wurde kaum neu gebaut. Besonders 
kritisch war es in Gemeinden, in denen die Bautätigkeit schon in den 
Jahren 1912 und 1913 zurückgegangen war.9 
In der Verbandszeitschrift hieß es in der Juli/September-Ausgabe 1916 
zur Unterbringung der nach dem Krieg heimkehrenden Soldaten: „Un-
sere wackeren und tapferen Krieger, die nun schon über 2 Jahre draus-
sen im Felde unter unsäglichen Strapazen und Erlebnissen für die Un-
versehrtheit unseres Vaterlandes gekämpft und gestritten haben und 
täglich ihr Leben einsetzen, sollten, ja müssten ein Anrecht auf eine 
Parzelle dieses Vaterlandes, das sie verteidigen, zur Niederlassung für 
sich und ihre Familien und Nachkommen haben.“10 Einig waren sich 
die Wohnungsreformer, dass hierfür nicht große Mietshäuser genutzt 
werden sollten, sondern dass das Einfamilienhaus mit Garten als Ide-
allösung zu favorisieren sei. Und weiter: „Es wäre zu traurig, wenn ein 
Teil unserer Helden, dieses Schützengrabenvolk, das mit übermenschli-
cher, todesverachtender Tapferkeit gekämpft, gestritten und gelitten hat, 
nach der Rückkehr schliesslich mit ihren Familien und insbesondere 
die mit Kindern reich gesegneten Familien ohne Obdach wären.“11 
In der Argumentation spielten nicht nur soziale Erwägungen eine Rolle, 
Wohnungspolitik wurde wieder auch als Wirtschafts- und Militärpolitik 
verstanden: „Wir wissen alle, dass das Anwachsen einer gesunden und 
starken Bevölkerung in Stadt und Land nach dem Kriege notwendig ist, 
nicht nur, um die ungeheuren Wunden des Krieges zu heilen, sondern 
um Arbeitskräfte und Soldaten für die Zukunft zu liefern.“ 
Es waren nicht die heimkehrenden Soldaten allein, die den Wohnungs-
reformern Sorgen bereiteten. Viele während des Krieges verheiratete 
Paare würden erst nach Kriegsende einen eigenen Haushalt gründen. 
Die Wohnung würde in den meisten Fällen am Ort der Eheschließung 
gesucht werden. Im Spätherbst 1915 gab es in München 3.753 leere 
Kleinwohnungen und 7.668 Kriegsgetraute, davon suchten 6.132 eine 
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In den 1920er Jahren waren die meisten Wohnungen überbelegt. Die Karikatur zeigt, 
wie man die Belegungsquote sogar noch erhöhen könnte. 

kleine Wohnung.12 Außerdem rechnete man mit vielen Flüchtlingen aus 
Kriegsgebieten. Auch würden die Familien, die nun aus Kostengründen, 
weil der Mann im Krieg war, bei ihren Eltern wohnten, wieder eine 
eigene Wohnung brauchen.
Zu Beginn des Krieges hatte der Verband den Mitgliedsunternehmen 
noch abgeraten, begonnene Bauten fertigzustellen. Zwar würden unbe-
baute Grundstücke Zinsen kosten, aber durch die politische Lage sei 
eine Vermietung unsicher, und der Schaden durch leerstehende Woh-
nungen wäre wohl höher, argumentierte der Verband. Doch 1917 hatte 
sich die Situation grundlegend geändert. Jetzt rief der Vorsitzende von 
Verein und Verband, Paul Busching, Staat und Gemeinden dazu auf, 
die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen beim Bau von Kleinwoh-
nungen kräftig zu unterstützen: „Der gute Wille, zu bessern, ist da. Die 
wirtschaftliche und soziale Daseinsberechtigung der gemeinnützigen 
Bauvereinigungen ist längst erwiesen. An Baugelände fehlt es nicht. Be-
werber um Kleinwohnungen werden in Hülle und Fülle da sein. Wir 
können Staat und Gemeinde nur zurufen: Gebt uns Baustoffe, Baugeld 
und verschafft uns Bauarbeiter, so wird die gemeinnützige Bautätigkeit 
dafür sorgen, dass es nach dem Kriege keine Wohnungsnot gibt und 
dass die großen Zukunftsaufgaben der Wohnungs- und Siedlungsreform 
in Angriff genommen werden können, so zeitig, dass für die aus dem 
Felde heimkehrenden Krieger rasch gesorgt werden kann. Wir haben 
von Wohnungsreform jetzt soviel gehört und gelesen. Wir bitten um 
Arbeit.“13

Zwangsbewirtschaftung nach dem Ersten Weltkrieg

1918 endete der Erste Weltkrieg mit einer Niederlage der Mittelmächte. 
In den letzten Kriegstagen brach im Deutschen Reich die Novemberre-
volution aus, in deren Verlauf Phillip Scheidemann die Republik ausrief 
und der Deutsche Kaiser ins Exil nach Holland floh. Auch in Bayern 
wurde der König zur Abdankung gezwungen. Ludwig III. floh nach 
Österreich. 
Die von den Wohnungsreformern geäußerten Befürchtungen einer Woh-
nungsnot nach dem Krieg bewahrheiteten sich. Nicht nur war die Zahl 
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rentierlichen Baukosten“. Die Wirtschaftlichkeit von Baumaßnahmen 
war nicht mehr gegeben. Der Staat wiederum versuchte, durch Unter-
stützung der Wohnungsproduzenten Abhilfe zu schaffen. 

Genossenschaftsboom und Revisionen

Trotz der Probleme, die durch die Zwangsbewirtschaftung entstanden 
waren, erlebte die genossenschaftliche Idee im Bauwesen in den ersten 
Nachkriegsjahren einen regelrechten Boom. Allein im Jahr 1919 wur-
den in Bayern 150 Wohnungsbaugenossenschaften gegründet. Der Ver-
band stand den Neugründungen zum Teil kritisch gegenüber, da vielen 
Baugenossenschaften die kaufmännischen und technischen Vorausset-
zungen fehlten, um erfolgreich am Wohnungsmarkt zu agieren.19 Die 
Gründungswelle bei den Genossenschaften sorgte auch für einen deut-
lichen Anstieg an Mitgliedsunternehmen des Verbandes. 1917 hatte der 
Verband 77 Mitglieder gehabt, 1918 waren es 97, 1920 schon 167, und 
1921 wurde die Marke von 200 Mitgliedern überschritten, jetzt zählte 
der Verband 211 Mitglieder. Den größten Anteil hatten hieran die Ge-
nossenschaften. Der Verdacht kam auf, dass nicht die Bekämpfung der 
Wohnungsnot die Motivation zur Gründung war, sondern die Hoffnung 
auf Baukostenzuschüsse und damit auf schnellen Profit. Busching merk-
te an: „Im allgemeinen aber ist doch wohl anzunehmen, dass hier des 
Guten wieder allzuviel getan wird, und dass die Lebensfähigkeit solcher 
Genossenschaften von allem Anfang an höchst fraglich ist. Wenn auch 
momentan infolge der Wohnungsnot die Begeisterung für Baugenos-
senschaften vielleicht groß ist, in Zeiten rückläufiger Konjunktur wird 
das rasch anders werden, und die Schwierigkeiten der Verwaltung wer-
den dann Manche von der Fortführung des jetzt begonnenen Werks 
abhalten.“ 20

Die neuen Unternehmen wurden nicht automatisch Mitglieder des Ver-
bandes, was eine Kontrolle erschwerte. Die Mitgliedschaft im Verband 
hätte eine solide Revision gewährleistet. Der Satzung nach war der Ver-
band ein Revisionsverband. Eine ordentliche Buchführung der Bau-
genossenschaften und Vereine war die Grundlage für Kreditfähigkeit 
und das einzige Mittel, den Mitgliedern und Gläubigern Rechenschaft 

der erstellten Wohnungen gesunken, hinzu kam, dass bei den wenigen 
Neubauten Standards der Vorkriegszeit in Fläche, Ausstattung und tech-
nischer Qualität weit unterschritten wurden.14 L. Paucker, Vorstandsmit-
glied des Bauvereins Siemens-Schuckertscher Arbeiter eGmbH Nürn-
berg und seit 1915 im Vorstand des Verbandes, klagte 1919 in einem 
offenen Brief an die Regierung: „Seit Menschengedenken dürfte kein 
derartiger Mangel an Wohnungen, wie er zurzeit vorhanden ist, zu ver-
zeichnen gewesen sein.“15 Wie vom Verband vorhergesagt, sammelten 
sich rückkehrende Soldaten und heimatlose Flüchtlinge in den Städten, 
aufgeschobene Eheschließungen wurden nun nachgeholt und führten 
zum Wunsch nach Haushalts- und Familiengründungen.
Der bayerische Staat versuchte, die angespannte Situation zu entschär-
fen und legte mit einer Verordnung vom 29. April 1919 das gesam-
te Vermietungs- und Vermittlungsgeschäft in die Hand der Behörden. 
Durch diese Verordnung erhielten die bayerischen Gemeinden die 
Möglichkeit, eine sogenannte redistributive Wohnungspolitik zu betrei-
ben. Die Behörden konnten alle geeigneten Räume für die Unterbrin-
gung von Kriegsheimkehrern und auch Obdachlosen heranziehen. In 
anderen Teilen des Deutschen Reiches ging die Politik nicht so weit. 
Daher lag München bei den Zivileinquartierungen im Vergleich zu den 
anderen deutschen Großstädten mit fast 12.000 bis Dezember 1921 an 
der Spitze.16 
Ergänzend zur Zwangsbewirtschaftung änderte der Freistaat die Poli-
tik der Wohnungsaufsicht. In einem Bericht des Ministeriums für So-
ziale Fürsorge an den Landtag hieß es: „In der Zeit, in der man unter 
dem Zwang der Verhältnisse Dachgeschosse ausbauen muss, um den 
Wohnraum zu vermehren, musste davon abgesehen werden, den vor-
handenen Wohnungsbestand durch eine scharfe Wohnungsaufsicht zu 
vermindern.“17

Die Wohnungsunternehmen kritisierten die Zwangsbewirtschaftung. Sie 
befürchteten, dass langjährige Mitglieder austreten, und dass Genossen-
schaftswohnungen „in Asyle für kinderreiche Familien umgewandelt“ 
würden.18 
Die zwangswirtschaftlichen Regelungen zur Niedrighaltung der Mieten 
waren durchaus mieterfreundlich, doch es wurden nun noch weniger 
Wohnungen gebaut. Die Bauherren standen vor dem Problem der „un-
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über die Verwendung der Gelder abzulegen. Die Buchführung sollte 
regelmäßig von einem Revisor auf ordnungsgemäße Führung und Voll-
ständigkeit geprüft werden. 
Während des Krieges hatten die Wohnungsunternehmen die Buchhal-
tung zum Teil vernachlässigt, einige hatten „nur notdürftige Notizen 
gemacht“. Das lag unter anderem daran, dass viele derjenigen, die gut 
eingearbeitet waren, eingezogen worden waren und durch neue uner-
fahrene Mitarbeiter ersetzt werden mussten. Diese Mitarbeiter blieben 
auch nach dem Krieg verantwortlich. 
Um diesem Missstand zu begegnen, bot der Verband im Jahr 1920 
Buchhaltungskurse an. Der erste sollte Ende September in Bamberg 
stattfinden. Weitere folgten in Nürnberg und Augsburg. Im Verbands-
bericht von 1920 hieß es: „Das Verständnis für die Notwendigkeit ei-
ner streng soliden, nach kaufmännischen Grundsätzen einwandfreien 
Buchführung ist nicht allenthalben entwickelt. Leider führt das oft zu 
Beschwerden über den Verband, statt über die verantwortlichen Genos-
senschaftsorgane.“21

Auf Verbandsebene gab es auch Schwierigkeiten. Die Revisoren des 
Verbandes übten ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie klagten über Zeit-
mangel bei einem enorm gestiegenen Arbeitsaufwand. Erst 1922 wur-
de Max von den Hoff, der spätere Geschäftsführer des Verbandes, als 
erster hauptamtlicher Revisor angestellt. Auf dem Verbandstag 1920 
wurde berichtet, dass vom 15. November 1919 bis zum 15. September 
1920 insgesamt 52 dem Verband angehörende Wohnungsunternehmen 
vom Verbandsrevisor geprüft worden wären.
Generell war die Revisionsarbeit mehr geworden, woraus auch ein er-
höhter Kostenaufwand seitens des Verbandes resultierte. 1920 musste 
die finanzielle Lage des Verbandes als ungünstig bezeichnet werden. 
Vor allem die Erhöhung der Post- und Eisenbahntarife hatte die Kosten 
für die Revisionen ansteigen lassen. Den Ausgaben standen geringe 
Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen gegenüber. Eine Neuregelung 
wurde angekündigt, denn viel länger konnte das Missverhältnis von 
Einnahmen und Ausgaben nicht bestehen bleiben. Ein Zuschuss kam 
wieder von der bayerischen Regierung, diesmal vom Ministerium für 
Soziale Fürsorge, das nun für den gemeinnützigen Wohnungsbau und 
die Verbandsarbeit zuständig war.

Neue Bauformen

Auf dem Verbandstag wurde auch die allgemeine Versorgungslage dis-
kutiert. Durch den Krieg waren Baustoffe knapp geworden. Rohstoffe 
wie Eisen waren für kriegswichtige Bauten eingesetzt worden, und Zivil-
bauten hatte man stark vernachlässigt. Der Arbeitskräftemangel während 
des Krieges hatte zur prekären Baustoffversorgungslage beigetragen, so 
waren auch zwei Jahre nach Kriegsende keine Vorräte an Ziegeln und 
Holz vorhanden.22 
Eine Möglichkeit, der Knappheit zu begegnen, war das sparsame Bau-
en mit alternativen Materialien. Lehrkolonien wurden gegründet, die 
sparsame Bauweisen praktisch vor Augen führen sollten. Die Kolonien 
bestanden aus Lehm-, Fachwerk- oder Holzhäusern, die auf unterschied-
lichste Weisen gebaut wurden. Um die Häuser in Bezug auf Haltbarkeit, 
Sparsamkeit der Unterhaltskosten und Alltagstauglichkeit vergleichen zu 
können, waren die Raumgröße, Fenster und Türen der Häuser in den 
Lehrkolonien immer gleich.23 Vom Krieg übriggebliebene Dinge wie 
Geschosskörbe fanden in den Gebäuden Verwendung. Die Drahtkörbe 
wurden mit Zement gefüllt und wie Steine aufeinandergeschichtet. 
Zur Behebung der Baustoffknappheit wurden vom Verband 1922 drei 
Baustofflieferverbände gegründet, die Gemeinnützige Bauhilfe Nordbay-
ern GmbH, die Lieferungsverband südbayerischer Baugenossenschaften 
eGmbH und die Schwäbische Baustofflieferungsverband GmbH. Die Or-
ganisationen lieferten Baustoffe günstig hauptsächlich an gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen und Gemeinden. Dies gelang dadurch, dass spe-
zielle Verträge mit Baustoffproduzenten abgeschlossen wurden, dass sich 
die Baustoffverbände an Produktionsbetrieben beteiligten und zum Teil 
auch selbst produzierten. Ihre Arbeit war in den ersten Jahren sehr wert-
voll, später ließ das Interesse der Genossenschaften an ihnen nach. Am 
längsten bestand die Bauhilfe Nordbayern, sie wurde 1933 liquidiert.

Inflation und Wohnungsnot

Den erhöhten Geldbedarf durch die Reparationszahlungen an die Sie-
germächte des Ersten Weltkrieges versuchte die Regierung durch ver-
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mehrten Geldumlauf zu decken. Dadurch verschärfte sich die Inflation, 
die bereits im Krieg ihren Anfang genommen hatte, dramatisch. Am 3. 
September 1923 stand der Wechselkurs für einen US-Dollar noch bei 
knapp zehn Millionen Mark, Ende des Monats waren es dann schon 
160 Millionen Mark. Wenig später kostete ein Dollar Milliarden- und 
Billionenbeträge. Die Hyperinflation führte zum Zusammenbruch der 
deutschen Wirtschaft. Die Arbeitslosigkeit stieg, die Reallöhne fielen: 

„Das war die Zeit der Inflation. Zweihundert Billionen Mark hatte ich 
monatlich verdient. Zweimal am Tag gab es Geld und hinterher jedes 
Mal eine halbe Stunde Urlaub, damit man in die Läden rasen und et-
was kaufen konnte, bevor der nächste Dollarkurs rauskam – dann war 
das Geld nur noch die Hälfte wert“, so lässt Erich Maria Remarque 
den Helden seines Romans „Drei Kameraden“ Robby Lohkamp die 
Inflation schildern.24 
Die seit Kriegsende schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt wur-
de durch die Inflation noch verstärkt. Viele Mieter, die arbeitslos ge-
worden waren, konnten sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Zudem 
wurden die finanziellen Zuschüsse durch die Inflation entwertet. In den 
zeitgenössischen Darstellungen finden sich viel Kritik an der Wohnungs-
situation und viele Beispiele für die Wohnungsrationierung. Jeder Raum 
wurde zur Unterbringung von Wohnungssuchenden genutzt, mehrere 
Familien teilten sich eine Wohnung.25 
Michael Gasteiger, Journalist und Münchner Stadtrat der demokrati-
schen Bayerischen Volkspartei26, schrieb 1923 das Buch „Die Not in 
München“ und schilderte u. a. folgende Situation: „St.-Paulstraße, Fami-
lie E., Mann, Frau und Kind. Eine kleine, etwa 6 Quadratmeter große, 
unbelichtete Kammer mit Miniatur-Kochofen ist die ‚Wohnung’. Ein 
Bett, ein kleiner Tisch, ein Schrank füllen nebst dem bis zur Zimmer-
decke aufgehäuften Besitz der Familie den Raum, in dem nur ein Weg 
von 25 Zentimeter frei ist. Jedes Mal wurde die Familie vollzählig auf 
dem Bette sitzend angetroffen; das ist der einzige mögliche Aufenthalt. 
Da die Kammer zudem stockfinster ist, muß stets eine Kerze gebrannt 
werden. Die Gesichter sind rauchgeschwärzt und ölig.“27 Hugo Breuer, 
der Landesvorsitzende des Landesverbandes Bayern im Reichsbund 
der Kinderreichen Deutschlands zum Schutz der Familie, schrieb in 
seiner „Denkschrift über die traurigen Wohnungsverhältnisse vieler kin-

derreicher Familien und Vorschläge zu deren Behebung oder Verbes-
serung“ von 1925: „Der Schlosser Andreas A. wohnt mit seiner sechs-
köpfigen Familie bei seinen Schwiegereltern in der Tulbeckstraße 44/I. 
Die Familie des Schwiegervaters besteht ebenfalls aus sechs Personen, 
so dass der gesamte Haushalt 12 Personen umfasst, von denen sieben 
Erwachsene sind. Die Wohnung besteht aus zwei kleinen Zimmern und 
einer Küche. In zwei Räumen sind also ein Dutzend, meist erwachsene 
Menschen zusammengepfercht. Seit Jahren wurde die Wohnung nicht 
mehr instand gesetzt, so dass hier der Keimboden zu einem gefährli-
chen Krankheitsherd liegt, abgesehen von den sittlichen Gefahren sol-
cher Zustände.“28 
Die vielversprechenden Erfolge des baugenossenschaftlichen Wirkens, 
der Arbeit des Vereins und des Verbandes um 1910 konnten aufgrund 
des Kriegsausbruchs nicht fortgesetzt werden. Die besondere Situation 
des Krieges hatte die Lage noch verschlimmert, erst durch Leerstand, 
dann durch die Rückkehr der Soldaten. Die politischen und wirtschaft-
lichen Wirren der Nachkriegszeit waren die Gründe dafür, dass sich 
keine Verbesserung einstellte – im Gegenteil: Die Wohnungsnot war in 
Bayern wie auch in anderen Teilen Deutschlands größer denn je. Die 
Genossenschaften, die kommunalen Unternehmen, der Verein und der 
Verband konnten zumindest dazu beitragen, dass es einige Besserungen 
gab und die Wohnsituation nicht gänzlich außer Kontrolle geriet.
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Wohnungsnot trotz Aufschwung 

Die Einführung der Rentenmark am 15. November 1923 leitete das 
Ende der Hyperinflation ein. Nun war 1 US-Dollar nicht mehr 4,2 Bil-
lionen Papiermark wert, sondern 4 Rentenmark und 20 Rentenpfennig. 
Obwohl mit der Rentenmark in Deutschland bald ein wirtschaftlicher 
Aufschwung einsetzte und sich die politische Lage entspannte, verän-
derte sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt vorerst nur sehr we-
nig. 1924 fehlten in Bayern 90.000 Wohnungen, wie der Referent für 
das Wohnungswesen im Ministerium für Soziale Fürsorge und spätere 
Innenminister Karl Stützel berechnete.1
In den sogenannten Goldenen Zwanzigerjahren erlebte Deutschland 
eine Blüte der Wissenschaft, Kunst und Kultur. Für die Epoche standen 
Planck und Einstein in der Wissenschaft, Beckmann, Dix und Klee in der 
Malerei und Fritz Lang in der Filmkunst; täglich gingen zwei Millionen 
Menschen in die Lichtspielhäuser Deutschlands. Für ihr Eintrittsgeld 
bekamen sie neben dem Hauptfilm kurze Vorfilme, gelegentlich Natur- 
oder Reisefilme und stets die Wochenschau zu sehen. Sport wurde zum 
Vergnügen der Massen. Flugtage, Ruderregatten, Autorennen, Turnfeste 
und Sechs-Tage-Rennen im Sportpalast zogen Tausende Menschen an.
Doch die Lage derjenigen, die im Wohnungselend lebten, blieb drama-
tisch.2 Friedrich Gruber, Oberregierungsrat im Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Soziale Fürsorge, berichtete: „Immer dringender werden 
die Klagen über unerträgliche Überfüllung der Wohnungen, über die 
Belegung von kleinen und kleinsten Wohnungen mit zwei und mehre-
ren Familien, über ungesunde und baufällige Wohnungen, die längst 
hätten geräumt werden müssen.“3 Die Notwohnungen, Baracken und 
Kellerwohnungen wurden zunehmend zur Dauerlösung. 

Kapitel 4
Gemeinnützigkeit
Wohnungswirtschaft und Verband in den 
Jahren 1924 bis 1933

Genossenschaftssiedlung in Nürnberg in den 1920er Jahren.

Wohnungsbau in den 1930er Jahren, hier die Bärenkellersiedlung der WBG Augsburg.
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Der Wohnungsreformer Hugo Breuer klagte über die Situation in 
München: „Viele Familien wohnen im Westend in ehemaligen Flieger-
baracken, in denen es keine Zimmerdecken gibt, die Familien haben 
unmittelbar das Dachstuhlgebälke über dem Kopfe. Das Dach ist so 
schadhaft, daß Wind, Schnee und Regen ungehindert eindringen kön-
nen. Die Leute müssen buchstäblich mit dem Regenschirm zu Bett ge-
hen. Das Heizen dieser Notwohnungen ist trotz größten Kohlenver-
brauchs fast illusorisch, so daß die Insassen zum größten Teil chronisch 
erkältet und mit anderen ernstlichen Krankheiten behaftet sind.“4 

Engagement der Kommunen

Hatte direkt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges eine Gründungs-
welle der Genossenschaften eingesetzt, so begannen jetzt die Kommu-
nen, eigene Siedlungsgesellschaften zu gründen. Sie erweiterten damit 
ihr Aufgabenfeld. Bisher hatten sie hauptsächlich Gelder an gemein-
nützige Unternehmen weitergeleitet oder Hypotheken vermittelt.5 1918 
wurde beispielsweise in München die Gemeinnützige Wohnstättenge-
sellschaft München, die GWG, gegründet. Neben der Stadt München 
waren mehr als 50 Baugenossenschaften und -vereine sowie zahlreiche 
Handels- und Industrieunternehmen beteiligt. Die Stadt stellte über 60 
Prozent des Stammkapitals. Die GWG baute aber ursprünglich keine 
Wohnungen, sondern sollte sich vielmehr um die Förderung und Be-
treuung bestehender Wohnungsbauunternehmen kümmern, etwa bei 
der Finanzierung, der Zuteilung von Baustoffen und der Vergabe und 
Abwicklung von Aufträgen. Sie wollte bewusst nicht in Konkurrenz zu 
bestehenden Wohnungsunternehmen treten.6 In Nürnberg wurde im 
gleichen Jahr die Gründung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesell-
schaft (die heutige wbg Nürnberg) vom Stadtrat beschlossen. Die meis-
ten der kommunalen Wohnungsbauunternehmen wie etwa in Augsburg 
und München wurden aber erst nach der Inflation gegründet.7 
Der Wohnungsbau war mit der großen Wohnungsnot ins Zentrum der 
Tätigkeiten der Kommunen gerückt. Sie nutzten für ihre Bauvorhaben 
dann auch nicht nur die staatlichen Zuschüsse, sondern finanzierten 
einen großen Teil der Wohnungen aus städtischen Mitteln.8 Diese Ent-

wicklung lässt sich auch an der Mitgliedsstruktur des Verbandes nach-
zeichnen. War in den ersten Jahren nach dem Krieg die Anzahl der 
Unternehmen mit nicht-genossenschaftlicher Rechtsform konstant ge-
blieben – der Verband hatte fünf GmbHs als Mitglieder, stieg deren 
Zahl ab 1923 kontinuierlich an, bis Ende der 1930er Jahre mehr als 30 
GmbHs und AGs zu den Mitgliedern gehörten. 
Um die Wohnungslage in den einzelnen Gemeinden besser einschätzen 
zu können und Gelder entsprechend zu verteilen, wurde 1927 eine gro-
ße Reichswohnungszählung durchgeführt. 8.052 Gemeinden nahmen 
daran teil, das waren alle deutschen Gemeinden mit mehr als 5.000 Ein-
wohnern sowie viele kleinere Dörfer und Städte. Damit waren 68,6 Pro-
zent aller Einwohner des Reiches erfasst. Die Zählung bestätigte, was 
die Wohnungsreformer schon lange wussten: In den Jahren 1925 bis 
1927 hatte es kaum Veränderungen in der Wohnungssituation gegeben. 
Zwar entstanden mehr Wohnungen durch staatliche Förderung, aber 
durch den Bevölkerungszuwachs stieg auch die Zahl der Haushalte. 8,2 
Prozent der Haushalte hatten keine eigene Wohnung. Im Allgemeinen 
waren die Bedingungen in kleineren Gemeinden günstiger als in den 
Städten.9

Wohnungsnot – ein internationales Problem

Wohnungsnot war kein ausschließlich deutsches Problem. Seit 1913 
existierte eine internationale Interessensvertretung der Wohnungsre-
former mit Hauptsitz in London. Da hier die kontinentaleuropäischen 
Probleme, die sich in den letzten Jahren deutlich verschärft hatten, zu 
wenig Beachtung fanden, wurde am 12./13. Januar 1929 der „Interna-
tionale Verband für Wohnungswesen“ in Frankfurt gegründet. Vertreter 
aus 14 Ländern kamen zusammen. Der Verband der Wohnungsbau-
genossenschaften, -Gesellschaften und -Vereine in Bayern war durch 
seinen Vorsitzenden Paul Busching präsent. Weitere Teilnehmer kamen 
vom deutschen und französischen Arbeitsministerium, vom österreichi-
schen Ministerium für soziale Verwaltung, vom polnischen Ministerium 
des Innern und vom Internationalen Arbeitsamt in Genf. Auch waren 
Vertreter der Länder Lettland, Belgien, Holland, Spanien, der Schweiz, 
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Norwegen, Dänemark, der Tschechoslowakei und der USA anwesend. 
Der neue internationale Verband machte es sich zur Aufgabe, den so-
zial orientierten Wohnungsbau, die Wohnungsreform, wie man in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sagte, zu fördern und öffentliche 
Körperschaften, private Organisationen und Einzelpersonen im Kampf 
für die Wohnungsreform zusammenzufassen. Als Grundlage für geplan-
te Veröffentlichungen sollten ein Wohnungsarchiv und eine Fachbiblio-
thek errichtet werden.10 Der 1929 gegründete Verband wurde 1937 mit 
der Londoner Interessenvertretung zusammengeschlossen und existiert 
in dieser Form als Internationaler Verband für Wohnungswesen, Städ-
tebau und Raumordnung bis heute.11 

Die effektive Wohnung

Weil nach wie vor große Wohnungsnot herrschte und öffentliche Kre-
dite für den Wohnungsbau knapp waren, stellte man immer wieder 
Überlegungen über die optimale Form einer Wohnung an. Man wollte 
mit den wenigen vorhandenen Mitteln das bestmögliche Ergebnis beim 
Wohnungsbau erzielen. Es sollte effektiv gebaut werden. Den optimalen 
Schnitt einer Wohnung herauszuarbeiten, war zwar nicht einfach, doch 
fanden sich einige Grundsätze und typische Formen von allgemein gül-
tigem Wert für die Klein- und Mittelwohnung im Stockwerkhaus. 
Die Küche und das Wohnzimmer sollten aneinander grenzen, um die 
Zimmer gemeinsam beheizen zu können, am besten sei eine Wohnkü-
che. So ließ sich Brennholz sparen. Das Hauptschlafzimmer lag idealer-
weise neben dem Wohnzimmer, beide waren durch eine Zwischentür 
verbunden. Durch das Öffnen der Tür erwärmte sich das Schlafzimmer 
leicht. So entfiel der zweite Kamin, und die Mieter sparten auch hiermit 
Brennholz. Eine Küchenveranda und eventuelle Speisekammer sollten 
von der Küche aus zugänglich sein, um die Wege der Hausfrau abzu-
kürzen. Die Ausrichtung der Wohnung orientierte sich nach Himmels-
richtungen und Besonnung.12

Die Zeitgenossen vermuteten in dem Entwurf aber auch gesundheitliche 
Schwierigkeiten, die durch die enge Verbindung von Küche und Wohn-
zimmer entstehen würden: Die Küche barg, wenn sie auch als Kin-

Selbstversorgung gehörte auch für die Arbeiter in den Großstädten immer noch zum 
Alltag. So fanden sich in vielen Wohngebieten, wie hier in Nürnberg, kleine Gärten, in 
denen die Bewohner von Geschossbauten Gemüse für den Eigengebrauch anbauten. 

Eine Großsiedlung der wbg Nürnberg. Die Siedlung St. Johannis war kleinbürgerlich ge-
prägt. Durch die geschlossene Wohnanlage hatte sie sogar einen dörflichen Charakter.  
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derzimmer genutzt wurde, eine höhere Verletzungsgefahr für die dort 
spielenden Kinder. Und die Erholung nach dem Essen musste in einer 
gänzlich unbehaglichen Umgebung zwischen schmutzigem Geschirr 
und Essensresten erfolgen. Zudem zerstörte die erhöhte Luftfeuchtig-
keit, die durch das Kochen entstehen würde, die Möbel schneller. So 
bot die Wohnküche gesundheitliche Nachteile, aber wirtschaftliche Vor-
teile. Die Entscheidung sollte, so die Theoretiker, von der Größe der 
Wohnung abhängig gemacht werden. Bei kleineren Wohnungen war 
die Wohnküche, bei größeren die Kochküche zu empfehlen.13

Angesichts der knappen finanziellen Mittel rückte auch die Kleinstwoh-
nung wieder in den Blickpunkt. Mit 28 bis 40 qm bot sie Platz für 
ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und eine Küche. Hier sollte eine 
Familie mit bis zu zwei Kindern wohnen. Die Wohnungsunternehmen 
standen den Kleinstwohnungen allerdings skeptisch gegenüber. Sie be-
fürchteten eine Senkung des Wohnniveaus, das in den letzten Jahren 
mühsam etwas angehoben worden war. Außerdem war mit einer Ver-
schärfung der Wohnungsüberfüllung zu rechnen, wenn ärmere Mieter 
trotz des geringen Platzes Untermieter und Schlafgänger aufnehmen 
würden. 
Der Vorsitzende des Verbandes, Paul Busching, trat aber für die Kleinst-
wohnungen ein: Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage des Wohnungs-
bauwesens seien Kleinstwohnungen keine Versündigung an Mitgliedern 
und an der sozialen Mission der Baugenossenschaften, vorausgesetzt, 
Familien mit mehr als drei Kindern werden hier nicht untergebracht, 
zudem müsse eine Untervermietung ausgeschlossen sein.14

1929 gab das Staatsministerium für Landwirtschaft und Arbeit das Ziel 
bekannt, mehr Kleinwohnungen als bisher von den Wohnungsplanern 
vorgesehen zu bauen. Die angespannte Finanzlage erforderte eine bil-
lige Ausstattung. Da der Einbau von Bädern die Baukosten unverhält-
nismäßig anheben würde, wurden nun Gemeinschaftsbäder für jedes 
Haus oder Zentralbäder bei größeren Anlagen empfohlen.15 „Es gilt 
nicht Spitzenleistung für wenige wirtschaftlich Bevorzugte zu schaffen, 
sondern möglichst viele billige und gut eingeteilte Kleinwohnungen 
für die breite Masse der finanziell weniger Leistungsfähigen.“ Als Aus-
gleich für die Raumenge seien aber genügend Belichtung, Besonnung 
und Möglichkeiten zur Belüftung notwendig, ebenso Freiflächen in der 

Umgebung und im Innern der Baublöcke.16 Für Architekten, Städte-
bauer, Sozialdemokraten und Gewerkschafter war das neue Ideal der 
Wohnform die Großwohnanlage. Hier verknüpfte sich soziales Wohnen 
mit architektonischer Funktionalität.17  
Manche Errungenschaften der Neuzeit führten zu aus heutiger Sicht 
zum Teil grotesken Problemen. So beschwerten sich die Männer, dass 
ihre Frauen morgens nicht mehr mit ihnen aufstehen mussten. Durch 
Erleichterungen wie Warmwasser, Gaskocher und elektrischem Licht 
hatten sich die Handgriffe des täglichen Lebens so vereinfacht und er-
forderten weniger Zeit, dass die Männer sich ihr Frühstück allein zube-
reiten konnten. Die Hausfrauen konnten also länger schlafen, waren 
dafür abends aber länger wach. So verschoben sich die Schlafgewohn-
heiten der Ehepaare.18

Vermehrt wurde der Wunsch nach getrennten Schlafzimmern geäußert. 
So würde keiner durch den anderen wach werden. Bei den Wohnungs-
planern stieß dieser Wunsch allerdings auf einhellige Ablehnung. Ge-
trennte Schlafzimmer würden hohe Mehrkosten verursachen und seien 

„nicht zuträglich für ein harmonisches, gemeinsames Familienleben“. 
Sie äußerten die Hoffnung, dass Mann und Frau gute Schlafkameraden 
blieben.19 

Erreichter Wohnstandard und erhöhte Bauaktivität

Licht, Luft und das Wohl der Bewohner waren Ziele der Vereins- und 
Verbandsarbeit gewesen. Auf diesem Gebiet zogen die Wohnungsre-
former eine erste positive Bilanz. Ministerialrat Friedrich Gruber be-
schrieb den Erfolg zehn Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges. Es 
sei eine Selbstverständlichkeit geworden, dass bei der Planung und 
Gestaltung das Wohl der Bewohner im Vordergrund stünde. Die Woh-
nungsreformer hatten erreicht, dass sich die Sicht auf Wohnung und 
Wohnen geändert habe. Das, wofür sie lange gekämpft hatten, war zum 
Standard im Wohnungsbau geworden. Die Aufgabe der nächsten Jahre 
sei es nun, die Errungenschaften bei der Verbesserung der hygienischen 
Wohnstandards gesetzlich festzuschreiben. Wohnungen müssen gesund 
sein.20 
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Auch Busching wusste, was der Verband in 20 Jahren geleistet hatte. 
Er zeigte auf, welche Standards gesetzt worden waren und welches die 
Themen der Zukunft wären: „Denn die Wohnungsfrage ist heute eben 
keine technische und keine gesundheitliche Frage mehr, sondern sie ist 
überwiegend eine wirtschaftliche, das heisst eine finanzielle Frage.“21

Im Jahr 1928 kalkulierte er noch einen Fehlbestand von 500.000 Woh-
nungen im gesamten Deutschen Reich. Hinzu kam, nach Buschings 
Berechnung, jährlich ein Fehlbestand von weiteren 200.000 Wohnun-
gen durch Bevölkerungswachstum und Umzug.22 Die Krise im Woh-
nungsbau verschob nun den Schwerpunkt der Arbeit von Verein und 
Verband. Hatte bisher die gesunde Wohnung im Zentrum der Bemü-
hungen gestanden, so trat nun die Menge an neu gebauten Wohnungen 
in den Mittelpunkt.
Busching argumentierte, um den aktuellen Fehlbestand zusammen mit 
dem jährlichen Neubaubedarf in fünf Jahren beseitigen zu können, 
müsse man 300.000 Wohnungen jährlich bauen. Der überwiegende 
Teil wären Kleinwohnungen. Das hieße bei Kosten von rund 10.000 
Reichsmark pro Wohnung, dass pro Jahr drei Milliarden Reichsmark an 
Fördermitteln für den Wohnungsbau benötigt werden.23 
Um die Wohnungsnot bekämpfen zu können, waren neue Ideen zur 
Finanzierung von Neubauten notwendig. In München hob man den 
Wasserzins um einen Pfennig pro Kubikmeter an. Das gewonnene Geld 
wurde für Verzinsung und Tilgung eines Darlehens zum Wohnungsbau 
verwendet.24 
Nachgedacht wurde auch über eine Einbindung des Arbeitgebers in 
den Wohnungsbau, um die Gemeinden zu entlasten, die Einführung 
eines Sparzwanges für Ledige und eine Verbindung von Lebensversi-
cherung und Wohnungsbau.25  
Für das Jahr 1930 beschloss die Reichsregierung ein zusätzliches 
Reichswohnungsbauprogramm. Neben der Linderung der Wohnungs-
not stand vor allem die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Zentrum. 
Durch die vermehrte Bautätigkeit sollten arbeitslose Bauarbeiter wieder 
eine Beschäftigung finden. Dafür wurden 100 Millionen Reichsmark zur 
Verfügung gestellt. Die Vergabe der Gelder erfolgte auf Grundlage der 
Reichswohnungszählung von 1927. Dabei wurde Sparsamkeit ganz groß 
geschrieben. Die Kosten für die einzelnen Wohnungen sollten gesenkt 

„Große“ Kleinstwohnung aus dem Jahr 1928. Die Wohnungsnot verschärft sich in der 
Zwischenkriegszeit, die Wohnreformer senken die schon erreichten Standards und 
Kleinstwohnungen werden entworfen; hier eine Musterwohnung der Reichsforschungs-
gesellschaft für Wirtschaftlichkeit in Bau- und Wohnungswesen. Trotz der Enge ist ein 
separates Bad eingebaut. Vorgesehen ist die Wohnung für eine fünfköpfige Familie, sie 
könne hier „wenn auch nicht üppig, so doch immerhin besser als etwa in Untermiete 
wohnen.“ Wohnfläche: 45,52 qm.
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werden. Hierzu minderte man die Wohnungsgröße und machte so eini-
ge der Erfolge der Wohnungsreformer der letzten Jahrzehnte zunichte. 
Das Programm verfuhr nach den Maßstäben des Bauens von effektiven 
Wohnungen. Auf das Bad wurde verzichtet; Gemeinschaftsbäder für 
mehrere Parteien einer Wohnanlage entstanden. Die Planung größerer 
Anlagen in einem einheitlichen, schlichten Typus sollte zur Senkung der 
Planungs- und Baukosten beitragen.26

Die neuen Finanzierungswege zeigten dann auch bald Erfolge. Im Jahr 
1930 war mit 162.000 Neubauwohnungen die Bautätigkeit um 13 Pro-
zent höher als 1929, als 143.000 neue Wohnungen errichtet worden 
waren, und um 27 Prozent höher als 1928.27  
Mit der erhöhten Bauaktivität entstanden auch in Bayern mehr Bauge-
nossenschaften, Baugesellschaften und Bauvereine, die eine Verbands-
zugehörigkeit anstrebten. Bislang war die Höchstmitgliederzahl auf 200 
begrenzt. In der neuen Satzung, die auf dem Verbandstag in Regensburg 
1927 beschlossen worden war, wurde die Zahl der Mitglieder, die zum 
Verband gehören können, auf 300 angehoben.28

Die neue Satzung von 1927 beschrieb auch erstmals die Aufgaben ei-
nes Beirates, der den Vorstand unterstützen sollte, und zwar zur „Be-
ratung aller Fragen von grundsätzlicher Bedeutung“. Der Beirat be-
stand aus mindestens zehn vom Verbandstag auf die Dauer von drei 
Jahren zu wählenden Mitgliedern und ebenso vielen Stellvertretern. 
Für jeden Regierungsbezirk und für jede Großstadt sollte in der Regel 
ein Beiratsmitglied und ein Stellvertreter ernannt werden. Mindestens 
einmal im Jahr sollte der Beirat tagen. An den Sitzungen sollten auch 
die Mitglieder des Verbandsvorstandes sowie die Verbandsrevisoren 
teilnehmen.
Für den Verband bedeutete die hohe Neubautätigkeit auch einen Mehr-
aufwand in der Revision. Die Bilanz des Verbandes war im Jahr 1930 
negativ: Den Jahreseinnahmen von rund 56.750 RM standen Ausga-
ben von fast 58.000 RM gegenüber. Den größten Posten der Einnah-
men bildeten die Mitgliedsbeiträge mit 35.183 RM. Die Revisionen 
brachten dem Verband 11.506 RM ein. Bezuschusst wurde der Ver-
band mit 5.500 RM. Demgegenüber kostete die Arbeit der Geschäfts-
stelle 10.755 RM. Für die Revisionen und Revisoren gab der Verband 
27.051 RM aus. Für Reisen, die jährlich stattfindenden Verbandstage 

und für den Hauptverband zahlte der Verband 11.573 RM.29 Der Diffe-
renzbetrag in der Bilanz musste durch Spenden und außerordentliche 
Zuschüsse gedeckt werden.

Gemeinnützigkeit

Verschiedene Landes- und Reichsgesetze legten unterschiedliche Kri-
terien für Gemeinnützigkeit fest. Streit mit den Finanzbehörden über 
die Steuerbefreiung bei gemeinnütziger Tätigkeit gehörte für die Woh-
nungsunternehmen zum Alltag. Ende des 19. Jahrhunderts hatte es keine 
eindeutige Definition der Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau gegeben. 
Auch waren die Förderinstrumente noch sehr uneinheitlich organisiert. 
Hier standen besonders die Kommunen in der Pflicht. In Bayern er-
hielten sie durch die Landeskulturrentenanstalt günstige Darlehen, die 
sie wiederum an gemeinnützige Unternehmen – schwerpunktmäßig 
an Genossenschaften – weitergaben. Sie übernahmen Bürgschaften,30 
vergaben günstige Bauplätze, ermäßigten oder erließen Gebühren wie 
Anliegerbeiträge und Kosten für die Straßenherstellung. Zudem wurden 
Bauerleichterungen gewährt.31 Die Unternehmen profitierten von dieser 
Unterstützung allerdings nicht einheitlich. Vielmehr spielten hier Fakto-
ren wie etwa gute Beziehungen zur Stadtverwaltung eine große Rolle. 
In den Verhandlungen um eine Ergänzung des Bayerischen Grund- und 
Haussteuergesetzes im Januar 1909 erklärte Innenminister von Brett-
reich, die Förderung müsse sich darauf konzentrieren, für eine gute Ver-
kehrsanbindung der billigen Wohnquartiere am Stadtrand zu sorgen.32 
In dem Gesetz wurde nun eine Steuerregelung festgeschrieben, die 
gemeinnützigen Bauträgern zugute kommen sollte. Die Erbauer von 
Kleinwohnungen wurden für sechs Jahre von der Haussteuer befreit. 
Gemeinnützige oder kommunale Bauvereinigungen erhielten diese Be-
freiung sogar für zwölf Jahre. 
Für die Gemeinnützigkeit gab es ein eindeutiges Kriterium: Sobald die 
Verzinsung der Einlagen der Mitglieder bzw. der Kapitalgeber auf ma-
ximal vier Prozent festgeschrieben war und zudem im Falle einer Auf-
lösung nur die eingezahlte Summe wieder ausgezahlt würde, galt ein 
Wohnungsunternehmen als gemeinnützig.33 
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Während mit dieser Bestimmung die Gemeinnützigkeit für einige Jahre 
definiert war, führten Gesetzesänderungen im Jahr 1919, die auf Reichs-
ebene eingeführt wurden, zu Unsicherheiten. Das eindeutige Rendite-
Kriterium wurde um weitere Bedingungen ergänzt. Etwa mussten die 
Gehälter der Angestellten eines gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
mens geringer sein als die eines normalen Wohnungsunternehmens. 
Zudem musste das Unternehmen im Dienste der Gemeinschaft han-
deln, durfte also nicht auf einen bestimmten Personenkreis ausgerich-
tet sein, was für die Baugenossenschaften durchaus problematisch war. 
Laut Genossenschaftsgesetz dienten sie ausschließlich ihren Genossen 
und damit einem eingeschränkten Personenkreis. Der Reichsfinanzhof 
erkannte auf Grundlage der neuen Bestimmungen den Genossenschaf-
ten prompt den Status der Gemeinnützigkeit ab, die damit auch die 
staatliche Förderung in Form von Steuerbefreiungen verloren.34

In den folgenden Jahren wurde die Gemeinnützigkeit der Genossen-
schaften in unterschiedlichen Reichs- und Landesgesetzen immer wieder 
unterschiedlich definiert. 1921 erklärte etwa das Ministerium für Soziale 
Fürsorge, dass eine Genossenschaft uneingeschränkt gemeinnützig sei, 
auch wenn sie nur für ihre Mitglieder arbeite, denn die Genossenschaf-
ten würden keinen Gewinn generieren, zudem seien die meisten Ge-
nossenschaften offen für Neumitglieder.35 Das Körperschaftsteuergesetz 
von 1926 und das Reichsbewertungsgesetz von 1928 legten allerdings 
wieder andere Gemeinnützigkeitskriterien an. 
Das Problem lag vielfach im Detail. So musste die Satzung eines ge-
meinnützigen Unternehmens eindeutig als Ziel die „ausschließliche 
Förderung des Kleinwohnungsbaus“ enthalten. Wenn der Unterneh-
menszweck etwa lautete „Errichtung von Kleinwohnungen für die min-
derbemittelte Bevölkerung durch ortsansässige Gewerbetreibende“ ging 
die Gemeinnützigkeit verloren, da indirekt ein Gewinnstreben, nämlich 
für die Gewerbetreibenden, enthalten war. Zudem war in dieser Rege-
lung eine Baupflicht genannt. Was aber, wenn eine Genossenschaft vor-
übergehend nicht baute, sondern wieder Eigenkapital ansparte? Ging 
die Gemeinnützigkeit vorübergehend verloren?36 
Zudem war der Begriff „gemeinnützig“ nicht klar definiert. Der Haupt-
verband deutscher Baugenossenschaften beklagte etwa, dass sich viele 
der neu gegründeten Wohnungsunternehmen gemeinnützig nannten, 

ohne es tatsächlich zu sein. Diese Unübersichtlichkeit sei eine wichtige 
Ursache für die Zurückhaltung der Behörden, Anträge der gemeinnüt-
zigen Baugenossenschaften und Gesellschaften auf Befreiung von Steu-
ern, Stempeln und Gebühren zu gewährleisten. Für Neugründungen in 
Bayern erklärte das bayerische Innenministerium, dass der Bayerische 
Landesverein zur Förderung des Wohnungswesens in der Lage sei, „in 
jedem Fall in objektiver und einwandfreier Weise Aufklärung über den 
Charakter solcher Vereinigungen, insbesondere über Gründungen und 
über die etwa gegen die Anerkennung der Gemeinnützigkeit bestehen-
den Bedenken, zu geben. Die Verwaltungsbehörden werden sich daher 
erforderlichenfalls am zweckmäßigsten dieser Aufklärungsmöglichkeit 
bedienen.“37

Es bedurfte eindeutiger Bestimmungen. Erst im Dezember 1930 wurde 
eine reichsweit einheitliche Regelung gefunden. Das dritte Kapitel des 
siebten Teils der Notverordnung vom 1. Dezember 1930 behandelte die 

„Gemeinnützigkeit von Wohnungsunternehmen“.38 Wichtig war hier, 
dass die Genossenschaften den anderen Rechtsformen wie AGs und 
GmbHs wieder gleichgestellt wurden. Die Beschränkung der Tätigkeit 
auf die Mitglieder war kein Hinderungsgrund, wenn prinzipiell neue 
Mitglieder aufgenommen werden konnten. Die kommunalen Bauge-
sellschaften, die im bayerischen Grund- und Haussteuergesetz von 1909 
noch extra erwähnt wurden, konnten jetzt, sofern sie weder AG noch 
GmbH waren, auch gemeinnützig sein, wenn sie als juristische Person 
organisiert waren. Auch wurde die Baupflicht der Wohnungsunterneh-
men wieder abgeschafft, schon die Verwaltung und die Vermietung von 
Kleinwohnungen konnte als gemeinnützig gelten.39 Die Renditeober-
grenze der ursprünglichen Renditeregelung wurde von vier auf fünf 
Prozent erhöht. 
Zudem wurde den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen die Pflicht 
auferlegt, Mitglied in einem Revisionsverband zu sein. Die Verbände 
mussten wiederum nach dem Genossenschaftsgesetz von 1899 als ge-
nossenschaftliche Prüfverbände anerkannt sein, obwohl sie jetzt auch 
andere Rechtsformen prüfen mussten.40 
Mit der Verordnung von 1930 wurde auch die Bezeichnung „gemein-
nützige Wohnungsunternehmen“ juristisch definiert.41 Zuvor hatte man 
von Bauvereinigungen gesprochen, wenn man Unternehmen unter-
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schiedlicher Rechtsform zusammenfassend behandelte, oder man hatte 
alle relevanten Rechtsformen aufgezählt. 
Für den Verband bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und 
-Vereine ergab die Verordnung keine grundlegende Neustrukturierung. 
Wie schon der Name des Verbandes zeigt, hatte er sich bei der Grün-
dung nicht auf die Wohnungsgenossenschaften beschränkt. Vielmehr 
heißt es in der Gründungssatzung: „Der Verband bezweckt, im Bereich 
des Königreichs Bayern die Einrichtungen und die Geschäftsführung 
der Baugenossenschaften, Baugesellschaften, Aktienbaugesellschaften 
und Bauvereine, soweit sie dem Verbande angehören, mindestens in 
jedem zweiten Jahre der Prüfung durch sachverständige, den Bauverei-
nigungen nicht angehörende Revisoren zu unterwerfen.“42 
Auch die Zusammensetzung der Mitglieder änderte sich durch die Ver-
ordnung nicht. Wie im Jahr 1929 blieb die Mitgliederzahl bis 1933 bei 
ca. 250 Mitgliedern stabil, davon waren rund 6 Prozent nicht genossen-
schaftliche Bauunternehmen, 1929 eine AG (1932: zwei AGs), sieben 
eingetragene Vereine, neun GmbHs (1932: zehn GmbHs) und ab 1931 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.43 
Obwohl sich die Arbeit des Verbandes schwerpunktmäßig auf die Ge-
nossenschaften konzentrierte, profitierten auch die Unternehmen ande-
rer Rechtsform von einer Mitgliedschaft. Sie erhielten wie die Genos-
senschaften Unterstützung in Verwaltung und Buchhaltung, gleichzeitig 
konnte der Verband Vergünstigungen für sie als Unternehmen der ge-
meinnützigen Wohnungswirtschaft erreichen. Der Verband wurde so zu 
einer Art offizieller Vertretung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
in Bayern, schon als es diese im juristischen Sinne noch nicht gab. Das 
nutzte auch Unternehmen anderer Rechtsform, die dann Mitglied im 
Verband bayerischer Baugenossenschaften, -Gesellschaften und -Verei-
ne wurden.44 

Die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen vor dem Aus?

1929 endeten mit der Weltwirtschaftskrise die Jahre des wirtschaftlichen 
Aufschwungs in Deutschland. Nach jahrelanger Überproduktion in der 
amerikanischen Wirtschaft kam es zu einer Depression, in der viele Un-

ternehmen Konkurs anmelden mussten. Die Arbeitslosenzahlen stiegen 
an, und die Menschen verkauften ihre Aktien, mit denen sie vorher am 
wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben wollten. Allein am „Schwarzen 
Freitag“, am 25. Oktober 1929, wurden an einem Tag 16 Millionen 
Aktien verkauft. Der Aktienmarkt brach zusammen. In der Folge zogen 
die amerikanischen Banken ihre Kredite aus Europa ab, die die Grund-
lage der wirtschaftlichen Entwicklung der Zwanziger Jahre gebildet hat-
ten. Auch hier kam es zu Massenentlassungen, der Welthandel brach 
ein, und Protektionismus bestimmte die Wirtschaftspolitik.
Zu dieser Zeit lief das Sparprogramm des Reichskanzlers Heinrich Brü-
ning bereits auf vollen Touren. Die Beamtengehälter wurden um 25 
Prozent gesenkt, und die Arbeitslosenhilfe sowie die Sozialhilfe wurden 
stark gekürzt. Im Februar 1932 erreichte die Krise auf dem Arbeits-
markt ihren Höhepunkt: Es standen 6.120.000 Arbeitslose, also 16,3 
Prozent der Gesamtbevölkerung, nur zwölf Millionen Beschäftigten ge-
genüber. Zu den Arbeitslosen könnte man auch noch die große Masse 
der schlecht bezahlten Kurzarbeiter zählen und die oft kurz vor dem 
Ruin stehenden Kleinunternehmer. Soziale Spannungen brachen wie-
der auf, die den Nährboden für eine politische Radikalisierung bildeten 
und letztendlich den Aufstieg des Nationalsozialismus begünstigten.
Die Weltwirtschaftskrise wirkte sich mit kurzer Verzögerung auch auf 
den sozialen Wohnungsbau aus, die Fördergelder sanken, und die Grö-
ße der Wohnungen nahm immer weiter ab.45 In der allgemeinen Krisen-
stimmung äußerten auch die Wohnungsreformer ihre Zukunftsängste. 
Ministerialrat Friedrich Gruber fürchtete, dass das Wohnungsproblem 
nicht das größte bleiben sollte: „Wirtschaft und Politik haben die Men-
schen zerrüttet und die also gequälte Menschheit glaubt anscheinend 
ihr Heil darin zu finden, ihrerseits auch noch die letzten Grundlagen 
ihrer Existenz zu zertrümmern. Wann wieder Vernunft in Europa ein-
kehren wird, weiss niemand. Es bleibt uns nur die Hoffnung, dass dieser 
Zeitpunkt nicht mehr allzufern liegt, sonst könnte es zu spät sein und 
könnten wir Dinge erleben, in Vergleich zu denen die Frage, ob noch 
weitere Wohnungen gebaut werden oder nicht, eine Bagatelle ist.“46

Die Krise führte dazu, dass einige Unternehmen versuchten, auf frag-
würdige Weise, Kapital zu generieren. „Eine Reihe von Bauvereinigun-
gen locken Mitglieder insbesondere dadurch an, daß sie Baudarlehen 
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aus dem Sparergebnis einer Gruppe von Mitgliedern unter beson-
ders günstigen Umständen auszulosen versprechen“, stellte das Wirt-
schaftsministerium fest. Das sei eine Form der illegalen Lotterie. Eine 
Handhabe gegen die „wilden Spar- und Bauvereinigungen“ biete die 
Mitgliedschaft in einem Revisionsverband. Nur Vereinigungen, die Mit-
glied eines Revisionsverbandes seien, dürften Depositengeschäfte – die 

Annahme von Geldbeträgen zur Verzinsung also – betreiben, und das 
dann auch nur unter entsprechender Aufsicht.47 
Solche Auswüchse waren der Grund dafür, die Bedingungen für die 
Vergabe von Darlehen an gemeinnützige Bauvereinigungen zu ver-
schärfen. So mussten ihr dauerhafter Bestand und ihre Leistungsfähig-
keit gesichert sein. Ein Kriterium war Eigenkapital. Für die meisten 
Wohnungsunternehmen war diese Forderung nicht erfüllbar, weshalb 
viele Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerieten.48 
Ein weiteres Problem speziell für die Genossenschaften war, dass viele 
Genossen ihre Geschäftsanteile aufkündigten. Sie hatten keine Hoff-
nung mehr, eine Wohnung über die Genossenschaft zu bekommen.49 
Dass die Mieter der Bauvereinigungen überwiegend Minderbemittelte 
waren, erschwerte die Lage zusätzlich. Sie waren besonders von der 
zunehmenden Arbeitslosigkeit betroffen und oft nicht in der Lage, ihre 
Miete zu zahlen.50 
Eine Reihe von Baugenossenschaften geriet in Zahlungsschwierigkeiten. 
Die Zulieferindustrie beschwerte sich beim Bayerischen Ministerium für 
Handel, Industrie und Gewerbe über die Baugenossenschaften: „Wie 
schon in den früheren Jahren, muß seitens unserer Industrie hier als 
besonders schädigend hervorgehoben werden, daß die schlechtesten 
Zahler die Baugenossenschaften sind.“51 Abhilfe konnte das Ministeri-
um aber auch nicht schaffen.
Für die Münchner Bauvereinigungen wurde die Situation durch die 
Bestimmung verschärft, dass 30 Prozent aller Wohnungen dem Woh-
nungsamt zur Verfügung gestellt werden mussten. Sie wurden dann an 
Mieter vergeben, die nicht Mitglied einer Baugenossenschaft waren.52

Ministerialrat Gruber empfahl den Wohnungsunternehmen zu Beginn 
des Jahres 1930 eine Pause in der Bautätigkeit, so dass sie sich finanziell 
konsolidieren konnten. Dagegen verwahrten sich jedoch die Unterneh-
men. Nicht nur die Wohnungsnot würde sich weiter verschlimmern. Da 

die Vereinigungen als Bauherren einen Großteil der Neubauwohnungen 
in Auftrag gaben, hätte ein Aussetzen der Bautätigkeit zu Betriebsstill-
legungen geführt, und damit hätte sich die Situation auf dem Arbeits-
markt noch mehr verschlechtert.53 Um das Bauwesen nicht gänzlich in 
die Arbeitslosigkeit zu stürzen, ging man dazu über, durch Instandset-
zung und Teilung von Altwohnungen Arbeit zu schaffen. Die Aufträge 
sollten besonders an den Mittelstand gehen.54

Paul Busching erkannte die Gefahr für den sozialen Wohnungsbau und 
beschrieb das Dilemma der Bauvereinigungen treffend: „Also – auf der 
einen Seite vermehrte Aufwendungen, auf der anderen Seite vermin-
derte Einnahmen. ... Und schliesslich die Tatsache, dass die Neubau-
wohnungen unrentabel sind. So liegen die Dinge heute, und man kann 
es den gemeinnützigen Bauvereinigungen nachfühlen, wenn sie an ih-
rer Zukunft zu zweifeln beginnen.“55 
Busching war unsicher, ob selbst die bestfundierten und bestgeleite-
ten Bauvereinigungen sich würden halten können. „Die Lage der ge-
meinnützigen Bauvereinigungen gibt zu ernsten Besorgnissen Anlass“, 
mahnte er.56 Wenn es keine öffentlichen Baudarlehen mehr geben wür-
de, müsste man die Bautätigkeit einstellen, somit wären die Unterneh-
men ihrer eigentlichen Aufgabe beraubt.57 Busching begründete den 
Kampf um den Fortbestand der Bauvereinigungen wie folgt: „Die För-
derung der privaten Bautätigkeit wie der gemeinnützigen Bautätigkeit 
soll nicht geschehen wegen dem ‚Idealismus’. Wenn die Organisationen 
der gemeinnützigen Bautätigkeit, Wohnungsfürsorgegesellschaften und 
wie sie alle heissen, nur aus Idealismus bestünden, so wäre das an und 
für sich noch kein Grund, ihnen auch nur ein einziges Baudarlehen zu 
geben. Aber weil sie wirtschaftliche Träger des Wohnungsbaues sind 
und bleiben werden, und zwar die Träger, deshalb müssen sie da sein 
und bleiben.“58
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Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich viel für den Verband. 
Der langjährige Vorsitzende Paul Busching wurde wegen seiner liberalen Einstellung 
entlassen. Der Verband wurde im NS-Staat gleichgeschaltet. 1933 wurde er mit anderen 
Revisionsverbänden in Bayern zum Landesverband bayerischer gemeinnütziger Woh-
nungsunternehmen e. V. zusammengeschlossen. Hier die erste Ausgabe der Verbands-
zeitschrift nach der Machtübernahme.

Das Ende der Ära Busching

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 
begann für den Verband eine Zeit dramatischer Veränderungen; das 
zeigte sich für alle Wohnungsreformer deutlich in der Ausgabe der Zeit-
schrift für Wohnungswesen in Bayern vom August, der ersten Ausgabe seit 
Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Auf dem Titel prangte 
ein großes Foto eines ernst dreinblickenden, kahlgeschorenen Mannes 
mit kurz geschnittenem Schnauzbart, schwarzem Mantel, NSDAP-Kra-
wattennadel und Hakenkreuz-Armbinde. Abgebildet ist der in Bayern 
für das Wohnungswesen zuständige Staatssekretär Hans Dauser. In der 
Zeitschrift gab er das neue Leitmotiv des Verbandes vor: „Im neuen 
Volksstaat hat jeder deutsche Volksgenosse auf dem Platz, auf den er 
hingestellt ist, seine Pflicht zu tun! Wenn wir einem Staat dienen wollen, 
den wir geschaffen haben, so steht an erster Stelle Pflicht, Pflicht und 
wieder Pflicht!“1 
Zu diesem Zeitpunkt war der Verband bereits gleichgeschaltet, also an 
den NS-Staat gebunden und auf die nationalsozialistische Ideologie 
eingeschworen. Als Erstes war Busching seines Postens enthoben wor-
den. Am 23. Juni 1933 teilte die Bayerische Staatszeitung mit, dass „im 
Interesse einer geordneten Durchführung der Gleichschaltung sowie 
der Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit zum per-
sönlichen Schutze des Professors Dr. Busching die vorläufige Schutzhaft 
angeordnet werden mußte. Außerdem ergaben die eingehenden Prü-
fungen durch die amtliche Revision viele sachliche, moralische und for-
malrechtliche Handhaben, die ein sofortiges Einschreiten ohne Verzug 
notwendig machten.“2 Buschings liberale Haltung widersprach dem 
nationalsozialistischen Denken. In der starren Rassenideologie fand 
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sich kein Platz für seine tolerante, demokratische Einstellung. Als hätte 
Busching nie existiert, verschwand sein Name aus dem Verbandsorgan. 
Mit keinem Wort wurde das Ausscheiden Buschings aus der Redaktion 
der von ihm gegründeten Zeitschrift für Wohnungswesen erwähnt. Nach-
dem Busching entlassen worden war, betätigte er sich vorerst weiter in 
München im Wohnungswesen, ging dann aber nach Berlin, wo er beim 
sowjetischen Angriff auf die Stadt ums Leben kam.
Nachfolger Buschings wurde der parteigetreue August Teichert. Teichert 
war Leiter der Baugenossenschaft Eigenheim e.G.m.b.H. in Coburg 
und verkörperte für die Nationalsozialisten als einer der ältesten „Mit-
kämpfer für die nationalsozialistische Bewegung“ einen idealen neuen 
„Verbandsführer“.3

Als nächstes wurden die Revisionsverbände Bayerisches Bauvereins-
kartell, Landesverband bayerischer Beamtenbaugenossenschaften und 
der Revisionsverband der Baugenossenschaften des bayerischen Ver-
kehrspersonals dem Verband bayerischer Baugenossenschaften, -ge-
sellschaften und -vereine angegliedert. Dieser erhielt nun einen neuen 
Namen: „Landesverband bayerischer gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen e. V.“4

Auf dem 24. Verbandstag am 15. Juli 1933 in München stimmten die 
Mitglieder formell der Neuorganisation und der Umbenennung zu. Da-
mit wuchs die Mitgliederzahl von 253 auf rund 500 Baugenossenschaf-
ten, Vereine und Gesellschaften, und der Verband erhielt weitgehend 
die heutige Mitgliederstruktur. 5
Die Rolle des neuen Verbandes im nationalsozialistischen System for-
mulierten die Teilnehmer des Verbandstages wie folgt: „Der Verband 
soll nun eine Zusammenfassung wirtschaftlicher Körperschaften wer-
den, die mit ganz besonderen Zwecken von höchster ethischer Bedeu-
tung sich befassen, die, abgetrennt von jeder Politik, nur dem Wohl des 
deutschen Volkes dienen sollen und die sich berufen fühlen, die enorme 
wirtschaftliche Kraft, die in ihnen ruht, mit in die vornehmste Aufgabe 
der Reichsführung einzugliedern: in die Beschaffung von Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeit.“6 
Die Idee der Gemeinnützigkeit wurde geschickt in den Dienst der na-
tionalsozialistischen Ideologie gestellt: „‚Gemeinnutz vor Eigennutz!‘ 
ist der selbstverständliche Leitsatz jedes gemeinnützigen Wohnungsun-

ternehmens. ‚Gemeinnutz vor Eigennutz‘ muss aber auch der selbst-
verständliche Leitsatz jedes einzelnen Baugenossenschaftlers sein. ‚Ge-
meinnutz vor Eigennutz‘ bedeutet vaterländisches Denken, bedeutet 
unermüdliche Mitarbeit am Aufbau der deutschen Wirtschaft, bedeutet 
Vertrauen zum Führer des deutschen Volkes und Gefolgschaft. ... Wir 
fordern die Mitglieder und Mieter der gemeinnützigen Wohnungsun-
ternehmen auf, unserem Volkskanzler Adolf Hitler in seinem Kampf 
um Ehre – Freiheit – Gleichberechtigung – Frieden Gefolgschaft zu 
leisten. Wir schulden unserem Führer Dank und Treue!“7 
Die enge Verbindung des Verbandes mit der nationalsozialistischen 
Führung wurde in einem Telegramm bekräftigt. Der Verband stellte sich 
ganz in den Dienst der Nationalsozialisten: „Herrn Reichskanzler Adolf 
Hitler. Der in Bayern neu erstandene Revisionsverband bayerischer 
gemeinnütziger Wohnungsunternehmen entbietet dem Volkskanzler 
ehrerbietigen Gruss. Die nunmehr vereinigten bayerischen gemeinnüt-
zigen Wohnungsunternehmen stellen sich mit ihrer ganzen Kraft hinter 
den grossen Wirtschaftsplan der Reichsregierung. Heil Hitler! Dauser, 
Teichert.“8 
Die Gleichschaltung betraf nur den Verband, der „Landesverein zur 
Förderung des Wohnungswesens“ dagegen, der 1909 als Sprachrohr 
der Wohnungsreformer gegründet worden war, war vorerst nicht be-
troffen. Allerdings bildete er kein Gegengewicht zum gleichgeschalteten 
Verband. In den 1920er Jahren hatte der Verband den Verein als Sam-
melpunkt der Wohnungsreformer abgelöst. An diesem Prozess wird die 
gestiegene Bedeutung des Verbandes sowohl für die Mitgliedsunterneh-
men als auch für die Öffentlichkeit und Politik deutlich. Wahrscheinlich 
hatte Paul Busching, Vorsitzender von Verein, Verband und Zeitschrift 
für Wohnungswesen in Bayern erkannt, dass die Stimme der Wohnungs-
reformer unter dem Namen des Verbandes mehr Gewicht hatte, und 
bündelte deshalb alle Kräfte im Verband. Der Verein leistete bis 1934 
weiterhin wertvolle Arbeit für die Mitgliedsunternehmen. So unterhielt 
er für seine Mitglieder eine Rechtsberatung. Auch die Buchstelle, die 
die Mitgliedsunternehmen bei der Bilanzerstellung und Buchführung 
beraten sollte, wurde beim Verein eingerichtet, um sie unabhängig vom 
Verband zu führen. Die Zusammenarbeit zwischen Verein und Verband 
war weiterhin sehr eng.9
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1934 wurde der Landesverein zur Förderung des Wohnungswesens von 
den Nationalsozialisten verboten.10 Um die vom Verein bisher angebo-
tenen Dienstleistungen weiter anbieten zu können, gründete der Ver-
band 1934 die Treuhandstelle für Kleinwohnungen in Bayern GmbH, 
deren einziger Gesellschafter der Verband war.11 
Im gleichen Jahr wurde zudem die zumindest formal noch bestehende 
Selbstständigkeit des Verbandes aufgehoben. Durch das „Gesetz über 
die Beaufsichtigung und Anerkennung gemeinnütziger Wohnungsun-
ternehmen“ erhielt das Reichsarbeitsministerium weitreichende Befug-
nisse über den bayerischen Verband wie auch über alle anderen Revi-
sionsverbände in Deutschland. Das Ministerium konnte nun direkt die 
Satzungen der Verbände ändern. Zudem wurden die Revisionsverbände 
jetzt einheitlich regional organisiert. Das Ministerium konnte Verbän-
de auflösen und Mitgliedsunternehmen auf andere Verbände verteilen. 
Der bayerische Verband war von der Zwangsfusion allerdings nicht be-
troffen, da der Zusammenschluss der verschiedenen bayerischen Prüf-
verbände schon im Jahr zuvor stattgefunden hatte. 1934 bestanden in 
Deutschland von den ehemals 19 Prüfverbänden nur noch 15, bis zum 
1. Januar 1935 war die Anzahl der Revisionsverbände auf zwölf redu-
ziert worden, die alle eine gleichlautende Satzung erhalten hatten. Der 
bayerische Verband war der größte.12 
Infolge des Gesetzes wurden die Verbände auch einheitlich benannt, 
und der bayerische Verband erhielt 1934 seinen heutigen Namen: Ver-
band bayerischer Wohnungsunternehmen (Baugenossenschaften und 
-gesellschaften) e. V.13 Die regionale Zusammenfassung der Wohnungs-
bauverbände führte 1937 zur Ausgliederung der gemeinnützigen Woh-
nungsbauunternehmen der Pfalz, die nun dem Verband südwestdeut-
scher Wohnungsunternehmen angehörten.14 Seit 1909 hatten die Pfälzer 
Wohnungsbauunternehmen zum Verband gehört. Nach der Herauslö-
sung der Pfalz aus dem Freistaat Bayern 1918 waren die pfälzischen 
Bauvereinigungen dennoch im bayerischen Verband verblieben. Der 
Verband verlor durch die Neuordnung 31 Mitgliedsunternehmen.15

In welchem Maße die nationalsozialistische Ideologie den Verband 
durchdrang, zeigen die neuen Inhalte in der Zeitschrift für Wohnungswe-
sen. Sie verlor ihre Funktion als kritische Stimme der Wohnungsrefor-
mer, die neue Impulse für Politik und Wohnungswirtschaft geben wollte. 

Die großen Konzentrationen von Menschen in Großstädten galten den Nationalsozialisten 
als verderblich, die Verbindung zu Natur und Heimat, Boden und Vaterland könne 
nur in ländlichen Siedlungen erhalten bleiben. So sollten vor allem Siedlungen mit Ein-
familienhäusern und Gärten gebaut werden – unter anderem von den gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen.
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Nach der Machtübernahme verschwanden alle sozialpolitischen Artikel. 
Die Zeitung wurde zu einer Art Mitteilungsblatt für Verordnungen und 
Gesetze degradiert. Politische Inhalte bildeten nur noch Wahlwerbung 
für Adolf Hitler und die NSDAP. Zudem informierte die Zeitschrift 
die Leser in lobenden Kommentaren über alle politischen und militäri-
schen Erfolge der Nationalsozialisten.16 
Ab 1934 erschien die Zeitschrift wieder in deutscher Frakturschrift, als 
„Sprachrohr einer Organisation, die in ihrer Arbeit und ihren Zielen 
deutsch ist“. Seit 1908 war die Zeitschrift in lateinischer Schrift gesetzt 
worden. Auch die Verbandstage änderten sich. Von der Auftaktkund-
gebung des Verbandstages 1934 in München heißt es: „Das Rund der 
Bühne war mit Hakenkreuzfahnen bekleidet. Umrahmt von Lorbeer 
und vom Grün des Waldes schaute das Bild des Führers auf die über 
1.200 Teilnehmer an der Kundgebung herab.“17    

Ideologisierung

August Teichert hatte die Führung des Verbandes bereits nach wenigen 
Monaten abgegeben; sein Nachfolger Otto Wallner berichtete später, 
Grund seien „unberechtigte Abhebungen“ gewesen, die Teichert vor-
genommen habe. Wallner, damals noch stellvertretender Vorsitzender, 
teilte dies Staatssekretär Dauser mit, der dann Teichert anzeigte. Teichert, 
obwohl langjähriges Mitglied der NSDAP, wurde zu sechs Monaten Ge-
fängnis verurteilt.18 1934 wurde sein kommissarischer Nachfolger Otto 
Wallner zum Verbandsführer gewählt. Wallner zog in seiner Antrittsrede 
auf dem Verbandstag 1934 in München eine Verbindungslinie zwischen 
der Tätigkeit der Wohnungsbauunternehmen und der nationalsozialis-
tischen Politik. Die Mietskasernen seien die Urstätte für Klassenun-
terschiede und soziale Unzufriedenheit. Somit sei die Beseitigung von 
Wohnungselend konform mit dem Glauben an das Volk und die Volks-
gemeinschaft. Die neue Führungsebene des Verbandes distanzierte sich 
klar von der sozialdemokratischen und der ihrer Meinung nach marxisti-
schen Vergangenheit der Bewegung der Wohnungsreformer. Nicht mehr 
das Wohlergehen der Arbeiter war der Antrieb, sondern die Schaffung 
einer Volksgemeinschaft mit gesunden, wehrhaften Menschen.19 

Otto Wallner, geboren 1895, war hauptberuflich Volksschullehrer. Seit 
1919 engagierte er sich im gemeinnützigen Wohnungsbau. Als Vorsitzen-
der und Vorstandsmitglied mehrerer Münchner Bauunternehmen und 
ihrer Dachverbände kämpfte er gegen Wohnungsnot und Wohnungs-
elend. 1929 trat er in die Deutsche Demokratische Partei ein, 1933 im 
Rahmen der großen Eintrittswelle in die NSDAP. Nach dem Krieg gab 
er in seinem Entnazifizierungsverfahren an, die Gründe für seine NS-
DAP-Mitgliedschaft seien nicht politisch gewesen. Er habe keine Funk-
tionen innerhalb der Partei gehabt. Dagegen habe er politisch Verfolg-
ten Arbeit verschafft, Ostarbeiter mit Nahrung versorgt und offen Kritik 
an den Nationalsozialisten geübt. Wallner wurde als „Mitläufer“ einge-
stuft und musste eine Geldbuße von 2.000 Reichsmark zahlen sowie die 
Verfahrenskosten in Höhe von 1.000 Reichsmark übernehmen.20

Die Einbindung der Genossenschaftsbewegung in den nationalsozialis-
tischen Staat und die Verknüpfung mit nationalsozialistischen Idealen 
wurden vom Verband unter der Leitung Wallners immer wieder betont. 
So fand die Mitgliederversammlung 1935 im Bürgerbräukeller statt, 

„von dem aus am 9. November 1923 der Marsch angetreten wurde, der 
den Beginn einer neuen Zeit einleiten sollte und eingeleitet hat“ – wie 
die Verbindung zum Hitler-Putsch 1923 stolz hergestellt wurde.21 1935 
fand auf einer Schulungstagung in Nürnberg nicht nur eine wirtschaftli-
che, sondern auch eine politische Schulung der Mitglieder statt.22 
Die Nationalsozialisten vereinnahmten wiederholt den Grundgedanken 
der Bauvereinigungen: „Gemeinnutz vor Eigennutz“ sei auch ein Ur-
gedanke der nationalsozialistischen Idee. Sie transportierten ihre „völ-
kische“ Idee auch auf andere Weise in die Bauvereinigungen: So solle 
durch Verwurzelung in deutscher Muttererde für das Volk eine Grund-
lage zur Selbsterhaltung und für eine gesunde Entwicklung geschaffen 
werden. Das würde den Bestand des Volkes und des Reiches sichern.23 

Antisemitismus in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft

Die erste Welle staatlichen Terrors gegen Juden setzte im Frühjahr 1933 
ein. Ende März begann unter hohem Propagandaaufwand der Boykott 
jüdischer Geschäfte, Warenhäuser, Anwaltskanzleien und Arztpraxen. 
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Die jüdische Bevölkerung wurde von der NS-Führung nicht als Teil des 
deutschen Volks betrachtet. Einen radikalen Einschnitt in das Leben 
jüdischer Menschen brachten die Nürnberger Gesetze von 1935, die 
Juden zu Menschen minderen Rechts erklärten. Um die „Reinhaltung“ 
der „arischen Rasse“ für zu sichern, stellten die Gesetze Eheschließun-
gen sowie den als „Rassenschande“ bewerteten außerehelichen Ge-
schlechtsverkehr zwischen Nichtjuden und Juden unter Strafe.24 
Zur Diskriminierung von Juden auf dem Wohnungsmarkt kam es ver-
stärkt ab 1935. Eine Vorreiterrolle nahmen hier auch die gemeinnützi-
gen Wohnungsunternehmen ein. Noch vor dem Erlass der Nürnberger 
Gesetze beschloss der Hauptverband in Berlin, dass Juden nicht mehr 
Mitglied in Baugenossenschaften werden konnten. Dieser Bestimmung 
sei man „in vollem Umfang nachgekommen“, wie der Verband in ei-
nem Rundschreiben schon 1935 vermeldete.25 
Zunächst waren allerdings nur neue Mietverhältnisse betroffen. Aber 
auch der Druck, der auf Juden ausgeübt wurde, ihre Wohnungen „frei-
willig“ aufzugeben, zeigte in vielen Fällen Wirkung. Daneben drängte 
der Hauptverband bei den Machthabern auf eine gesetzliche Möglich-
keit, Juden zwangsweise ausschließen zu können. Dabei bekamen sie 
Unterstützung von den privaten Hausbesitzern. Der Beschluss der ge-
meinnützigen Gesellschaften, nicht mehr an Juden zu vermieten, wur-
de als Vorbild hingestellt. Nach Einführung der Nürnberger Gesetze 
1935 empfahlen die Hausbesitzervereine ihren Mitgliedern, im Miet-
vertrag einen Passus einzufügen, in dem der Mieter seine „arische Ab-
stammung“ im Sinne der Rassegesetze bestätigen musste. Eine falsche 
Angabe könne als arglistige Täuschung gelten und würde als Grund für 
eine vorzeitige Kündigung ausreichen.26

In einem Gesetz zum ausgeweiteten Mieterschutz von 1937 fand sich 
keine Sonderregelung für Juden. Vereinzelt wurde der Weg über die 
Gerichte gesucht, um Juden kündigen zu können. Das Amtsgericht 
Nürnberg etwa entschied im Juni 1938 zugunsten einer gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaft, die einer Mieterin kündigen wollte, weil sie 
jüdischer Herkunft war. Das Argument lautete, dass die Wohnungsbau-
gesellschaft die Aufgabe hätte, „zum Nutzen der Gemeinschaft Woh-
nungen zu bauen und zu erhalten“, und da die Gemeinschaft als die 

„Gesamtheit der Volksgenossen“ zu definieren sei, zu der Juden nicht 

Die Nationalsozialisten nutzten den Wohnungsbau zu Propagandazwecken und beton-
ten ihre Bauleistungen. Tatsächlich wurden aber weniger Wohnungen gebaut als zur 
Zeit der Weimarer Republik. Nach Kriegbeginn sank die Zahl der fertiggestellten Woh-
nungen noch weiter. Doch die NS-Regierung plante schon für die Zeit nach Beendi-
gung des Krieges. 1940 wurde mit dem „Führererlass“ zur „Vorbereitung des deutschen 
Wohnungsbaues nach dem Kriege“ ein Programm für den Wohnungsbau nach dem 
Krieg beschlossen. Durch den Einsatz von Zwangsarbeitern sollten zahlreiche Siedlun-
gen errichtet werden. 
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gehören würden, könne einer Person jüdischer Herkunft gekündigt 
werden, wenn Bedarf an Wohnraum seitens deutscher Volksgenossen 
bestünde. Das Amtsgericht fasste zusammen: „Die Beklagten sind Ju-
den, sie sind nicht Volksgenossen. Sie gehören also nicht zum Kreis der 
Leute, für welche die Klägerin Wohnungen bereit stellen soll.“27

Die Baugenossenschaften erhielten Ende 1938 ein besonderes Instru-
ment, um Mietverträge mit jüdischen Bürgern kündigen zu können. Sie 
waren nicht länger auf den Weg über die Gerichte angewiesen. Mit 
der „Verordnung über die Ausschaltung der Juden im deutschen Wirt-
schaftsleben“ vom 12. November 1938 wurde es Juden verboten, Mit-
glied in einer Genossenschaft zu sein. Zwar zielte die Verordnung in 
erster Linie auf Berufsgenossenschaften, doch verstanden sich die Bau-
genossenschaften als zugehörig, auch wenn dies vom Gesetzgeber nicht 
eindeutig so bestimmt worden war. Jetzt konnten sie als Vermieter die 
jüdischen Bewohner auf die Straße setzen.28

Wohnungsgesellschaften anderer Rechtsformen wie Vereine oder 
GmbHs und Aktiengesellschaften warteten weiterhin auf eine eindeuti-
ge gesetzliche Regelung zum Umgang mit Juden in ihren Wohnungen. 
1939 erließ die Regierung ein „Gesetz über die Mietverhältnisse mit 
Juden“. Das Gesetz hob den Mieterschutz auf. Juden konnte nun die 
Wohnung gekündigt werden. Eine Kündigung war aber nur dann mög-
lich, wenn der Vermieter eine Bescheinigung der Gemeindebehörde 
vorlegte, dass die anderweitige Unterbringung der Juden gesichert sei. 
Speziell in München konnten die Vermieter über leer stehende, ehe-
mals an Juden vermietete Wohnungen nicht frei verfügen. München 
hatte den Titel „Hauptstadt der Bewegung“ erhalten. Um diesem Titel 
gerecht zu werden, waren große Umbauten der Stadt geplant. Pracht-
straßen sollten entstehen, für die viele Wohnhäuser abgerissen werden 
sollten. Zum Teil erhielten die sogenannten „Abrissmieter“ als Entschä-
digung die frei gewordenen Wohnungen der Juden.29 

Wohnungsbau als Arbeitsbeschaffung 

Ein wichtiges Ziel nationalsozialistischer Innenpolitik war, vor allem 
in den ersten Jahren, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. In vielen 

Wohnungsbau für die NS-Propaganda, wie hier beim ersten Spatenstich der Reichs-
kleinsiedlung Gräfelfing. 
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Branchen begannen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung, zahlreiche 
Arbeitslose fanden wieder eine Beschäftigung. Die NS-Propaganda 
verkündete zum Beispiel beim Autobahnbau die großen Erfolge dieser 
Programme. Auch das gemeinnützige Wohnungswesen sollte zur Ar-
beitsbeschaffung herangezogen werden. Der Reichsarbeitsminister be-
tonte gleich 1933 in einem Rundschreiben an die Landesregierungen: 

„Die Instandsetzung von Wohngebäuden ist ein besonders wirksames 
Mittel zur Arbeitsbeschaffung“.30 
Die Reichsregierung zahlte den Bauherren für Instandsetzungsarbeiten, 
die zur Arbeitsbeschaffung beitrugen, einen Zuschuss von 20 Prozent 
der Kosten.31 Im Zeitraum von 1933 bis 1935 standen für München rund 
8 Millionen Reichsmark für Instandsetzungen, Wohnungsteilungen und 
Umbauten zur Verfügung.32 Die beachtliche Senkung der Arbeitslosen-
zahlen konnte als ein besonderer innenpolitischer Sieg propagandis-
tisch verwertet werden. Zu dem Erfolg trugen auch die Beschäftigten 
im Wohnungsbau bei. Dass sich ab 1933 die Weltwirtschaft ohnehin 
auf Erholungskurs befand, und viele Maßnahmen der NS-Regierung 
im Zusammenhang mit Kriegsvorbereitungen unternommen wurden, 
konnte öffentlich nicht kritisch geäußert werden. 
Auch die Belebung des Wohnungsmarktes, die die Regierung als ihr 
Verdienst darstellte, ist zu relativieren. Tatsächlich waren durch die 
Wirtschaftskrise die Neubauzahlen drastisch gesunken und erreichten 
1933 gerade noch 20 Prozent der Neubauleistung von 1931. Vor diesem 
Hintergrund fiel es leicht, scheinbar beeindruckende Zahlen zu präsen-
tieren: „Das Jahr 1934 aber brachte unter nationalsozialistischer Füh-
rung bereits wieder einen Zugang von 30.200, und das Jahr 1935 einen 
solchen von 55.200 Wohnungen“, vermerkte die NSDAP-Parteizeitung 
Völkischer Beobachter im Mai 1936.33 
Einen großen Teil machten umgebaute Wohnungen aus, für die es be-
sondere staatliche Förderungen gab. Vor allem in den Großstädten ent-
standen 44 Prozent der Wohnungen durch die Teilung größerer Woh-
nungen. So wurden aus den zahlreich vorhandenen großen Wohnungen 
kleinere, die die Wohnungsnot der Familien mit geringem Einkommen 
etwas lindern konnte.34

Die nationalsozialistische Wohnungspolitik führte auf dem Wohnungs-
markt in Bayern zu keiner Entspannung. Viele Familien, deren wirt-

schaftliche Lage sich verbessert hatte, wollten nun auch ihre Wohnsitua-
tion verbessern – statt Untermiete wünschten sie eine eigene Wohnung, 
statt der kleineren eine größere. Die Bevölkerungsentwicklung trug ih-
ren Teil dazu bei. Nach der Inflation und der Wirtschaftskrise in den 
1920er Jahren ließ das von den Nationalsozialisten suggerierte Klima 
des gesellschaftlichen Friedens und der wirtschaftlichen Gesundung die 
Bevölkerung wieder Hoffnung für die Zukunft schöpfen. Eheschließun-
gen nahmen zu und die Anzahl der Geburten stieg deutlich an. 1933 
etwa heirateten in München 1.000 Paare mehr als noch im Vorjahr. Als 
Folge verstärkte sich die Nachfrage nach Wohnungen.35 
Die Unterversorgung betraf nicht nur Bayern. 1938 veröffentlichte das 
Institut für Konjunkturforschung eine Studie über den Bedarf an Woh-
nungsneubauten für das Gebiet des sogenannten Altreiches. Ohne das 
annektierte Sudetenland und das angeschlossene Österreich zu berück-
sichtigen, müssten allein im Altreich, um dem Bevölkerungswachstum 
zu begegnen und einen Ersatz für die vielen abbruchreifen Wohnungen 
zu schaffen, bis zum Jahr 1948 vier Millionen Wohnungen gebaut wer-
den.36 
Der bayerische Ministerialrat Friedrich Gruber führte den Wohnungs-
mangel auf das Defizit zurück, das aus der Zeit der Weimarer Republik 
übernommen worden war. Die unter nationalsozialistischer Herrschaft 
gebauten neuen Wohnungen würden auf jeden Fall zur Deckung des 
zusätzlichen Bedarfs, der aus dem Geburtenüberschuss und den Ehe-
schließungen entstand, ausreichen. Somit würde der Staat quasi den 
laufenden Verpflichtungen nachkommen.37 
Die Schuldzuweisung in Richtung Weimarer Republik überging aller-
dings die grundlegenden Probleme des Wohnungsbaus in der Zeit nach 
1933. Waren reichsweit in den Jahren zwischen 1924 und 1930 noch 
durchschnittlich über eine Milliarde Reichsmark pro Jahr an öffentli-
chen Mitteln in den Wohnungsbau geflossen, sank diese Zahl auf durch-
schnittlich 222 Millionen RM für die Jahre 1933 bis 1939. Man meinte, 
dass der Kapitalmarkt und das Eigenkapital von Siedlern und Woh-
nungsunternehmen ausreichen müssten, um das Wohnungsproblem zu 
lösen. Die fehlende staatliche Förderung konnte allerdings nicht ausge-
glichen werden, und so kam es zu einer deutlichen Verschlechterung 
auf dem Wohnungsmarkt.38
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Ideal Eigenheim

Siedlungsfragen waren wesentlicher Bestandteil der nationalsozialisti-
schen Ideologie. Den gemeinnützigen Wohnungsunternehmen wurde 
in Siedlungsfragen eine wichtige Rolle zugedacht: Sie sollten Unterstüt-
zer und Wegbereiter der nationalsozialistischen Heimatidee werden.39 
Wohnungen waren dabei nur zur Linderung der größten Not gedacht, 
im Fokus stand dagegen die Ansiedlung von Arbeiterfamilien in Ei-
genheimen auf dem Land.40 Die in Frage kommenden Siedler muss-
ten „rassisch wertvoll“, politisch zuverlässig und als Siedler geeignet 
sein. Hilfreich wäre etwa ein Verständnis der Bodenbestellung und der 
Kleintierhaltung, das die Arbeiter und die späteren Siedler mitbringen 
müssten.41 
Die Siedlungsidee, die in den Unternehmen den Schwerpunkt ihrer 
Aktivitäten von der „Wohnung“ zum „Eigenheim“ verschob, hing eng 
mit der nationalsozialistischen „Blut und Boden“-Ideologie zusammen. 
Nach dieser Vorstellung sollte eine neue „Herrenrasse“ aus dem nach NS-
Ideologie „rassisch“ gesunden deutschen Bauerntum gebildet werden, 
die „Lebensraum im Osten“ erobert und Menschen, die als „rassisch 
minderwertig“ galten, vor allem slawische Völker, versklavt, vertreibt 
oder vernichtet. Im Zuge dieser „bevölkerungspolitischen Neuordnung“ 
Europas sollten deutsche Bauern im Osten angesiedelt werden.42 
Ein Instrument, den Bau vor allem von Eigenheimen zu fördern, waren 
die sogenannten Heimstätten. Der Reichsverband Deutscher Heimstät-
ten und seine Mitglieder wie die 1936 gegründete Bayerische Heimstät-
ten GmbH bildeten einen Gegenpart zu den Genossenschaften im ge-
meinnützigen Wohnungsbau im Dritten Reich. Ziel der Heimstätten war 
es, im Sinne der nationalsozialistischen Siedlungspolitik, Eigenheime 
mit Nutzgarten zu errichten.43 Otto Wallner, „Führer“ des bayerischen 
Landesverbandes, war gleichzeitig ab 1936 geschäftsführender Direk-
tor der Bayerischen Heimstätte.44 Die nationalsozialistische Heimstätte 
wuchs schnell und war Ende 1939 „weitaus das größte gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen“, wie der bayerische Ministerpräsident Ludwig 
Siebert in einer Rede betonte.45 
Da Wohnungen in Großstädten nur als ein Mittel galten, um übergangs-
weise Unterkünfte zu schaffen, bis jeder Deutsche sein Eigenheim hatte, 

wurden weniger Fördergelder für den Wohnungsbau ausgegeben. 40 
Prozent sollten für Mietwohnungen verwendet werden, 60 Prozent für 
Eigenheime. Den Baugenossenschaften kam dabei die Aufgabe der Er-
stellung der Mietwohnungen zu. Aufgrund der weiterhin herrschenden 
Kapitalknappheit war Bescheidenheit bei Größe und Ausstattung der 
Wohnungen geboten.46 Jeglicher scheinbare Luxus wie ein Badezimmer 
oder ein zusätzliches Schlafzimmer wurde in Frage gestellt, denn dies 
trieb die Kosten unnötig nach oben. 1943 entstand ein spezieller Ein-
heitstyp einer Kriegsmietwohnung, von denen 16 ein zweigeschossiges 
Wohngebäude bildeten.47 
Die staatliche Wohnungsbauförderung der Nationalsozialisten unter-
schied sich deutlich von der der Weimarer Republik. Bisher konnten 
staatliche Zuschüsse, die aus der Hauszinssteuer dem Wohnungsmarkt 
zur Verfügung standen, von Bauträgern für jegliche Form des Bauens 
verwendet werden. Unter den Nationalsozialisten waren die deutlich ge-
kürzten Zuschüsse, die jetzt als Reichsbürgschaften ausgegeben wurden, 
an konkrete Richtlinien gebunden. Nur wenn die geplanten Gebäude 
den Vorgaben entsprachen, wurden Fördermittel bewilligt.48 Staatliche 
Wohnungsbauförderung wurde hier als Steuerungsmittel für Ziele jen-
seits der Wohnungsfrage eingesetzt. Den gemeinnützigen Wohnungs-
unternehmen wurden Entscheidungsfreiheiten genommen: Neubauten 
sollten nicht mehr aus dem Bedarf des Wohnungsmarktes entstehen, 
vielmehr wollte der Staat durch einen planmäßig gelenkten Wohnungs-
bau den Städtebau steuern.49 
Für die kommunalen Baugesellschaften fand der Eingriff des Staates 
in die Bautätigkeit nicht nur über das Instrument der gezielten Finan-
zierung von politisch gewollten Bauten statt. Über die nationalsozialis-
tisch gleichgeschalteten Stadtverwaltungen konnten die kommunalen 
Unternehmen direkt in den Dienst der nationalsozialistischen Woh-
nungspolitik gestellt werden. In München wurde beispielsweise die seit 
1925 ruhende Gemeinnützige Wohnstätten GmbH (GWG) 1935 wie-
der gegründet, um in großer Anzahl „Volkswohnungen“, deren Baukos-
ten 3.500 RM nicht überschreiten durften, in München zu errichten. 
Obwohl die Reaktivierung der Gesellschaft schon vor 1933 angedacht 
worden war, wurde sie erst von den Nationalsozialisten durchgeführt. 
Dem noch existierenden Aufsichtsrat wurde nahegelegt, zurückzutreten. 
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Reichskleinsiedlung in Nürnberg.

Busching, der einer der Aufsichtsräte war, protestierte erfolglos gegen 
dieses Verfahren beim Münchner Oberbürgermeister Karl Fiehler.50 
Zudem gab es bei der Ausstattung der Kleinwohnung deutliche Vorga-
ben seitens der Politik. Dauser etwa betonte, die Grenzen des Mögli-
chen lägen darin, „auf allen entbehrlichen Aufwand zu verzichten“. Die 
staatliche Förderung dürfe nicht dazu verwendet werden, „Einzelnen 
Annehmlichkeiten zu verschaffen, auf die sie ohne Schaden verzichten 
könnten.“51 
Auf lange Sicht sollten Familien mit Kindern nicht mehr in den Ar-
beitersiedlungen der Städte wohnen, sondern in einem kleinen Haus 
mit Garten auf dem Land. Viele dieser Ziele wurden allerdings nicht 
umgesetzt, da schon vor Kriegsbeginn die Wohnungsbautätigkeit hin-
ter aus „staatspolitischen Gründen“ notwendigen Bauvorhaben anderer 
Art zurücktreten musste. Mit anderen Worten: kriegswichtige Bauten 
hatten Priorität. Kasernen und andere militärische Gebäude erhielten 
den Vorrang vor dem zivilen Wohnungsbau.52

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz WGG

Mit der Gemeinnützigkeitsverordnung von 1930 waren erstmals ein-
heitliche Regelungen für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft er-
lassen worden. Doch in den darauf folgenden Jahren kamen immer 
wieder neue Gesetze und Richtlinien hinzu. Im Juli 1933 veränderte 
das „Gesetz zur Sicherung der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen“ 
die Gemeinnützigkeitsverordnung von 1930 in einem wichtigen Punkt. 
Nun wurde wieder die Baupflicht als Grundlage der Gemeinnützigkeit 
eingeführt.53 Außerdem wurde die Größe der Kleinwohnung, für deren 
Bau ein Unternehmen als gemeinnützig anerkannt werden konnte, von 
maximal 90 qm auf 75 qm verringert.54 
Am 29. Februar 1940 wurde das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
(WGG) erlassen. Das Gesetz brachte allerdings keine grundlegende 
Neuerung, vielmehr fasste es die verschiedenen bestehenden Gesetze 
und Verordnungen zusammen. Die Pflicht eines gemeinnützigen Unter-
nehmens, Mitglied in einem Revisionsverband zu sein, blieb erhalten. 
Die Baupflicht wurde bekräftigt, allerdings um die Möglichkeit erwei-
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Elendsquartier in Augsburg 1938. Trotz aller Propaganda der Nationalsozialisten: Das 
Wohnungsproblem bestand weiterhin und Teile der Bevölkerung lebten nach wie vor 
in dunklen, feuchten Räumen, die stark überbelegt waren. 

tert, dass Unternehmen die Bautätigkeit aussetzen konnten, wenn ihnen 
keine finanziellen Mittel für weitere Bauten zur Verfügung standen. Wie 
schon seit 1930 wurden die Wohnungsbauunternehmen unterschiedli-
cher Rechtsform (GmbHs, AGs, Genossenschaften, Vereine) gemeinsam 
in dem Gesetz behandelt und von den gleichen Revisionsverbänden 
geprüft. Auch behielt das Reichsarbeitsministerium seine weitreichen-
den Eingriffsmöglichkeiten in die Arbeit und die Organisation der Ver-
bände. In Paragraph 28 erhielten die Verbände allerdings einen neuen 
Titel: Sie konnten nun vom Reichsarbeitsminister als „Organe der staat-
lichen Wohnungspolitik“ anerkannt werden, bekamen dadurch wie ihre 
Mitgliedsunternehmen den Status der Gemeinnützigkeit und wurden 
von Steuern befreit.55 
Für den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (Baugenossen-
schaften und -gesellschaften) e. V. folgte aus dem WGG von 1940 wie 
auch aus allen vorhergehenden Bestimmungen keine Neuordnung der 
Mitgliedsstruktur. 1936 kamen 27 Unternehmen dazu, weil nach In-
krafttreten des neuen Genossenschaftsgesetzes jetzt alle Genossenschaf-
ten Mitglied in einem Prüfverband sein mussten. In den folgenden Jah-
ren stieg die Anzahl der GmbHs und AGs langsam an, gleichzeitig sank 
die Zahl der Genossenschaften, so dass diese 1941 nur noch 90 Prozent 
der Verbandsmitglieder stellten.56 
Der Rückgang der Genossenschaften hatte seine Ursache in der Durch-
führungsverordnung zum WGG. Der Staat wollte große und handlungs-
fähige Genossenschaften bilden. Viele kleine Genossenschaften wur-
den deshalb aufgelöst, anderen Genossenschaften angeschlossen oder 
aus mehreren wurde eine neue, große Genossenschaft gebildet. Mit 
der Verordnung bekam der Verband für die Fusionen eine juristische 
Grundlage, wurde aber gleichzeitig auch dazu verpflichtet, sie zu betrei-
ben. Bis Kriegsende waren hiervon 149 bayerische Genossenschaften 
betroffen.57 
Die Ideen der NS-Regierung, wie der gemeinnützige Wohnungsbau or-
ganisiert werden sollte, reichten noch weiter. Robert Ley, der Führer 
der Deutschen Arbeitsfront (DAF), dem Einheitsverband der Arbeitge-
ber und -nehmer der NSDAP, übernahm mit dem „Führererlass“ zur 

„Vorbereitung des deutschen Wohnungsbaues nach dem Kriege“ vom 
15. November 1940 die Kontrolle über den gemeinnützigen Wohnungs-
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bau vom Reichsarbeitsministerium. Ley wurde zum Reichskommissar 
für den sozialen Wohnungsbau und 1942 zum Reichswohnungskom-
missar ernannt.58 Der Vorsitzende des bayerischen Revisionsverbandes 
Wallner berichtete nach dem Krieg, dass die DAF sogar geplant hätte, 
„in ganz Deutschland etwa 10-20 Grossgesellschaften der DAF zu errich-
ten, die den gesamten gemeinnützigen Hausbesitz (es handelte sich um 
rund 1 Million Wohnungen) übernehmen sollten“.59 Doch der Kriegs-
verlauf verhinderte die Umsetzung der Pläne, und die weitaus größte 
Gruppe innerhalb der Verbandsmitglieder blieben trotz des Konzentra-
tionsprozesses weiterhin die Genossenschaften.

Verband und Wohnungsbau während des Zweiten Weltkrieges 

Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite 
Weltkrieg. Zwei Tage später erklärten Frankreich und Großbritannien 
dem Deutschen Reich den Krieg. Polen kapitulierte nach wenigen Wo-
chen. Im Sommer 1941 begann der Krieg gegen die Sowjetunion. In 
völliger Überschätzung der eigenen militärischen Möglichkeiten erklär-
te Hitler am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg. Der bisher weit-
gehend auf Europa beschränkte Krieg weitete sich um die Jahreswende 
1941/42 zu einem Weltkrieg aus.
Der Krieg beeinflusste sogleich das zivile Leben, die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft und den Verband. So wurde die Verbandstagung, 
die für den 16./17. September 1939 in Bayreuth geplant war, wegen 
des Kriegsbeginns abgesagt. Es fanden auch in den nächsten Jahren 
bis Kriegsende keine Verbandstage mehr statt.60 Dafür übernahm der 
Verbandsbeirat leitende Funktionen. „Da auch im Jahre 1941 ein Ver-
bandstag nicht durchführbar erscheint, hat mich der Verbandsleiter be-
auftragt, den Geschäftsbericht für 1940 zunächst dem Verbandsbeirat 
vorzutragen“, erklärte der Syndikus des Verbandes Max von den Hoff. 
Der Verbandsbeirat, der 1933 erstmals in der Satzung als Verbands-
organ genannt wird, erhielt damit mehr Bedeutung. Auf ihn wurden 
viele Aufgaben, die bislang der Tagung oblagen, übertragen. Damals 
hat sich der Beirat einen Teil seiner Stellung erarbeitet, die er heute 
im Verband hat. Der Geschäftsbericht von 1940 wurde anschließend 

in der Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern den Mitgliedern bekannt 
gegeben.61 1941 stellte die Zeitschrift ihr Erscheinen ein. Zusammen mit 
Zeitschriften anderer Revisionsverbände ging sie in der reichsweiten 
Zeitschrift Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft auf.62 Es erschienen von 
dieser aber nur zwei Jahrgänge, dann zwang der Krieg zur Einstellung 
der Publikation.
Nach dem Ende der Verbandstage 1939 und der Einstellung der Zeit-
schrift für Wohnungswesen in Bayern 1941 hatte der bayerische Verband 
seine zwei wichtigsten Kommunikationsmittel verloren, um das Thema 
Wohnungswirtschaft in die interessierte Öffentlichkeit zu tragen. Auch 
sonst verringerte sich die Bedeutung des Verbandes. Nach der Übernah-
me der Verbandsführung durch Nationalsozialisten war der Verband 
vorerst ein Partner des für Wohnungsfragen zuständigen bayerischen 
Wirtschaftsministeriums geblieben. Dann aber verlor das Land Bayern 
an wohnungspolitischem Einfluss: Die Förderungen und Zuschüsse für 
den gemeinnützigen Wohnungsbau sanken auf 50 Millionen RM für 
den Zeitraum von 1933 bis zum Kriegsausbruch. In Weimarer Zeiten 
hatte Bayern mehr als das Fünffache an Fördermitteln zur Verfügung 
gestanden.63 
Auch die Entscheidungsspielräume der bayerischen Ministerien nah-
men mit zunehmender Zentralisierung im nationalsozialistischen Staat 
ab. Wohnungspolitik wurde nur noch in Berlin gemacht, nicht mehr 
in den Ländern. Damit büßte auch der bayerische Verband stark an 
Einfluss ein. Ab 1943 agierte er auf der Ebene der Wohnungspolitik 
praktisch nicht mehr. Diese Aufgabe hatte der deutsche Zentralverband 
in Berlin ganz übernommen. 
In der Revision war der Verband weiterhin tätig, allerdings unter er-
schwerten Bedingungen. 1932 waren nur zwei Prüfer beim Verband 
tätig. Nach dem Zusammenschluss mit den Revisionsverbänden Bay-
erisches Bauvereinskartell, Landesverband bayerischer Beamtenbau-
genossenschaften und Revisionsverband der Baugenossenschaften des 
bayerischen Verkehrspersonals und der damit verbundenen Verdopp-
lung der Mitgliedsunternehmen musste die Anzahl der Prüfer erhöht 
werden. 1939 arbeiteten zehn Revisoren beim bayerischen Einheits-
verband. Bei Kriegsbeginn wurden sechs Prüfer eingezogen. Auch bei 
den Mitgliedsunternehmen führten Einberufungen zu Engpässen beim 
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Personal. Um weiterhin alle Unternehmen prüfen zu können, wurden 
die Prüfungsberichte wesentlich gekürzt.64 
In der Bautätigkeit machte sich der Krieg sofort bemerkbar. Die erste 
Kriegsausgabe der Zeitschrift für Wohnungswesen in Bayern vom Septem-
ber 1939 beschrieb ausführlich die Umrüstung bestehender Keller in 
Luftschutzräume.65 Dazu wurden Skizzen veröffentlicht: Ein Kellerraum 
musste als Gasschleuse dienen. Mit Vorhängen und Gummidichtungen 
wurde er gasdicht gemacht. Die übrigen Räume waren für die Bewoh-
ner gedacht. Mit Sandsäcken schützte man sich nach außen, die Fenster 
waren Notausstiege. 
Die Wohnungswirtschaft sollte auch die Anlage von Kleingärten zur 
Selbstversorgung fördern. „Auch dieser ernährungswirtschaftliche 
Kleineinsatz ist ein Beitrag zum Endsieg“, war das Motto der national-
sozialistischen Wohnungsreformer.66 Der Hintergrund war schon von 
Kriegsbeginn an gegeben, denn schrittweise wurde die Zwangsrationie-
rung eingeführt. Fett, Fleisch, Butter, Milch, Käse, Zucker und Marme-
lade waren ab dem 1. September 1939 nur noch gegen Lebensmittelkar-
ten erhältlich; Brot, Eier und Kleidung folgten. 
Der Wohnungsbau wurde während des Krieges zurückgestellt. Die Bau-
leistung der gemeinnützigen bayerischen Wohnungsunternehmen sank 
nach einem Höchststand von über 6.000 Wohnungen im Jahr 1939 auf 
unter 400 im Jahr 1944. 
Da sich die Wohnungssituation aber immer mehr verschlechtert hatte, 
musste die NS-Führung etwas tun. So kam es zum „Führererlass“ zur 

„Vorbereitung des deutschen Wohnungsbaues nach dem Kriege“ vom 
15. November 1940. In der Präambel des Erlasses hieß es: „Der erfolg-
reiche Ausgang dieses Krieges wird das Deutsche Reich vor Aufgaben 
stellen, die es nur durch eine Steigerung seiner Bevölkerungszahl zu er-
füllen vermag. Es ist daher notwendig, daß durch Geburtenzuwachs die 
Lücken geschlossen werden, die der Krieg dem Volkskörper geschla-
gen hat. Deshalb muß der neue deutsche Wohnungsbau in der Zukunft 
den Voraussetzungen für ein gesundes Leben kinderreicher Familien 
entsprechen.“67 Die Fehler der Nachkriegszeit nach 1918 sollten nicht 
wieder gemacht werden, als Kriegsheimkehrer auf den Wohnungsmarkt 
strömten und Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot zu sozialen Erschütte-
rungen führten. 

Während des Zweiten Weltkrieges wurden die deutschen Städte stark zerstört. Beinahe 
1,9 Millionen Wohnungen waren gänzlich unbewohnbar, 3,6 Millionen beschädigt.

Mehr als 51.000 Wohnungen der gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen in Bayern 
waren zerstört worden, davon fast 7.000 völlig. 5.600 Wohnungen waren schwer beschä-
digt und unbewohnbar. Abgebildet ist ein zerstörtes Gebäude der wbg Nürnberg.
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Für die Bauvorhaben war die Ausplünderung der Arbeitskraft von 
Polen und Juden als Arbeitssklaven fest eingeplant.68 Nach einem er-
folgreichen Krieg sollten die Zwangsarbeiter, die aktuell noch in der 
Rüstungsindustrie und in der Landwirtschaft arbeiteten, für den Woh-
nungsbau eingesetzt werden. Nur Wohnungsbauten für Beschäftigte der 
Rüstungsbetriebe wurden auch während des Krieges mit Nachdruck 
vorangetrieben.69 
Neue Baumaßnahmen wurden in Folge des Erlasses nicht durchgeführt. 
Der Erlass war lediglich ein politisches Programm für die Nachkriegs-
zeit. Es genügte der Regierung, zu bekunden, was zu tun sei. Vorbe-
reitungen gab es: Planungen, die Zusicherung von Reichsmitteln für 
die spätere Baudurchführung, Typisierungen von Wohnungen, wie sie 
später gebaut werden sollten.70 
An anderer Stelle aber wurde die Wohnungswirtschaft ganz akut zu ei-
nem wichtigen „Frontabschnitt“ erklärt. Die Angriffe auf die Zivilbevöl-
kerung, die Zerstörung von Häusern und Wohnungen und der tägliche 
Kampf um Nahrungsmittel führten dazu, dass aus den Haus- und Woh-
nungsgemeinschaften „Schicksals- und Hilfsgemeinschaften“ wurden.71 

Kriegsende

München war im Vergleich zu den Städten im Norden und Westen 
Deutschlands relativ lange von Luftangriffen verschont geblieben. Im 
September 1942 begann die britische Luftwaffe mit der Bombardierung 
Münchens, ab 1944 wurden die Angriffe noch verstärkt durch amerika-
nische Bomber, die München aus Italien anflogen. Der schwerste Luft-
angriff fand am 7. Januar 1945 statt. In zwei Wellen wurden mehr als 
2.000 Tonnen Bomben abgeworfen. Die Räume des Verbandes in der 
Herzog-Heinrich-Straße wurden getroffen und brannten aus. Dabei gin-
gen die gesamte Fachbücherei und alle Akten verloren. In diese Räume 
war der Verband erst 1940 eingezogen. Damals hatte die NSDAP das 
Haus in der Max-Joseph-Straße 6, in dem der Verband seine Büros hat-
te, gekauft und nutzte es selbst. Nach den Bombentreffern zog er über-
gangsweise zu einer Genossenschaft, um anschließend in den Räumen 
der Bauvereinsbank am Sendlinger-Tor-Platz 6 unterzukommen.72

Am 8. Mai 1945 hatte das Deutsche Reich kapituliert. Durch die Bombenschäden stan-
den große Teile der deutschen Bevölkerung praktisch vor dem Nichts. Die Nahrungs-
mittelversorgung war unzureichend, Industrie- und Versorgungseinrichtungen waren 
zerbombt, Städte und Wohnungen zerstört. 
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Schwerer als München trafen die Luftangriffe Nürnberg. Die strategisch 
wichtige Lage der Stadt, in der sich zwei bedeutende Bahnverbindun-
gen, eine vom Ruhrgebiet über Wien nach Südosteuropa, die andere 
von Berlin über München nach Italien, kreuzten, machte die Stadt zu 
einem besonders lohnenden Ziel für die alliierten Luftstreitkräfte. Der 
erste Großangriff begann in der Nacht vom 28. auf den 29. August 
1942. Ab 1944 wurden die Angriffe heftiger. Das schwerste Bombar-
dement erlebte Nürnberg am 2. Januar 1945. Ab 19.20 Uhr flogen ca. 
1.000 Bomber der Royal Air Force über die Stadt. Ihr Ziel waren die 
Wohngebiete in der historischen Altstadt. Etwa 1.800 Menschen starben, 
mehr als 3.000 wurden verletzt und 100.000 obdachlos. Die Altstadt 
war fast völlig zerstört. Die Löscharbeiten erstreckten sich über mehrere 
Tage. Insgesamt wurden in den vier Kriegsmonaten des Jahres 1945 auf 
Nürnberg mehr Bomben abgeworfen als in der ganzen Zeit von 1942 
bis 1944. Der Luftkrieg hat in Nürnberg ca. 6.000 Menschen das Leben 
gekostet. Bei Kriegsende war die Stadt zu 90 Prozent zerstört. Zeitweilig 
gab es Überlegungen, die zerstörte Stadt komplett aufzugeben und an 
anderer Stelle neu aufzubauen. 
Nachdem mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 
1945 die Kampfhandlungen beendet waren, standen die Deutschen vor 
einer Trümmerwüste. Unter den Ruinen lagen vielfach noch die Leichen 
von Verschütteten; Seuchen bedrohten die Überlebenden. Der Grad 
der Zerstörung war nicht überall gleich: Städte waren stärker betroffen 
als ländliche Gebiete, und der Westen mehr als der Osten des Reiches. 
Über 400 Millionen Kubikmeter Schutt mussten weggeräumt werden 
– Schutt von 1,8 Millionen zerstörten und 3,6 Millionen beschädigten 
Wohnungen, dazu die Reste von Fabriken, Brücken und öffentlichen 
Gebäuden. Aufräumen und Aufbauen sollte die Arbeit des Verbandes 
und seiner Mitgliedsunternehmen für die folgenden Jahre sein.73

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 20 Millionen Menschen von der durch Zerstörung 
entstandenen Wohnungsnot betroffen. Sie suchten Zuflucht in Notunterkünften, Ba-
racken und Kellern. Die Räume waren eng, es gab keine Heizung und kein fließend 
Wasser. 
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Chaos nach dem Krieg 

Der englische Verleger und Sozialist Victor Gollancz besuchte kurz 
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Deutschland und schilderte 
die Wohnungssituation in dem besiegten Land: „Wir stiegen zwei lange 
Treppen zu einigen fürchterlichen Zimmern hinunter. Selbstverständlich 
gab es dort kein Tageslicht und keinerlei Lüftung. Die Räume, die erst 
kürzlich vier Wochen lang unter Wasser gestanden hatten, wurden von 
zwei Frauen und fünf Kindern bewohnt, zwei verschiedene Familien. … 
Als Klosett diente ein Kübel.“1 Selbst ehemalige Bunker, ursprünglich 
nur für Aufenthalte von wenigen Stunden gedacht, wurden dauerhaft 
bewohnt: „Wir gingen in einen Bunker. … Die Hitze und der Gestank 
– eigentlich war es gar kein Gestank, sondern eher eine stehende Mauer 
von abgestandenem schlechtem Atem – war fürchterlich. Die Räume 
enthielten nichts als lange Reihen übereinanderliegender Betten und 
hier und da eine Bank und einen Tisch. Die Bewohner schliefen aber 
nicht nur, sie wohnten auch hier, wenn sie daheim waren. Für den gan-
zen Bunker gab es eine einzige kleine Küche. In jedem Raum wohnten 
acht Menschen; bis vor kurzem noch waren es sechzehn gewesen.“2 
Am 8. Mai 1945 hatte das Deutsche Reich kapituliert. Nach dem Zu-
sammenbruch galt es zunächst, das Überleben zu sichern. Durch die 
Bombenschäden standen große Teile der deutschen Bevölkerung prak-
tisch vor dem Nichts. Die Situation war desolat; die Nahrungsmittel-
versorgung unzureichend, Industrie- und Versorgungseinrichtungen 
zerbombt, Städte und Wohnungen zerstört. Die Infrastruktur war 
weitgehend zusammengebrochen. Etwa 50 Prozent der Verkehrswege 
konnten nicht genutzt werden, Eisenbahn und Post hatten ihre Dienste 
eingestellt. 1,86 Millionen Wohnungen waren gänzlich unbewohnbar, 
3,6 Millionen beschädigt. 20 Millionen Menschen waren hiervon un-
mittelbar betroffen.3 

Kapitel 6
Jahre des Wiederaufbaus 
Der Verband von 1945 bis 1955

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war Wahlkampfthema. So betonte bei-
spielsweise die CSU in ihrem ersten Parteiprogramm aus dem Gründungsjahr 1946: 

„Das durch Zerstörungen und Flüchtlingsstrom ins unerträgliche gesteigerte Wohnungs-
elend untergräbt die Moral, löst die Familien auf und führt zur Verzweiflung. ... Der 
Wiederaufbau der zerstörten Städte Bayerns ist mit Tatkraft durchzuführen.“  

100 Jahre V
erband bayerischer W

ohnungsunternehm
en
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Hinzu kam das Problem der Vertriebenen. Deutsche aus den Gebieten 
östlich von Oder und Neiße und aus der sowjetisch besetzten Zone 
strömten nach Westen. Viele im Krieg aufs Land evakuierte Städter 
kamen zurück. Umgekehrt suchten Menschen, die ihre Wohnung und 
ihre Habe verloren hatten, auf dem Land Zuflucht. Kriegsgefangene 
kehrten aus den Lagern zurück. „Ein Volk auf Wanderschaft“, so lässt 
sich die Bevölkerung Nachkriegsdeutschlands bezeichnen.4

In den ersten Friedensjahren war dann auch die Unterbringung der 
vielen Flüchtlinge und Ausgebombten ein vorherrschendes Thema 
der deutschen Innenpolitik. Die Dimensionen der Aufgabe können 
folgende Zahlen verdeutlichen: Allein zwischen 1945 und 1950 ka-
men ca. zwei Millionen Flüchtlinge nach Bayern. Davon kamen eine 
Million aus dem Sudetenland, 450.000 aus Schlesien, jeweils mehrere 
Zehntausend aus Ostpreußen, Jugoslawien, Ungarn, Polen, Rumäni-
en und Pommern, sowie mehrere Tausend aus Brandenburg, Danzig, 
aus der Sowjetunion und aus den baltischen Staaten. Der Anteil an 
Flüchtlingen und Vertriebenen machte rund 21 Prozent der Bevölke-
rung Bayerns aus. All diese Menschen mussten nun zusätzlich unter-
gebracht werden.5 
Eine Zwangsbewirtschaftung des Wohnraums wurde mit einem Er-
lass des Alliierten Kontrollrates geregelt und den kommunalen Woh-
nungsämtern übertragen. Jede freie Wohnung und jeder Bezug musste 
den Wohnungsämtern gemeldet werden. Je nach Lage der Wohnungs-
not vergaben die Wohnungsämter Belegungsrechte für Wohnungen. 
Höchstmieten wurden festgesetzt und ein Kündigungsverbot für den 
Vermieter ausgesprochen.6 
Nach Schätzungen der Landesregierung wenige Jahre nach dem Krieg 
mussten zur Behebung der Wohnungsnot in Bayern in den kommen-
den zwei Jahrzehnten bis zu eine Million neue Wohnungen entste-
hen.7 Um die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen, hatten die 
Mitgliedsunternehmen des Verbandes sehr pragmatisch gehandelt. 
Bei der Wiederherstellung zerstörter Wohnungen waren bisher vor 
allem leichte Kriegsschäden beseitigt worden. Nun widmete man sich 
zunehmend den schwereren Kriegsschäden. Die Reparatur von Woh-
nungen mit leichten Schäden, die aber bewohnbar waren, wurde vor-
erst zurückgestellt.8 

Als Mitteilungsblatt für das Wohnungswesen in Bayern erschien die Verbandszeitschrift 1948 
erstmals wieder nach dem Zweiten Weltkrieg. Die amerikanische Besatzung erteilte dem 
Verband die Lizenz „zur Herausgabe eines einmal monatlich erscheinenden Mitteilungs-
blattes mit einer Auflage von 1000 Stück und einem Umfang von 8 Seiten“.
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Neuanfang des Verbandes

Für die Lösung der Wohnungsnot nach Kriegsende hatte der bayerische 
Staat der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und ihrem Verband eine 
zentrale Rolle zugedacht. Doch zunächst musste der Verband neu orga-
nisiert und entnazifiziert werden. 
Direkt nach dem Krieg war der Verband offiziell aufgelöst worden. Alle 
rechtsfähigen Organisationen mussten laut den Vorschriften der Mili-
tärregierung eine Neuzulassung beantragen. Erst am 6. Juni 1947 teilte 
das Bayerische Ministerium für Soziale Fürsorge dem Verband mit, dass 
er eine neue Lizenz erhalten hätte. In den zwei lizenzlosen Jahren hatte 
der Verband allerdings trotzdem gearbeitet.
Für die Zeitschrift für das Wohnungswesen erhielt der Verband am 11. No-
vember 1947 wieder eine Lizenz, mit Einschränkungen, wie die bayeri-
sche Staatskanzlei mitteilte: „Der Verband bayerischer Wohnungsun-
ternehmen e. V. München erhält in jederzeit widerruflicher Weise und 
vorbehaltlich späterer Regelung durch ein bayerisches oder deutsches 
Lizensierungsgesetz die Erlaubnis zur Herausgabe eines einmal monat-
lich erscheinenden Mitteilungsblattes mit einer Auflage von 1000 Stück 
und einem Umfang von 8 Seiten.“ Verboten waren alle journalistischen 
oder politischen Inhalte, die nicht direkt auf den Arbeitsbereich des 
Verbandes eingingen. Die erste Ausgabe erschien am 2. Januar 1948. 
Ab Januar 1950 lief die Verbandszeitschrift unter dem Namen „Zeit-
schrift für das gemeinnützige Wohnungswesen in Bayern“.9 Die Zeit-
schrift sollte Einblicke in die Wohnungslage geben und über Gesetze, 
Verordnungen usw. informieren. Sie sollte „eine moderne fortschritt-
liche Wohnungswirtschaft, die gesunder demokratischer Lebensauffas-
sung entspricht, durch Wort und Bild fördern.“10 
Das Gesetz Nr. 8 der Militärregierung und später das „Bereinigungs-
gesetz“ vom 5. März 1946 regelten die Entnazifizierung der deutschen 
Gesellschaft. Auch die Wohnungsunternehmen waren davon betroffen. 
Beim Verband war der Verbandsführer Otto Wallner abgesetzt worden. 
Am 30. Mai 1945 bestimmte der Oberbürgermeister der Stadt Mün-
chen den Stadtamtmann Ludwig Reichlmaier zum kommissarischen 
Verbandsleiter. Seine Aufgabe war die politische Überprüfung des Ver-
bandes. Knapp ein Jahr später, am 18. März 1946, ernannte das bay-

Mitgliedsbuch des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen (Baugenossenschaf-
ten und -Gesellschaften) e. V., Ausschnitt 1949. Die Wohnungsnot nach dem Krieg war 
der Auslöser für eine Gründungswelle gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. 
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erische Wirtschaftsministerium Wilhelm Glade zum kommissarischen 
Vorsitzenden. Auf dem ersten Nachkriegsverbandstag am 9. November 
1946 wurde Glade per Zuruf als Vorsitzender bestätigt. Wilhelm Glade, 
Jahrgang 1895, war seit 1934 in der Lebensmittelbranche tätig gewesen. 
Er führte ein eigenes Geschäft, später eine Großhandlung. Nach dem 
Krieg übernahm er kommissarisch die Leitung der Neue Heimat AG in 
München und war Personalreferent im Flüchtlingskommissariat. 
Für eine Bestandsaufnahme zur Situation der gemeinnützigen Woh-
nungswirtschaft in Bayern und damit auch für eine Abschätzung der 
Leistungsfähigkeit dieses Sektors trafen sich am 16. Juni 1947 um 9 Uhr 
morgens Vertreter des bayerischen Innenministeriums und des Ver-
bandes in den Räumen des Verbandes am Sendlinger-Tor-Platz 6a.11 
Geschäftsführer Glade referierte über die Probleme, vor denen der ge-
meinnützige Wohnungsbau stand. Da die Baukosten für Neubauten sehr 
hoch seien, würde die Zinslast zu hohen Mieten führen. „Heute ist ein 
Arbeiter noch in der Lage, eine verhältnismäßig hohe Miete zu zahlen“, 
betonte Glade. Wenn allerdings der Lebensstandard sinke, sehe er „kei-
ne Möglichkeit, dieselben hohen Mieten von den Arbeitern verlangen 
zu können, als dies heute der Fall ist.“ Die Ursache des sinkenden Le-
bensstandards hatte Glade in der bevorstehenden Währungsreform aus-
gemacht. Hier irrte er, Währungsreform und Wirtschaftswunder sorgten 
für einen Jahrzehnte dauernden Anstieg des Lebensstandards. 
Neben Miete und Zinsen für Neubauten war eines der großen Themen 
des Treffens die Beseitigung von Bombenschäden an Genossenschafts-
bauten. Im Durchschnitt hatten 16 Prozent der Gebäude Kriegsschäden, 
berichtete Glade. Die Genossenschaften in den großen Städten waren 
schwerer getroffen als die auf dem Land – hier gab es keine oder nur 
geringe Schäden. „Die Genossenschaften auf dem Lande sind alle sehr 
liquid und ebenso auch eine Reihe grösserer Genossenschaften in den 
Städten, was darauf zurückzuführen ist, dass bereits eine grosse Anzahl 
von Gebäuden wertmässig abgeschrieben war, als dieselben durch Luft-
angriffe vernichtet oder beschädigt wurden.“ Die meisten Genossen-
schaften konnten also weiterhin wirken, und sie wurden in die Lösung 
der Wohnungsmisere einbezogen. 
Die Genossenschaften waren von der Regierung zu einer bevorzugten 
Aufnahme von Flüchtlingen angehalten, wobei die bestehenden Genos-

In Nürnberg entstanden, wie in anderen großen Städten, nach dem Krieg Flüchtlings-
lager. Abgebildet ist das Lager Valka, benannt nach der estnisch-lettischen Grenzstadt 
Valka. Zeitweise lebten bis zu 4.500 Menschen in den provisorischen Holzbaracken. 
Jedem Bewohner standen 3 qm Wohnraum zur Verfügung.  
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senschaften für die große Aufgabe nicht  über genügend Kapazitäten 
verfügten.12 Neugründungen waren nötig. Allerdings mahnte der Ver-
band vor den Folgen übereilter Gründungen: „Nach dem ersten Welt-
krieg, als die Baugenossenschaften ebenso überhand zu nehmen droh-
ten, wie das nach diesem Kriege in erhöhtem Maße den Anschein hatte, 
mußten die Erfahrungen gemacht werden, daß Eigenarbeiten fleißiger 
Genossenschaftsmitglieder wegen der Endfinanzierung wiederholte 
Male eingestellt wurden oder überhaupt nicht zur Vollendung eines 
Hauses führten.“13 Um dies zu verhindern, zeigte sich der Verband in 
den ersten Nachkriegsjahren eher zurückhaltend, wenn es um die Be-
fürwortung von Genossenschaftsneugründungen ging. Trotz dieses 
grundsätzlichen Bedenkens erstellte der Verband eine Einheitssatzung 
für Genossenschaften, die auch vom Arbeitsministerium als Richtlinie 
anerkannt wurde.14 
Die Vorschrift, dass jede eingetragene Genossenschaft einem Revisions-
verband angehören musste, galt nach wie vor. Ein Antrag auf Mitglied-
schaft konnte durchaus abgelehnt werden, wie die Verbandsmitglieder 
auf ihrem Verbandstag 1951 noch einmal bekräftigten. Hintergrund 
war, dass sich der Verband vor unseriösen Genossenschaften schützen 
wollte. Hier übernahm er eine staatliche Aufgabe. Er beurteilte in Zu-
sammenarbeit mit dem Innenministerium eine Vielzahl von Genossen-
schaftsgründungen und verfasste Gutachten.15 
Damit eine Genossenschaft im Genossenschaftsregister eingetragen 
werden und den Status der Gemeinnützigkeit erhalten konnte, mussten 
folgende Dokumente vorgelegt werden: eine Satzung, das Protokoll der 
Gründungsversammlung, „eine Darstellung mit konkreten Angaben 
darüber, ob für die Mitglieder ausreichend Arbeitsmöglichkeit im dor-
tigen Gebiet vorhanden ist“, einen Nachweis über vorhandenen Bau-
grund sowie einen Finanzplan.16

Die Expertise des Verbandes im Dienste des Staates beschränkte sich 
aber nicht nur auf Gutachten für die Eintragung von Genossenschaf-
ten. Das zeigt der Fall des „Hilfsbundes der heimatlosen Deutschen“, 
bei dem zu befürchten war, dass nicht alles mit rechten Dingen zuging. 
Der „Hilfsbund“ bot an, innerhalb von wenigen Monaten Häuser in 
Pasing im Wert von 17.000 DM zu errichten. Bedingung sei nur, dass 
ein Interessent sofort 420 DM bar einzahle und kurz darauf eine erste Sozialer Wohnungsbau in Augsburg Anfang der 1950er Jahre.
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Rate von 1.500 bis 2.000 DM. Die Seriosität des Angebotes wurde mit 
der Behauptung unterstrichen, der Hilfsbund habe 360.000 Mitglieder. 
Geplant sei der Bau zusammen mit der DeWoG, der Deutschen Wohn-
baugemeinschaft e. V. München.
In der Landesflüchtlingsverwaltung warnte man vor dem Hilfsbund, 
vermutete man doch betrügerische Absichten und nahm an, dass der 
Vorschuss und die erste Rate der Interessenten ohne Gegenleistung ver-
untreut würden. Der Verband teilte diese Einschätzung und warnte vor 
der DeWoG: „Die uns zur Kenntnis gekommene Satzung dieses Vereins 
lässt erkennen, dass es sich bei den Ideen dieser Gemeinschaft um eine 
verworrene Angelegenheit handelt.“ Tatsächlich löste sich die DeWoG 
Ende 1950 auf. Unter anderem wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem 
Hilfsbund war der DeWoG der Status eines Vereins, der die Grundlage 
der Gemeinnützigkeit gewesen wäre, nicht zugesprochen worden.17 
Parallel zur Gründungswelle der Genossenschaften wuchs auch die An-
zahl der GmbHs stark an. 1950 waren 39 GmbHs Verbandsmitglied, 
1954 schon 81. Grund hierfür war, dass nun auch viele mittlere und 
kleinere Gemeinden kommunale Gesellschaften gründeten, um somit 
auch selbst zur Unterbringung der Flüchtlinge und Ausgebombten bei-
tragen zu können.
Zudem begannen sich die großen Kirchen mit eigenen Wohnungs-
unternehmen im Kampf gegen die Wohnungsnot der Nachkriegsjahre 
zu engagieren. Ab 1948 wurden in den sieben bayerischen Diözesen 
von den Bistümern Wohnungsunternehmen gegründet. 1950 schlossen 
sie sich zur „Arbeitsgemeinschaft Katholischer Wohnungs- und Sied-
lungsdienst in Bayern e. V.“ zusammen. Fast 14.000 Wohnungen bauten 
sie bis Mitte der 1960er Jahre. Die Wohnungen der katholischen Woh-
nungsunternehmen umfassten damals rund sieben Prozent aller Woh-
nungen der bayerischen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen.18 
Die Evangelische Kirche gründete 1949 das Evangelische Siedlungs-
werk. Hauptgesellschafter war die Landeskirche. Zuerst stand die Bera-
tung der Wohnungssuchenden im Vordergrund, doch schon bald wur-
den auch Wohnanlagen gebaut. Aus dem sozialen Auftrag der Kirche 
ergab sich ein Vorrang für junge und kinderreiche Familien sowie ältere 
Menschen. So entstanden in den ersten zehn Jahren nach Gründung 
mehr als 10.000 Wohnungen, fast 2.000 Heimplätze und mehr als 500 

Kindergartenplätze.19 Sowohl das evangelische als auch die katholischen 
Unternehmen errichteten nicht nur günstige Mietwohnungen. Ein Ziel 
ihrer Arbeit war auch, die Vermögensbildung der Menschen zu fördern, 
weshalb sie den Eigenheimbau unterstützten.

Unterbringung der Flüchtlinge – das Prinzip der Segregation

Viele neue Genossenschaften wurden als Flüchtlingsgenossenschaften 
gegründet. Sie sollten entscheidend dazu beitragen, die Flüchtlinge 
zügig und dauerhaft unterzubringen. Eine Lösung musste schnell ge-
funden werden, da die bislang provisorischen Einquartierungen der 
Flüchtlinge zu Spannungen unter den Flüchtlingen und mit den Ein-
heimischen geführt hatten. So klagte etwa die Genossenschaft „Liga 
der Umsiedler für Aus- und Einwanderung, Sesshaftmachung und Ein-
bürgerung“: „Die massenhafte Zuwanderung von Umsiedlern, deren 
Strom sich bis in das kleinste Dorf und in den entlegensten Einzelhof 
ergoss, hat eine bislang nicht gekannte Lage geschaffen. Während die 
Stadtbewohner – besonders in den Gross-Städten – an ein räumlich 
enges Zusammenleben gewöhnt sind, ist die ländliche Bevölkerung 
meistens nur in einem sehr geringen Masse mit Fremden in Dauer-
berührung gekommen. Nun wird für ganze Scharen von Landfremden 
nicht nur Aufnahme im Dorf verlangt, sondern man dringt auch un-
vermeidbar in das private Gebiet der einheimischen Familien ein. Mit 
Recht empfinden die Ortsansässigen die übermäßige Belegung ihres 
Wohnraumes als eine auf die Dauer unerträgliche Belastung. Oftmals 
wissen sie fast nicht mehr, wer Herr im eigenen Hause ist und bringen 
deshalb dieser aufgezwungenen Gastlichkeit begreiflicherweise wenig 
Verständnis entgegen.“ Auch die Flüchtlingsseite wurde gesehen: „Der 
Fremde (denn als solcher wird der Umsiedler angesehen) betrachtet 
das hartherzige Verhalten der Einheimischen als herzlos und egoistisch, 
so daß allmählich ein Gefühl der Abneigung gegen die Angestammten 
und daher nach ihrer Auffassung allein rechtmäßigen Bewohner der 
Gastländer aufkommt ... eine Schraube ohne Ende.“20 
Eine Lösung, die sich auch in dem Aufruf der Liga abzeichnete, war die 
Segregation der Neuankömmlinge. Die „Heimfindung” der Flüchtlin-
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ge und Evakuierten, wie damals die Integration genannt wurde, sollte 
nicht über eine Eingliederung in ein sozial ausgewogenes Wohnumfeld 
geschehen. Vielmehr sah man eine Möglichkeit zur Integration am Ar-
beitsplatz. Dort könnten die Spannungen zwischen den Einheimischen 
und den Neubürgern, so die Annahme der Wohnungspolitiker, besser 
abgebaut werden als in gemischten Wohnsiedlungen.21 
Daher war auch bei Neugründungen von Genossenschaften eine ausge-
wogene Zusammensetzung der Bewohner von Genossenschaftsbauten 
kein Thema für den Verband, und Belegungspläne, aus denen das Ziel 
einer Mischung aus Einheimischen und Flüchtlingen hätte hervorgehen 
können, waren für die Gutachten des Verbandes nicht erforderlich.22 
Als sich beispielsweise die Flüchtlings-, Bau- und Siedlungsgenossen-
schaft e.G.m.b.H. Ottobrunn 1949 gründete, wurden Fragen der Bele-
gung oder der Integration nicht thematisiert.23

Die wohnliche Trennung von Neu- und Altbürgern war aber nicht in 
erster Linie der Idee geschuldet, dass sich durch Segregation Proble-
me und Streit vermeiden lassen würden, wie es die „Liga der Umsied-
ler“ propagierte. Die Masse an Flüchtlingen ließ häufig keine andere 
Möglichkeit zu, als gänzlich in neu erschlossenen Gebieten zu bauen. 
Auch wurde die Segregation nie konsequent durchgeführt, so fanden 
nicht alle Flüchtlinge Unterkunft in eigenen Flüchtlingssiedlungen oder 
gar in eigenen Flüchtlingsgemeinden wie etwa in Waldkraiburg oder 
Neugablonz. Viele wurden über die Wohnungszwangswirtschaft in 
Gemeinden untergebracht, ohne dass eine signifikante Häufung von 
Flüchtlingen in einzelnen Vierteln entstand.24 
Mitte der 1950er Jahre bestand knapp ein Drittel aller Privathaushal-
te in der Bundesrepublik aus Zuwanderern. Zwischen 1945 und 1947 
waren vor allem Vertriebene gekommen. Danach waren es in erster 
Linie Flüchtlinge aus der Sowjetischen Besatzungszone, der späteren 
DDR, die im Westen eine neue Heimat suchten. Von den 5,6 Millio-
nen Flüchtlingshaushalten fanden 3,1 Millionen schnell eine Wohnung, 
660.000 ein Eigenheim. Aber selbst ein Jahrzehnt nach Ende des Krie-
ges wohnten noch 1,5 Millionen Haushalte zur Untermiete und 340.000 
in Notwohnungen und Massenunterkünften.25

Die Integration der Flüchtlinge verlief letztendlich erfolgreich. Erkenn-
bar wird dies am Heiratsverhalten der Flüchtlinge: So war es für die 

In den 1950er Jahren waren die ausgeprägte Häuslichkeit und das Beisammensein 
in der Familie besonders wichtig. Nicht nur am Feierabend, sondern auch am lan-
gen Wochenende zogen sich die Menschen ins Private zurück. Die Arbeit in Haus 
und Garten, die Lektüre der Tageszeitung und Radiohören waren wichtige Teile der 
Freizeitgestaltung, während die Hausfrau die meiste Zeit in der Küche arbeitete. Eine 
moderne Einbauküche mit Elektroherd und Kühlschrank wurde zum Standard – auch 
in Sozialwohnungen. 
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männlichen Flüchtlinge zwar generell durch den kriegsbedingten Frau-
enüberschuss nicht schwer, eine Frau zu finden. Der Frauenüberschuss 
betraf aber sowohl die Einheimischen als auch die Flüchtlinge. Bis 1970 
wurden in Bayern immerhin 14 Prozent der Ehen zwischen Neubürgern 
und Einheimischen geschlossen, wohingegen die Anzahl der Ehen zwi-
schen Flüchtlingen stetig sank. Diese „Mischehen“ wurden allerdings 
auf dem Land seltener geschlossen als in gewerblich-industrialisierten 
Gebieten und in den Städten.26 Dies kann als Beleg dafür gedeutet wer-
den, dass die Idee der Integration am Arbeitsplatz, die von den Woh-
nungsreformern Ende der 1940er Jahre vertreten wurde, für deutsch-
sprachige Zuwanderer ein tragfähiges Konzept war. 

Wege der Baufinanzierung 

Die Bezahlung des Wiederaufbaus und der Neubauten für die „Neu-
bürger“ war eines der größten Probleme für die Wohnungswirtschaft.27 
Es gab verschiedenste Möglichkeiten der Finanzierung, wie z. B. die 
Baunotabgabe.28 Die Baunotabgabe wurde auf alle Gebäude erhoben. 
Hausbesitzer, deren Eigentum unbeschädigt war, mussten finanzielle 
Hilfe für den Wohnungsbau leisten. Die Bemessung der Baunotabgabe 
richtete sich nach dem Brandversicherungswert und betrug für vor 1924 
errichtete Bauten fünf Prozent, für die übrigen drei Prozent. Vor allem 
der Soziale Wohnungsbau sollte davon profitieren.29 
Das Thema Wohnungsnot war in der Öffentlichkeit so präsent, dass 
etwa Gewinne aus Tanz- und Vergnügungsveranstaltungen für den 
Wohnungsbau gespendet wurden. Durch den Kauf von Sonderbrief-
marken und auch durch Sportwetten – zehn Prozent der Erlöse aus dem 
Fußballtoto gingen in den Wohnungsbau – konnten alle Bürger ihren 
Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot leisten.30 1950 flossen aus einer 
Lotterie mehr als 180.000 DM in den Wohnungsbau.31 Ein Großteil des 
Geldes ging an den Verband, der damit die Arbeit seiner Mitglieder 
bei der Linderung der Wohnungsnot unterstützte. Rund 500 Familien 
konnte zu einer Wohnung verholfen werden.32

Diese Initiativen waren beeindruckend, doch wurde der Wohnungsbau, 
der für „die breiten Schichten des Volkes bestimmt war“, in erster Linie 

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Wohnungsnot so schnell wie möglich behoben 
werden. Am Rand der zerstörten Altbebauung entstanden neue Wohngebiete, wie hier 
in Augsburg. Die Siedlung Herrenbach der WBG Augsburg sollte vor allem die Arbei-
ter der umliegenden Industriebetriebe mit Wohnungen versorgen. Die Wohnungsgrö-
ßen variierten zwischen 41 und 63 qm und entsprachen mit zwei bis vier Zimmern und 
Wohnküche oder Kochnische dem damals üblichen Standard. 
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durch staatliche Mittel getragen. Von herausragender Bedeutung war 
etwa das Erste Wohnungsbaugesetz vom 24. April 1950. In der Ver-
bandszeitschrift wurde es als die „Magna Charta“ des Wohnungsbaus 
bezeichnet. Der Gesetzestext enthält eine Definition des „sozialen Woh-
nungsbaus“. In § 1 des ersten Teils heißt es: „Bund, Länder, Gemeinden 
und Gemeindeverbände haben den Wohnungsbau unter besonderer 
Bevorzugung des Baues von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung 
und Miete (Lasten) für die breiten Schichten des Volkes bestimmt und 
geeignet sind (sozialer Wohnungsbau), als vordringliche Aufgabe zu för-
dern ...“.33

Es sollten innerhalb von sechs Jahren möglichst 1,8 Millionen Wohnun-
gen in der Bundesrepublik Deutschland gebaut werden. Das Programm 
zielte vor allem auf die Unterbringung von Flüchtlingen und anderen 
Menschen, die ihre Wohnung im Krieg verloren hatten. Neubauten von 
Wohnungen bis 80 qm sollten nach dem Gesetz geringer besteuert wer-
den. Öffentliche Fördermittel flossen in den Neubau von Wohnungen 
mit mindestens 45 und höchstens 60 qm. Auch schrieb das Gesetz für 
die Vergabe der Wohnungen eine Einkommensgrenze der zukünftigen 
Mieter vor, so dass vor allem Geringverdiener davon profitierten.
Andere Finanzierungsquellen boten verschiedenste Sonderbaupro-
gramme. Eines dieser Programme förderte beispielsweise Wohnungen 
für Flüchtlinge an Orten, an denen ein Arbeitsplatz gesichert war. Ziel 
war es, das Pendeln einzuschränken, damit die Familien mehr Zeit mit-
einander verbringen konnten. Gefördert wurden Einheiten nicht unter 
50 Wohnungen, hauptsächlich in Industrieorten. Als Bauträger waren 
die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen vorgesehen. Obwohl die 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft von diesen Programmen profitierte, 
sahen ihre Vertreter die Gefahr, dass sich der Wohnungsbau in Ein-
zel- und Sonderprogrammen verzetteln könnte. Die Aufsplitterung fi-
nanzieller Mittel und die Vergabe nach Interessengruppen machte eine 
ausgewogene Planung unmöglich.34 
Im Bayernprogramm zur Linderung von Wohnungsnotständen von 
1956 stellte die bayerische Staatsregierung 60 Millionen DM bereit, die 
vor allem Evakuierten, Obdachlosen und Menschen in den wirtschaft-
lich schwachen Grenzgebieten zugute kommen sollten.35 Wohnungs-
suchende dieser Gruppen, deren Einkommen unter 400 DM monat-

Impression vom Verbandstag in Augsburg 1955. 
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lich lag, erhielten finanzielle Unterstützung zusätzlich zu bestehenden 
Hilfsprogrammen. Vorwiegend wurden die Wohnungen in Trägerschaft 
einer gemeinnützigen Baugenossenschaft errichtet. Zu Beginn hatte der 
Verband besonders die starre Einkommensgrenze kritisiert, die viele 
Bedürftige ausschloss. 1957 fand der Verband aber doch lobende Worte, 
da ein Rückgang des Wohnungsmangels spürbar wurde.36 
Wichtig für die Finanzierung von Neubauten waren auch die Beiträge, 
die die zukünftigen Mieter leisteten. Diese zahlten bei Anmeldung für 
eine Wohnung Baukostenzuschüsse und Mieten im Voraus, oder verga-
ben Teildarlehen an den Bauherrn. Die Mieter bekamen ihre Investi-
tionen aber zum Teil nicht auf die spätere Miete angerechnet, vielmehr 
erwarben sie mit den Zahlungen das Recht, nach Baufertigstellung als 
Mieter in die Wohnung einziehen zu können.37 Die sogenannten „ver-
lorenen Zuschüsse“ wurden vom Verband kritisiert: Nach dem Motto 
„Wer Geld hat, kann eine Wohnung haben, wer keins hat, kann warten“ 
profitierten die Bessergestellten von den Neubauten.38 
Mit den verschiedenen Wegen der Finanzierung gelangen der Woh-
nungswirtschaft beim Wiederaufbau bedeutende Erfolge. Die Maß-
nahmen, die gleich in den Nachkriegsjahren eingeleitet worden waren, 
hatten zu einer regen Neubautätigkeit der gemeinnützigen Wohnungs-
unternehmen geführt.39 In den 1950er Jahren wurden in der Bundes-
republik mehr Sozialwohnungen gebaut als in den besten Jahren des 
Wohnungsbaus der 1920er und 1930er Jahre.40 Jährlich wurden durch-
schnittlich 500.000 bis 600.000 Wohnungen fertiggestellt. Davon waren 
mehr als 50 Prozent mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnungen.41 

Wohnungsstandard

Die Wohnungspolitik war in den ersten Nachkriegsjahren von Pragma-
tismus bestimmt, was besonders den gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen entgegenkam. Ihre Erfahrung, mit wenig Ressourcen schnell 
viele Wohnungen zu bauen, machte sie unersetzlich. Auf die sozialpo-
litische Aufgabe, günstigen Wohnraum für viele zu schaffen, waren sie 
bestens vorbereitet. Dieses Ziel hatten die gemeinnützigen Wohnungs-
unternehmen ja seit Jahrzehnten verfolgt.42 Im Zuge der pragmatischen 

Der Veranstaltungssaal des jährlichen Verbandstages war immer gut gefüllt, hier 1955 
in Augsburg.
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Wohnungsbaupolitik der Nachkriegsjahre wurden wieder spezielle 
Wohneinheitstypen entwickelt. Wohnungen sollten zweckmäßig aber 
schlicht sein. Wesentliche Einsparungen versprachen sich die Woh-
nungsbauer durch den zentralen Großeinkauf und die Verwendung von 
einheitlichen Typen zum Beispiel bei Fenstern und Türen.43 Doch eine 

„Schlichtwohnung“ sollte nicht gleich bedeutend mit einer „Schlecht-
wohnung“ sein. Bei allen Einsparversuchen bemühten sich die Planer 
auch, die Wohnungen zweckmäßig zu gestalten. 
Trotz des Erfolgs wurden Kritiken laut: Zwar könne mit diesen Wohnun-
gen schnell geholfen werden, aber wenn nach zehn Jahren die größte 
Not beseitigt sei, könnten sich die Wohnungen aufgrund ihrer Einfach-
heit und geringen Größe als Fehlinvestition erweisen.44 
Die Mindestgrößen von Wohnungen, die das Erste Wohnungsbauge-
setz als förderwürdig erachtete, wurden häufig unterschritten. Dies sei 
problematisch, mahnte unter anderem der Verband, da beim jetzigen 
Wohnungsbau immer auch die Bedürfnisse späterer Bewohnergenera-
tionen mitbedacht werden müssten. Wichtig sei eine sehr gute Ausstat-
tung besonders einer kleinen Wohnung, damit auf dem geringen Platz 
möglichst viele Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten untergebracht 
werden könnten.45 
Die Rationalisierung der Bauverfahren brachte einige Probleme mit 
sich. Nach der Verwendung von leichteren Baustoffen und Bauarten, 
die wirtschaftlicher waren, gab es Beschwerden über Lärmbelästigung. 
Nachdem sich diese Beschwerden häuften, forderte der Verband, dass 
ein Mindestschallschutz bestimmt wird.46 
Immer wieder stand die Ausstattung der Wohnungen zur Diskussion. 
Eine Wohnung diente zum Wohnen, Schlafen, Kochen, zur Haushalts-
führung und Körperpflege. Diese vielfältigen Nutzungsbestimmungen 
mit unterschiedlichen Anforderungen brachten es mit sich, dass eigent-
lich kein Raum zum Schlafen, Kochen und Wohnen gleichzeitig genutzt 
werden sollte. Primitivwohnungen waren kein Weg, um das Wohnungs-
problem zu lösen. Der Verband betonte, dass die Standards, die sich vor 
dem Krieg allmählich durchgesetzt hatten, auch beim Wiederaufbau 
eingehalten werden müssten.47 

Arbeitsgemeinschaften, Fachausschüsse und Landesausschuss

Bis Mitte der 1950er Jahre stellte sich der Verband besser auf, indem er 
neue Gremien einrichtete. So wurden Ende 1954 auf Initiative des da-
maligen Vorstandsmitglieds Senator Joseph Fachausschüsse gegründet. 
Sie ergänzten die Arbeitsgemeinschaften. 
Arbeitsgemeinschaften oder regionale Vereinigungen hatte es bereits 
vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Nach dem Krieg sind in sämt-
lichen Regierungsbezirken, sowie in München und Nürnberg die Ar-
beitsgemeinschaften neugegründet worden. Ende der 1950er Jahre be-
standen neun solcher Vereinigungen.48

Die Einrichtung der Fachausschüsse hatte zwei Gründe. Der Verbands-
aufbau sollte demokratischer sein und die fachliche Arbeit intensiver 
betrieben werden. Insgesamt gab es damals acht Fachausschüsse: den 
Fachausschuss für Genossenschaften, den Fachausschuss für Gesellschaf-
ten, den für kirchliche Bauträger, den für eigentumsfördernde Maßnah-
men, den Fachausschuss für Wohnungsunternehmen des Verkehrsper-
sonals, den für Geschädigtengemeinschaften, den Fachausschuss für 
überörtliche Bauträger sowie einen Technischen Fachausschuss.
Die Vorsitzenden der Fachausschüsse, die Leiter der Arbeitsgemein-
schaften, Vorstands- und Beiratsmitglieder und die Delegierten zum 
Gesamtverband bildeten zusammen den Landesausschuss. Der Landes-
ausschuss sollte die Berichte der Fachausschüsse und Arbeitsgemein-
schaften beraten und den Verbandstag vorbereiten. Fachausschüsse, 
Arbeitsgemeinschaften und Landesausschuss waren aber keine Organe, 
sondern Hilfseinrichtungen des Verbandes. Aufgrund ihrer Bedeutung 
sollten die Gremien aber in der Satzung verankert werden, was 1957 
beschlossen wurde.
1954 verfügten die Mitgliedsunternehmen über 204.738 Wohnungen, 
19.416 Wohnungen waren in diesem Jahr hinzugekommen. Die Durch-
schnittsmiete der neu gebauten Wohnungen lag bei 1,10 DM pro qm. 
Insgesamt sind 1954 in Bayern 84.900 Wohnungen fertiggestellt wor-
den, davon waren 37.000 öffentlich gefördert. Der Anteil der gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen an der gesamten Wohnungsbauleis-
tung betrug also über 20 Prozent. 
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Wohnungspolitik

Zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges war in der Bundesrepu-
blik Deutschland die Bereitstellung von Wohnraum noch immer eine 
der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben. Obwohl seit 1949 mehr 
als drei Millionen Wohnungen – davon etwa 1,9 Millionen im Rahmen 
des Sozialen Wohnungsbaus – fertiggestellt worden waren, fehlte es 
in den vom Krieg zerstörten Städten weiterhin an Wohnraum. 1956 
schätzte der Deutsche Städtetag die Anzahl der „unwürdig Unterge-
brachten“1 auf 2,6 bis 2,8 Millionen. Zehn Prozent der Deutschen galten 
als „wohnungsbedürftig“.2 Auch lebten noch viele Menschen in Notun-
terkünften und Lagern.3 
Trotz dieser auf den ersten Blick hohen Zahlen galt die dringendste 
Wohnungsnot als überwunden, womit ein gemeinsames Ziel aller po-
litischen Parteien Nachkriegsdeutschlands erreicht war. Jetzt – nach 
Bewältigung der gemeinsamen großen Aufgaben – begannen wieder 
verstärkt Unterschiede in den wohnungspolitischen Vorstellungen der 
Parteien eine Rolle zu spielen. 
Die SPD plädierte dafür, den Wohnungsmarkt planwirtschaftlich zu or-
ganisieren und den Mietwohnungsbau zu stärken. Träger der Wohnungs-
wirtschaft sollten die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen werden. 
Anhand weitreichender Planung und Steuerung sollte der Staat sozial-
politische Ziele umsetzen. Ausgangspunkt dieser Vorstellungen war die 
grundsätzliche Ablehnung eines privat finanzierten, renditeorientierten 
Mietwohnungsbaus, der aus Sicht der SPD zu ungerechtfertigt hohen 
Mieten führen würde. 
Dagegen verfolgte die CDU/CSU andere Ziele. Sie favorisierte das 
selbstgenutzte Einfamilienhaus mit Garten. Mietskasernen galten ihr 
als Orte, an denen radikale politische Ideen entstünden. Eigentum aber 
würde bei den Bewohnern ein bürgerliches Bewusstsein schaffen, das 

Kapitel 7 
Neuorientierung in den 
Wirtschaftswunderjahren
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Einkommensschwache und vor allem kinderreiche Familien sollten in sogenannten 
Geschossbauten eine Wohnung erhalten. Die Infrastruktur war den Mietern angepasst: 
Es gab großflächige Spiel- und Wäschetrockenplätze für die Familien mit bis zu neun 
Kindern. Durch Rationalisierung und Typisierung wurden die Baukosten niedrig ge-
halten. Die zwei- bis dreistöckigen Geschossbauten galten als modern und als Kontrast 
zum und Abkehr vom Mietskasernen-Stil der früheren Jahre. Im Bild eine Wohnanlage 
der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt.
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vor extremen politischen Anschauungen schütze.4 Die Bundesbürger 
sollten durch ihr Eigenheim im Grünen „immun gegen östliche Ideo-
logien und Vermassungstendenzen“ werden.5 1951 stellte Konrad Ade-
nauer deutlich fest: „10.000 Eigenheim-Siedlungshäuser im Eigentum 
von Flüchtlingen, Ausgebombten und Besitzlosen sind auf die Dauer 
nach meiner Überzeugung sozial viel wertvoller als 20.000 Mietwoh-
nungen in großen Wohnblocks im Eigentum einer kollektiven Bauge-
nossenschaft.“6 
Die Eigenheimpolitik der Bundesregierung – das Kabinett bestand aus 
Politikern der CDU, der CSU, der FDP, des Bundes der Heimatver-
triebenen und Entrechteten und der Deutschen Partei – fand in der Be-
völkerung durchaus Zustimmung. Bei Umfragen stießen die von vielen 
Stadtplanern favorisierten Großsiedlungen mit hohen Geschossbauten 
nur auf wenig Gegenliebe. So befragte die Wohnungsbaugesellschaft 
Neue Heimat 1955 die städtische Bevölkerung über die von ihnen be-
vorzugte Wohnform. Dabei äußerte etwa ein Drittel der Befragten den 
Wunsch nach einem Einfamilien-Reihenhaus. 55 Prozent wären gerne 
in ein zwei- bis fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus gezogen. Nur rund 
zwölf Prozent der Befragten waren bereit, in einem Hochhaus zu woh-
nen. 

Das Zweite Wohnungsbaugesetz: Eigenheimpolitik und Rückgang der staatlichen 
Förderungen

Die Adenauer-Regierung setzte ihre politischen Ziele im Zweiten Woh-
nungsbaugesetz (II. WoBauG) von 1956 um.7 Das Gesetz förderte nicht 
mehr nur die Beseitigung des Wohnraummangels, sondern zielte auf 
eine Förderung des Wohneigentums für weite Kreise der Bevölkerung.8 
47 Prozent aller Bewilligungen betrafen Eigenheimbauten.9 Zeitweise 
versuchte die CDU/CSU-Fraktion sogar, einen Rechtsanspruch auf 
staatliche Förderung von Eigenheimen durchzusetzen. Sie scheiterte al-
lerdings im Bundesrat.10 Das II. WoBauG, das am 1. Januar 1957 in Kraft 
trat, folgte der Vorgabe, dass von der Förderung weite Teile der Bevöl-
kerung profitieren sollten. Entsprechend hoch waren die Einkommens-
grenzen für einen Anspruch auf geförderten Wohnraum angesetzt. 

Das Instrument „Einkommensgrenze“, mit dem die Vergabe der Woh-
nungen reguliert werden sollte, veränderte sich in den folgenden Jahren 
in seiner Wirkung grundlegend. Verantwortlich dafür war die Lohnent-
wicklung im Deutschland der Wirtschaftswunderjahre. Während die 
Löhne deutlich stiegen, wurden die Einkommensgrenzen für eine ge-
förderte Wohnung nicht regelmäßig angepasst, sondern nur sporadisch 
angehoben. Immer mehr Menschen verdienten zu viel, um Anspruch 
auf eine Sozialwohnung zu haben.11 
In jenen Jahren nahm die Entwicklung ihren Anfang, durch die der 
Soziale Wohnungsbau, der ursprünglich für die Breite der Bevölkerung 
gedacht war, von einem Sozialen Wohnungsbau, der nur noch den un-
teren Einkommensschichten diente, abgelöst wurde. Als langfristige 
Folge veränderte sich die Bewohnerstruktur von Quartieren mit hohem 
Sozialwohnungsanteil. 
Die steigenden Löhne ohne entsprechende Anpassung der Regelsätze 
führten auch zu einer zunehmenden Fehlbelegung von Sozialwohnun-
gen. Immer mehr staatlich geförderte Wohnungen wurden von Mietern 
bewohnt, die ein Einkommen über der Grenze zur Wohnungsförde-
rung hatten. Unberechtigte Mieter erhielten, so der Vorwurf, Vortei-
le, und den wirklich Bedürftigen würden die Wohnungen fehlen. Die 
gemeinnützige Wohnungswirtschaft widersetzte sich Forderungen nach 
Zwangsräumungen, dies sei aus sozialen und wohnungspolitischen 
Gründen nicht möglich. Lediglich eine höhere Miete für die „reichen“ 
Bewohner wurde in Erwägung gezogen.12

Mit dem II. WoBauG wurde auch die Kostenmiete eingeführt. Durch 
die Preissteigerungen im Wohnungsbau konnten die Länder und Ge-
meinden, als Hauptbauträger von Sozialwohnungen, mit der bisherigen 
Richtsatzmiete häufig keine angemessene Eigenkapitalverzinsung errei-
chen. Die gesetzlich niedrigen Mieten waren der Grund dafür, dass sich 
der Soziale Wohnungsbau nicht mehr rechnete. Um einen Rückgang 
der Bautätigkeit zu verhindern, wurde das Prinzip der Kostenmiete 
etabliert, die ein Vermieter verlangen durfte, damit die tatsächlichen 
Kosten abgedeckt werden konnten.13 
Während die Zuschüsse für den Eigenheimbau stiegen, sanken sie für 
den Mietwohnungsbau. Als Folge des II. WoBauG trat ab dem „Rech-
nungsjahr 58 eine 10%ige Degression der Mittel für den öffentlich ge-
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förderten sozialen Wohnungsbau nach § 18 (1) des II. WobauG ein“.14 
Die Förderung des Eigenheimbaus kam zwar auch der gemeinnützigen 
Wohnungswirtschaft zugute, aber doch zu sehr auf Kosten des Mietwoh-
nungsbaus. Auf dem Verbandstag am 19. Juni 1958 kritisierte der Ver-
treter des Innenministeriums, Regierungsdirektor Wiercinski, dass das 
Zweite Wohnungsbaugesetz einen Rückgang der Wohnungsbauleistun-
gen gebracht habe, indem es den Eigenheimbau in den Vordergrund 
gerückt hätte.15 
Der Verband nahm eine ähnliche Position ein. Er betonte, dass ange-
sichts des immer noch herrschenden Wohnungsmangels die Verwen-
dung so vieler staatlicher Mittel für die Förderung des Eigenheimbaus-
nicht zu verantworten sei.16 Beide Wohnformen hätten ihre Vorteile: Das 
Eigentum bot den Besitzern größere Unabhängigkeit und die Freude 
am eigenen Heim. Zudem würde es als Kapitalanlage genutzt und bil-
dete eine Vorsorge für das Alter und für die Kinder. Eine Mietwohnung 
dagegen war meist preisgünstiger und belastete die Bewohner finanziell 
weniger. Die Mieter waren flexibler, wenn der Arbeitsplatz gewechselt 
wurde und man in die Nähe des neuen Arbeitsplatzes ziehen wollte. 
Gerade in Großstädten lagen die Familienheime meist am Rande der 
Städte und weit vom Arbeitsplatz entfernt. Aber die generelle Kritik am 
Eigenheimbau lautete: er würde staatliche Zuschüsse binden, die sonst 
dem gemeinnützigen Bau von Mietwohnungen zur Verfügung gestellt 
werden könnten.17 
Die Förderung des Sozialwohnungsbaus wurde in den folgenden Jahren 
systematisch zurückgefahren. Dass angesichts der weiterhin bestehen-
den Probleme die Erweiterung des sozialen Wohnungsbauprogramms 
im Jahre 1962 durch den Staat abgelehnt wurde, löste bei der gemein-
nützigen Wohnungswirtschaft Empörung aus: „Aus einem wohnungs-
wirtschaftlichen Anliegen, das von keiner Seite ernstlich verneint wer-
den kann, wurde wieder einmal ein wohnungspolitisches und in dieser 
politischen Mühle wurden unsere Wünsche und Anregungen zerrieben. 
Eine echte Tragödie!“ So klagte der seit 1954 amtierende Verbands-
direktor Hans Aub.18 Dazu, dass die finanziellen Mittel fehlten, kamen 
Probleme bei der Beschaffung von Bauland, das vor allem in den Bal-
lungszentren knapp und teuer war. Außerdem stiegen die Baupreise in 
jenen Jahren beträchtlich.19 

Geschossbauten der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in den 1960er Jahren.



��0 ���

Ein allgemeiner Rückgang der Bauleistungen war zu verzeichnen. Der 
Anteil der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen an der Bauleistung 
in Bayern sank von 61,6 Prozent im Jahre 1950 auf 27 Prozent zwölf 
Jahre später. In den Jahren zwischen 1953 bis 1956 war die Bauleistung 
der bayerischen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen um ein Vier-
tel auf 19.000 Wohnungen zurückgegangen. In den folgenden Jahren 
nahm die Anzahl der Neubauten weiter ab, 1961 wurden nur noch 
15.000 Wohnungen von den gemeinnützigen Unternehmen gebaut.20 
Neubewerbern für Genossenschaften konnten mittelfristig keine Woh-
nungen in Aussicht gestellt werden, was dem Wunsch, Mitglied in einer 
Genossenschaft zu werden, abträglich war. 
Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft musste sich auf die veränder-
ten Bedingungen einstellen. Der Verband gab für die Jahre ab 1957 die 
Devise aus: „Nur dann bauen, wenn qualitativ gute Wohnungen ohne 
finanzielle Risiken und Experimente geschaffen werden können. Lieber 
nicht bauen, als durch Schaffung von Wohnraum um jeden Preis den 
vorhandenen Wohnungsbestand zu gefährden!“21 Trotzdem kam es ab 
1957 auch verstärkt zu Liquidationen speziell von Wohnungsbaugenos-
senschaften.22 Hatte sich seit Kriegsende die Anzahl der Genossenschaf-
ten in Bayern um beinahe ein Viertel auf 458 im Jahr 1954 erhöht, so 
begann nun eine Phase des Rückgangs. 1956 hatte der Verband noch 
450 Genossenschaften als Mitglieder. Ihre Zahl sank auf 415 im Jahr 
1961 und 383 im Jahr 196523 – bis in die 1990er Jahre sollte der Rück-
gang anhalten, erst dann war die Talsohle bei ca. 330 Genossenschaften 
erreicht.

Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft 

Anfang der 1950er Jahre wurde erstmals über eine Liberalisierung der 
Wohnungswirtschaft diskutiert.24 Die Wohnungszwangswirtschaft, die 
die Alliierten 1946 eingeführt hatten, sollte jetzt, nach Überwindung 
der schwersten Wohnungsnot, in eine freie Marktwirtschaft überführt 
werden, in der Angebot und Nachfrage die Preise regeln. 
In den Städten und Landkreisen, in denen weniger als drei Prozent 
Wohnungen fehlten, wurde zum 1. Juni 1963 die Wohnraumbewirt- Geschosswohnungsbau in den 1960er Jahren. 
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schaftung aufgehoben.25 Besonders in größeren Städten wie München, 
Nürnberg und Passau blieb sie aber weiterhin bestehen. Für die Berech-
nung des Defizits hatte man einen Schlüssel festgelegt: Alle Haushalte 
sollten über eine eigene Wohnung verfügen. Eine Ausnahme bildeten 
Einpersonenhaushalte. Von diesen sollte nur die Hälfte eine eigene 
Wohnung haben. 
Diese Zählweise wurde allerdings scharf kritisiert – an vorderster Stelle 
vom bayerischen Verband. Denn für die Statistik wurden auch Woh-
nungen registriert, die eigentlich zu den wohnunwürdigen Wohnungen 
zählten. Als „Wohnung“ galt jede Gesamtheit von Räumen, die zur Un-
terbringung eines Haushaltes mit Kochnische oder Küche geeignet war 
und einen eigenen Eingang hatte. Eine qualitative Abstufung sei not-
wendig, um verwertbare Ergebnisse zur Lage der Wohnungssituation 
zu bekommen.26 
Nach Ansicht des Verbandes kam die Liberalisierung des Wohnungs-
marktes zu früh. Eine Wohnung sei keine Ware und kein Spekulations-
objekt. Durch die amtlichen statistischen Defizitberechnungen werde 
der vielfach immer noch bestehende drückende Wohnungsmangel ver-
schleiert, betonte der Verband.27 Um das zu belegen, initiierte er eine 
Umfrage zur aktuellen Wohnungslage. Er befragte Politiker der Städte 
und Landkreise zur örtlichen und regionalen Situation und kam zu dem 
Ergebnis, dass es in den Kreisen trotz einer positiven Defizitberechnung 
einen großen Wohnungsmangel gab.28 

Neue Wohnbedürfnisse

Die größten Probleme der Wohnungsnot waren gelöst, Privathaushal-
ten stand mehr Geld zur Verfügung, und die arbeitende Bevölkerung 
hatte immer mehr Freizeit. So setzte sich der freie Samstag durch, und 
1965 wurde die 40-Stunden-Woche eingeführt. Jetzt gewann das Thema 
„Verbesserung der Wohnungsqualität“ für die gemeinnützige Wohnungs-
wirtschaft an Bedeutung. Die Menschen verbrachten mehr Zeit in ihren 
eigenen vier Wänden, und die Anforderungen an ihre Wohnungen stie-
gen: Großzügiger und schöner sollte die Wohnung sein, wenn sie nun 
mehr Lebensort war als in früheren Jahrzehnten.29 

Die Bundesbürger verfügen heute über so viel Wohnraum wie nie zuvor. Die durch-
schnittliche Pro-Kopf-Wohnfläche lag im Jahr 2007 bei 41,9 qm. 1997 hatte sie bei 37,9 
qm gelegen und 1989 bei 34,7. 1962 sah das noch ganz anders aus. Die rund 50 qm 
einer Wohnung in der Münchner Wohnanlage Hasenbergl teilten sich drei Personen 
(Wohnung rechts), für eine fünfköpfige Familie war eine 85 qm-Wohnung vorgesehen 
(Wohnung links). 
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Ein ganz praktisches Problem resultierte aus dem zunehmenden Wohl-
stand: Angesichts des wachsenden Müllaufkommens in Deutschland 
kam die Frage auf, wo in den Wohnanlagen die Mülltonnen stehen 
sollten. Es mussten Lösungen für eine hygienische Unterbringung in 
den Gebäuden gefunden werden, die auch optisch ansprechend waren. 
Die oft provisorischen und unbefriedigenden Müllsammelstellen soll-
ten beseitigt werden.30 
Auch die modernen Haushaltsgeräte, die sich in den 1960er Jahren im-
mer mehr Menschen leisten konnten, führten zu neuen Problemen. Es 
kam zu Beschwerden wegen der Nutzung von Waschmaschinen und 
Trocknern in Wohnungen. Nach vielen Hausordnungen waren derar-
tige dampf- und lärmentwickelnde Geräte nicht gestattet. Die Mieter 
sollten vielmehr die gemeinsamen Wasch- und Trockenräume nutzen. 
Mit der Entwicklung neuer Geräte, die leiser waren, verschwand das 
Problem schließlich.31

Mit Blick auf seine gegenwärtige Wohnsituation gab jeder zweite Deut-
sche an, dass er sich in seiner Wohnung nicht wohl fühle. „Zu klein“ 
war der am häufigsten genannte Grund. Ein schlechter Grundriss, der 
schwierig zu möblieren war, kam hinzu. Viele Menschen wünschten 
sich eine gemütliche Sitzecke, einen Essplatz, und sie beklagten sich 
über die unkluge Anlage der Fenster, Türen und Heizkörper.32 Für eine 
größere Wohnung waren die Menschen auch bereit, höhere finanzielle 
Belastungen in Kauf zu nehmen.33 Als vertretbar wurde für die Kaltmie-
te ein Fünftel des Nettoeinkommens angesehen, dazu fünf Prozent für 
Heizung und Strom. Das ergab für das Wohnen Kosten in Höhe von 
einem Viertel des Monatseinkommens.34 
Dem Wunsch nach größeren Wohnungen kamen die Wohnungsunter-
nehmen bei Neubauten nach. So wurde die durchschnittliche Wohnungs-
größe deutlich gesteigert. 1952 hatten 16,1 Prozent der Wohnungen ei-
nen oder zwei Räume, 1962 waren es nur noch 8,8 Prozent. Dagegen 
stieg der Prozentsatz der Wohnungen mit fünf und mehr Räumen (inkl. 
Küche und Bad) von 9,1 Prozent 1952 auf 31,2 Prozent zehn Jahre spä-
ter. Zudem wurde die Ausstattung der Wohnungen immer besser. 1953 
waren nur 6,1 Prozent der Wohnungen mit Zentralheizung ausgestattet, 
1961 bereits 34,1 Prozent. 1953 hatten 73,4 Prozent ein Badezimmer, 
1961 waren es 96,5 Prozent, also fast alle. Diese Entwicklungen, zusam-

men mit steigenden Lohn- und Baulandkosten, veränderten auch die 
Baukosten für die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen. 1950 kos-
tete eine durchschnittliche Sozialwohnung 9.500 DM, vier Jahre später 
waren es schon 12.670 DM.35 Bis 1957 stiegen die Kosten auf 20.000 
DM.36 

Marktwirtschaft auf dem Wohnungsmarkt 

Mit dem Ende der Wohnungsnot und dem Übergang vom öffentlich 
geförderten zum kapitalmarktorientierten freien Wohnungsbau wurde 
der Wohnungsmarkt vom Angebots- zum Nachfragemarkt. Bisher hat-
ten behördliche Dekrete bestimmt, was und wo gebaut wurde. Jetzt 
zeichnete sich ab, dass zukünftige Bewohner entscheiden würden, ob 
und welche Wohnungen sie wollten. Unternehmerisches Denken und 
die Konkurrenz unter den Anbietern von Wohnungen wurden nun zur 
Leitlinie auf dem Wohnungsmarkt.37 
Die gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen mussten nun stärker 
darauf bedacht sein, dass ihre Leistungen konkurrenzfähig waren und 
dass weiterhin Mitglieder und Bewohner gewonnen werden konnten. 
So rückten plötzlich die Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit in den 
Fokus der Arbeit der Unternehmen. Mit Anzeigen in Zeitungen und 
Zeitschriften sollten die Genossenschaften der Bevölkerung mit ihren 
Leistungen positiv vorgestellt werden.38 Doch trotz dieses Aufwandes 
konnte nicht verhindert werden, dass die Nachfrage nach Eigentums-
wohnungen stetig stieg, wohingegen Mietwohnungen in den 1960er 
Jahren an Attraktivität verloren.39 Bei den Planungen wurden nun ge-
nauere Marktanalysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchge-
führt. Dabei ergab sich allerdings das Problem der Planungssicherheit, 
da sich die steuerlichen Begünstigungen und die Höhe der finanziellen 
Zuschüsse häufig änderten. 
Die neuen Bedingungen bereiteten vielen Baugenossenschaftlern Sor-
gen. Der Bau vor allem großer Anlagen und die Beteiligung an Projek-
ten der Stadtsanierung erforderten Gesellschaften mit viel Eigenkapital. 
Die Bautätigkeit ging zurück, und die Aufgaben, die die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft in Zukunft zu erfüllen hatte, änderten sich. Viele 
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Unternehmen verlagerten ihre Tätigkeit auf Erhaltung und Verbesse-
rung des vorhandenen Wohnungsbestandes.40 „Die einzelne Genossen-
schaft wird von der künftigen Entwicklung überrollt, sie wird in einigen 
Jahren zur Hausverwaltung degradiert, wenn sie nicht erkennt, dass 
nur die Solidarität, die Ausschöpfung aller Möglichkeiten kooperativen 
Verhaltens ihr künftig den Plan im Rahmen der Wohnungswirtschaft 
sichert, der ihr als der Begründerin der unternehmerischen Wohnungs-
wirtschaft zusteht.“41 
Die Genossenschaft herkömmlicher Art als lokal begrenzt arbeitendes 
Unternehmen, das einige hundert Wohnungen unterhält, würde keine 
Möglichkeit haben, sich an großen Stadtsanierungsprojekten zu beteili-
gen. Daher wurde die Schaffung von großen Zusammenschlüssen pro-
pagiert. Ähnlich oder gleichartig strukturierte Unternehmen könnten 
durch eine enge Kooperation eine erweiterte Bautätigkeit erreichen. 
Eine Konzentration der Baugenossenschaften kam also wieder ins Ge-
spräch – jedoch vor dem Hintergrund der Zwangsfusionen von Bauge-
nossenschaften während der Zeit des Nationalsozialismus war besten-
falls eine Zusammenarbeit aber keine Zusammenlegung möglich.42  
Wie schon Anfang der 1930er Jahre wurde auch mit Beginn der 1960er 
Jahre das Ende der genossenschaftlichen Wohnungswirtschaft heraufbe-
schworen. Waren in den 1930er Jahren noch wirtschaftliche Schwierig-
keiten und fehlende staatliche Förderung die Ursache der Krise, so stan-
den die Baugenossenschaften nun vor dem Problem der mangelnden 
Unterstützung der Genossenschaftsidee. Genossenschaften waren aus 
Idealismus heraus gegründet worden: Durch Zusammenarbeit in einer 
Gemeinschaft sollten Wohnungen für den eigenen Kreis geschaffen wer-
den. Das änderte sich: Der Bau von Wohnungen und die anschließende 
Vergabe an die Mitglieder wurden zu einer Grundlage der Genossen-
schaftstätigkeit. Der Eintritt in eine Genossenschaft war für die meisten 
Bewohner ein rein formaler Akt geworden, um eine Wohnung zu mie-
ten, und erfolgte nicht mehr mit dem Idealismus der Anfangsjahre. Bei 
der Verbesserung der eigenen Lage auf dem Wohnungsmarkt waren die 
Menschen nicht mehr auf Selbsthilfe angewiesen. Enthusiasmus und 
Idealismus aus den Anfängen der Baugenossenschaftsbewegung waren 
einem nüchternen, pragmatischen Umgang mit etwas Alltäglichem ge-
wichen.43 

Grundriss eines Senioren-Appartements 1966. Das Thema „Wohnen im Alter“ kam 
erstmals in den Fokus der Wohnungswirtschaft, weil in den vorhandenen Kleinwoh-
nungen, nachdem auch die Ansprüche gestiegen waren, nicht mehr drei Generationen 
zusammenleben konnten.
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Wohnungsförderung für spezielle Zielgruppen

Die fehlende Anpassung der Einkommensgrenzen für Bewohner einer 
geförderten Wohnung führte dazu, dass die gemeinnützige Wohnungs-
wirtschaft nicht mehr für die Mehrheit der Bevölkerung Wohnraum be-
reitstellte, sondern für einen kleineren Kreis von Mietern, die zu den 
ärmeren Bevölkerungsschichten gehörten.44 Für die Wohnungsunter-
nehmen des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen spielten 
in den 1950er und 1960er Jahren nach wie vor die Flüchtlinge eine 
Rolle. Im Januar 1960, beinahe 15 Jahre nach Kriegsende, gab es in 
West-Deutschland noch 2.281 Flüchtlingslager mit 142.000 Bewohnern. 
1965 lebten noch mehr als 80.000 Menschen in Notunterkünften und 
Übergangslagern. Obwohl nach Prognosen die Neubautätigkeit nicht 
ausreichen würde, um die Lager schnell auflösen zu können, beschloss 
der Deutsche Bundestag am 18. März 1965 die Schließung der Lager 
und Notunterkünfte bis zum Jahr 1966.45 
Um die Flüchtlinge unterbringen zu können, waren direkt nach dem 
Krieg Sonderbauprogramme aufgelegt worden. Schon damals hatte es 
Kritik aufgrund der besonderen Behandlung der Flüchtlinge gegeben. 
In den 1960er Jahren wurde die Kritik an den Sonderprogrammen lau-
ter. Es hieß, die Flüchtlinge würden bei der Förderung bevorzugt. Doch 
der Verband übergab seinen Mitgliedsunternehmen die Ergebnisse von 
Untersuchungen, die belegten, dass die Förderprogramme für Flücht-
linge wirtschaftlich sehr vernünftig waren. Bei der aktuellen Wohnungs-
knappheit wären Land und Kommunen ohne die Programme gezwun-
gen, noch mehr Lager zu bauen, die als Übergangslager teurer kämen. 
Es sei sinnvoll, statt in eine teure Notlösung gleich in dauerhafte Woh-
nungen zu investieren.46 
Für den Verband traten bei der Flüchtlingsförderung einige Rechts-
unsicherheiten auf. Der Staat zahlte beispielsweise 1950/51 den Woh-
nungsunternehmen Zuschüsse für die Lagerauflösung, die diese in den 
Bau von Wohnungen investieren sollten. Es handelte sich hierbei um 
sogenannte „verlorene Zuschüsse“, also solche, die dem Staat nicht 
mehr zurückgezahlt werden mussten. Bei dieser Förderung von 2.000 
bis 2.500 DM pro Wohnung blieb unklar, ob die Zuschüsse als Objekt- 
oder als Subjektförderung zu verstehen seien, ob also die Wohnungsun-

1959 baute der Verband ein neues Bürogebäude an der Kanalstraße 29. Es ist immer 
noch Sitz des Verbandes. Mit dem Bau des Münchner Altstadtrings 1969 wurde die 
Straße umbenannt. Heute lautet die Adresse Stollbergstraße 7. In dem Neubau wurden 
auch die Treuhandstelle und die Prüfungsabteilung untergebracht. Dazu gab es Büros 
für die Verwaltung und einen großen Sitzungssaal. 
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ternehmen beispielsweise beim Verkauf der geförderten Wohnungen ei-
nem ehemaligen Lagerbewohner die Zuschüsse auszahlen sollten, oder 
ob sie über das Geld selbst verfügen konnten. 
Im März 1955 ersuchte der Verband das bayerische Innenministerium 
um Klärung. Der Verband plädierte dafür, den Zuschuss bei den Bau-
trägern als Eigenkapital zu belassen, damit die Unternehmen schneller 
mehr neue Wohnungen finanzieren könnten.47 Das Innenministerium 
folgte dem Vorschlag aber nicht: Die Zuschüsse mussten ausgezahlt 
werden, da mit den Zuschüssen das politische Ziel einer möglichst ho-
hen Eigentümerquote verfolgt wurde.48 
Der Streit zog sich bis Mitte der 1960er Jahre hin: Was passierte, wenn 
es sich bei der geförderten Wohnung um eine Genossenschaftswohnung 
handelte? Hier diente der Lagerauflösungszuschuss dazu, einem Lager-
bewohner den Genossenschaftsanteil zu bezahlen. Verließ er die Genos-
senschaft, durfte die Genossenschaft das Geld nicht behalten, sondern 
musste den Zuschuss auszahlen.49 Der Verband argumentierte dagegen, 
der ehemalige Genossenschaftler würde in einem solchen Fall Geld 
ohne Gegenleistung bekommen, und der Zuschuss, der ursprünglich 
zur Wohnraumförderung eingeführt worden war, würde damit zweck-
entfremdet. Bei den Genossenschaften würde er dagegen seinem Zweck 
entsprechend eingesetzt.50 Das Innenministerium ließ sich davon aber 
nicht überzeugen. 
Neben den Flüchtlingen hatten es auch andere Gesellschaftsgruppen 
besonders schwer auf dem Wohnungsmarkt. In den 1960er Jahren rück-
te erstmals das Thema „Wohnen im Alter“ in den Blickpunkt der Gesell-
schaft. 1950 lebten 43 Prozent der über 65-jährigen alleine oder nur mit 
ihrem Ehepartner, 1961 waren es 58 Prozent, und 1969 stieg der Anteil 
auf zwei Drittel.51 Eine Ursache dieser Entwicklung war die steigende 
Mobilität der Bevölkerung. Zudem ließen es die Kleinwohnungen, wie 
sie in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich gebaut wurden, nicht zu, 
dass drei Generationen unter einem Dach lebten.52 
Obwohl es schon einen deutlichen Mangel an Wohnraum für ältere 
Menschen gab, wurde das Problem noch nicht als Wohnungsproblem 
wahrgenommen. Ein Journalist beschrieb 1961 eine rege Bautätigkeit 
für ältere Menschen: „Alten-Bungalows in Hamburg, Appartements für 
den Lebensabend in München, kombiniertes Alters- und Kinderheim 

Prüfer des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen bei der Arbeit im Neubau in 
der Kanalstraße in München, später Stollbergstraße 7. 
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in Frankfurt – überall wird gebaut, um die Wartefristen zu reduzie-
ren. Stolze Stadtväter lassen mich durch Dampfküchen und Kinosä-
le, Fernsehstuben und Gartenanlagen schleifen. Ich besichtige WC‘s, 
Teeküchen und Bäder. Blumenfenster und farbig strahlendes Linoleum, 
Vogelkäfige vor Panoramascheiben – das Bild ist fast stets dasselbe. Auf 
Stühlen aus Kunststoff gichtgekrümmte alte Menschen.“53 
Diskutiert wurde hauptsächlich darüber, welche sozialen Folgen es hät-
te, wenn die älteren Menschen allein lebten. Mitte der 1960er Jahre be-
klagte der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung die Auflösung 
der Großfamilie, und der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke 
betonte: „Das beste Altersheim ist nach wie vor die Familie.“54 
Mit den Gastarbeitern entstand in den 1950er und 1960er Jahren eine 
weitere gesellschaftliche Gruppe, die in Zukunft für den Sozialen Woh-
nungsbau bedeutend werden sollte. Der Wirtschaftsboom in Deutsch-
land nach dem Zweiten Weltkrieg führte zu einem Arbeitskräftemangel. 
1955 handelte die Bundesregierung mit Italien ein Anwerbeabkommen 
für Gastarbeiter aus. Wenig später folgten solche Abkommen mit Spa-
nien, Griechenland sowie der Türkei, mit Portugal, Marokko und Tu-
nesien. Die meisten Gastarbeiter kamen aus der Türkei, aus Italien und 
Spanien nach Deutschland. 
Für die Unterbringung der Gastarbeiter waren in erster Linie deren 
Arbeitgeber zuständig, die in der Regel Wohnheime bereitstellten. Als 
Vorzeigebetriebe galten hier etwa die Salzgitter AG oder Ford Deutsch-
land, die für ihre Gastarbeiter moderne Wohnheime errichtet hatten. 
Die Gebäude waren unter anderem mit Zentralheizung ausgestattet. Für 
30 bis 40 DM pro Monat bekam ein Gastarbeiter hier ein Bett in einem 
Mehrbettzimmer.55 Aber nicht jeder Gastarbeiter war so gut unterge-
bracht. So berichtete der Spiegel 1964: „Viele Gastarbeiter vegetieren 
... tatsächlich in unbeschreiblichen Behausungen. Wer auf eigene Faust 
in die Bundesrepublik kommt und sich seinen Arbeitgeber selbst sucht, 
hat keinen offiziellen Anspruch auf angemessenen Wohnraum. So hau-
sen in der Kölner Innenstadt-Straße ‚Am Duffesbach‘ zwölf Gastarbei-
ter in drei Souterrain-Räumen; Bettmiete je Monat 60 Mark. In Kölner 
Altbauten bewohnen Ehepaare mit Kindern jeweils einen Raum für 
160 Mark; das gemeinsame Waschbecken ist auf dem Flur, das WC 
wird von mehreren Familien benutzt.“56 

Der Sitzungssaal im Neubau in der Kanalstraße. 
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Sowohl die Politik als auch die Wohnungsverbände und ihre Mitglieds-
unternehmen sahen aber noch keinen dringenden Handlungsbedarf. 
Man glaubte an das sogenannte Rotationsprinzip. Der Baden-Württem-
bergische Ministerpräsident Hans Filbinger brachte es 1973 auf den 
Punkt und erklärte, „das beste System mit den Gastarbeitern besteht 
darin – und zwar in beiderseitigem Interesse –, dass nach einiger Zeit, 
vielleicht nach drei Jahren, die Gastarbeiter wieder nach Hause zurück-
kehren zu ihren Familien, sofern sie die Familie dabei haben, diese mit 
nach Hause nehmen, und dass die dann ersetzt werden durch neue 
und junge Gastarbeiter, die dann zu uns kommen.“57 Die Ausländer 
sollten demnach nur für eine begrenzte Zeit nach Deutschland kom-
men. Ihre Anwesenheit sollte an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
angepasst sein, ein Familiennachzug war nicht vorgesehen. Da nicht 
geplant war, dass die Gastarbeiter dauerhaft bleiben und ihre Familien 
zu sich nach Deutschland holen, schien auch kein besonderer Bedarf 
an neuer Infrastruktur zu bestehen.58 Die Gastarbeiter bildeten vorerst 
keine Zielgruppe für die Verbandsarbeit und für die gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen in Bayern. 
In den 1960er Jahren wurden ertsmals auch negative Folgen des Bau-
booms der Nachkriegsjahre deutlich. Der Bau hunderttausender Klein-
wohnungen für Familien war zwar ein unglaublicher Erfolg, doch wa-
ren die neuen Wohnungen zu klein, um etwa Untermieter aufnehmen 
zu können. Die Möglichkeit etwa für Studenten, ein günstiges Zimmer 
zu bekommen, schwand. Verstärkt wurde das Problem dadurch, dass 
es durch den wachsenden Wohlstand immer weniger potentielle Ver-
mieter finanziell nötig hatten, Zimmer zu vermieten, um sich ein Zu-
satzeinkommen zu erwirtschaften. Der Bau von Studentenwohnheimen 
wurde so zu einer neuen Aufgabe für die gemeinnützige Wohnungswirt-
schaft.59 

Neuer Verbandschef, neue Adresse

Im Mai 1954 wurden dem langjährigen Vorstand Wilhelm Glade Unre-
gelmäßigkeiten bei der Abrechnung einer Dienstreise vorgeworfen. Für 
38 DM hätte Glade auf der Rückfahrt von einer Verbandsveranstaltung 

in Lindau auf einem Umweg über die Schweiz getankt.60 Glade musste 
aus dem Verband ausscheiden, wehrte sich aber gerichtlich gegen die 
Entlassung. Erst eineinhalb Jahre später, am 4. Oktober 1955 konnte 
das Gerichtsverfahren mit einem Vergleich beendet werden. Glades 
Nachfolger als Verbandsvorstand wurde Dr. Hans Aub, ein Anwalt mit 
eigener Kanzlei, der bisher als Rechtsberater für den Verband tätig ge-
wesen war. Aub übernahm den Verbandsvorsitz nebenamtlich.61 
Es ist möglich, dass Glades Ausscheiden mit dessen nationalsozialisti-
scher Vergangenheit zusammenhing. Glade wurde direkt nach dem 
Krieg beschuldigt, in den späten 1930er Jahren mit den Nationalsozialis-
ten zusammengearbeitet zu haben. Er hätte 1938 von einem Kollegen 
ein regimekritisches Flugblatt erhalten und den Kollegen angezeigt, wie 
aus Glades Spruchkammerakt hervorgeht. Daraufhin sei der Kollege 
in das Konzentrationslager Dachau gekommen. 1945, nachdem Glade 
sein Amt als Verbandsvorstand übernommen hatte, kam das für die 
Entnazifizierungsverfahren zuständige Gericht zu dem Ergebnis, dass 
Glade für die Übernahme öffentlicher Ämter nicht tragbar sei. Er sollte 
auch den Leitungsposten der Neuen Heimat, den er nach Kriegsende 
angetreten hatte, wieder abgeben.62 Umgesetzt wurde dieses Urteil al-
lerdings nicht. Glade blieb Verbandschef. 
Auch später kam es beim Verband zu keiner Aufarbeitung der NS-Ver-
gangenheit. Nur über Erlebnisse aus Krieg und Gefangenschaft wurde 
gesprochen, wie der spätere Verbandsdirektor Heinz-Werner Götz be-
richtet.63 
1957 wurde die Satzung des Verbandes deutlich erweitert. Bisher um-
fasste sie neben dem Verbandszweck und den Regelungen zur Mit-
gliedschaft die Organe Verbandstag, Beirat und Vorstand, sowie den 
Verbandsdirektor als Exekutive, und auch die Regelungen zur Prüfung. 
Jetzt wurden die regional organisierten Arbeitsgemeinschaften, die 
schon vor dem Krieg existiert hatten, die Fachausschüsse, die 1954 eta-
bliert wurden, und der kurz zuvor geschaffene Landesausschuss64, der 
besonders die Verbandstage vorbereiten sollte, in die Satzung aufge-
nommen. Sie hatten allerdings nicht den Status eines Verbandsorgans. 
Vielmehr galten sie als Hilfseinrichtungen des Verbandes, deren Be-
deutung aber dadurch deutlich wurde, dass sie in der Satzung explizit 
genannt wurden.65 
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Unter Aubs Leitung wurde ein Neubau für die Verbandszentrale er-
richtet. Im Dezember 1959 war nach achtmonatiger Bauzeit das neue 
Verbandshaus in der Kanalstraße 29 in München fertig geworden. Zwi-
schen Weihnachten und Neujahr zogen alle Mitarbeiter um. Das neue 
Haus war fünfstöckig, das Erdgeschoss wurde vermietet. Im ersten und 
zweiten Stock war die Verbandstochter Treuhandstelle für Wohnungs-
unternehmen in Bayern GmbH untergebracht. Im dritten Stock befand 
sich die allgemeine Verwaltung des Verbands, die Prüfungsabteilung im 
vierten Stock. Im fünften Stock gab es einen Sitzungssaal für 50 Perso-
nen und eine große Terrasse.66 
Das Gebäude ist heute noch Sitz des Verbandes. Mit Errichtung des Alt-
stadtrings wurde der nördliche Teil der Kanalstraße 1969 in Stollbergstra-
ße umbenannt. Aus der Kanalstraße 29 wurde die Stollbergstraße 7.67 
In den 1950er Jahren war zu den Aufgaben des Verbandes Prüfung 
und politische Interessenvertretung ein neues Thema hinzugekommen: 
Schulung und Weiterbildung. Die Wohnungswirtschaft litt unter Nach-
wuchsproblemen. Es herrschte Vollbeschäftigung, 1961 lag die Arbeits-
losigkeit bei unter einem Prozent. Die gemeinnützigen Wohnungsunter-
nehmen mussten sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren. Seit den 
1950er Jahren organisierte der Verband Lehrgänge für Nachwuchskräf-
te des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Damit sollten aber nicht nur 
junge Mitarbeiter gebunden werden, der Verband hatte auch erkannt, 
dass eine allgemeine kaufmännische Ausbildung nicht ausreichte, um in 
einem gemeinnützigen Wohnungsunternehmen qualifiziert arbeiten zu 
können.68 Zudem unterstützte der Verband die Mitgliedsunternehmen 
darin, ihre Personalführung umzustrukturieren. In jeder Position sollten 
die Mitarbeiter Aufstiegsmöglichkeiten haben. Eigeninitiative sollte ge-
fördert werden. Leistungs- und Bildungsanreize wurden wichtig.69 
Der Verband zählte 1965 etwa 510 Mitglieder, davon waren 383 Genos-
senschaften und 111 Kapitalgesellschaften in Form von GmbHs oder 
AGs. Die Mitgliedsunternehmen verwalteten fast 350.000 Wohnungen. 
290.000 waren in der Zeit von 1949 bis 1965 errichtet worden. Das be-
deutet, dass die Mitgliedsunternehmen des Verbandes nach dem Krieg 
Wohnraum für 850.000 Menschen geschaffen hatten. Insgesamt lebten 
mehr als eine Million Menschen in Bayern in einer Wohnung der Mit-
gliedsunternehmen, und damit jeder neunte Bayer.70 

Im Städtebau der 1960er und 1970er Jahre galten große Wohnanlagen, in denen viele 
Mietparteien unterkamen, als Lösung des Wohnungsproblems. Sie erlaubten rationelles 
und kostengünstiges Bauen. Doch schon bald zeigten sich Probleme. Den Wohnvierteln 
fehlte es oft an einer guten Infrastruktur mit Einkaufsgelegenheiten und Möglichkeiten 
zur Freizeitgestaltung und Erholung. Mieter, die sich woanders eine Wohnung leisten 
konnten, zogen weg. So wurden einige dieser Siedlungen zum Auffangbecken der so-
zial Schwachen. 
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Parteipolitik

Nach dem stetigen Rückgang der Förderung des sozial orientierten 
Wohnungsbaus während der Zeit der konservativen Regierung in Bonn 
hofften die Vertreter der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft auf eine 
Verbesserung der Situation, als die sozialliberale Koalition unter Wil-
ly Brandt 1969 die Regierung übernahm. Von einem Aufschwung der 
Förderung war auszugehen, denn die SPD befürwortete weiterhin den 
Mietwohnungsbau. Andererseits hatten sich ihre wohnungspolitischen 
Vorstellungen verändert. So lehnte sie den privaten Bau von Eigenhei-
men zur Vermögensbildung nicht mehr grundsätzlich ab. Das lag zum 
Teil daran, dass die SPD, die zusammen mit der FDP regierte, daher 
kompromissbereit sein musste und die FDP generell das Ziel verfolgte, 
einen Wohnungsmarkt zu schaffen, der ohne staatliche Interventionen 
auskommen würde. Die beiden Parteien einigten sich schließlich darauf, 
die Eigenheimförderung beizubehalten.1 
Diesmal hatte die Eigenheimförderung aber nichts mit den gesell-
schaftspolitischen Zielen der CDU/CSU zu tun, die beispielsweise 
der Ausbreitung „radikaler Ideen“ vorbeugen wollte. Die SPD war zu 
dem Schluss gekommen, dass auch die Eigenheimförderung zu einer 
Wohnungsversorgung der einkommensschwachen Bevölkerungsschich-
ten führen würde. Hintergrund war die sogenannte Filtering-Theorie, 
nach der die Förderung des Eigenheimbaus für einkommensstärkere 
Haushalte zu mehr freien Mietwohnungen führen würde, wenn die al-
ten Mieter in die geförderten Eigenheime ziehen. Die Mietwohnungen 
könnten dann, da die Wohnungen durch ihr Alter an Wert verlieren, 
von einkommensschwachen Personen übernommen werden.2 
Die neue Regierung in Bonn brachte entgegen der Erwartungen kei-
ne grundlegenden Veränderungen für die gemeinnützige Wohnungs-
wirtschaft. Der Soziale Wohnungsbau gehörte Anfang der 1970er Jahre 

Kapitel 8 
Ausgeglichener Wohnungsmarkt
Neue Regierung – alte Rahmenbedingungen 

nicht mehr zu den wichtigen sozialpolitischen Themen. Er musste hin-
ter anderen Zielen der Sozialpolitik, wie der Renten- und Krankenver-
sicherungsreform, zurückstehen.
Die wichtigste Neuerung der sozialliberalen Koalition in der Woh-
nungspolitik war das Kündigungsschutzgesetz von 1971, mit dem das 
Kündigungsrecht erheblich eingeschränkt wurde. So waren nun die 
Kündigung oder auch nur deren Androhung verboten, wenn damit 
eine höhere Miete erreicht werden sollte. Im gleichen Jahr wurden die 
Mieterhöhungen reguliert. Diese mussten sich jetzt am Mietspiegel, also 
an der ortsüblichen Vergleichsmiete, orientieren.3 
Auch der Regierungswechsel 1982, mit dem die CDU unter Helmut 
Kohl an die Regierung kam, führte zu keinen grundsätzlichen Ände-
rungen in der Wohnungspolitik. Allenfalls beschleunigte sich die Libe-
ralisierung des Wohnungsmarktes und die Reduzierung der staatlichen 
Förderung des Sozialen Wohnungsbaus. Dieser Prozess fand schließlich 
seinen Höhepunkt darin, dass sich der Bund 1986 aus der Förderung 
des sozialen Mietwohnungsbaus ganz zurückzog.4
Noch in den 1950er Jahren waren 60 Prozent der Mietwohnungen mit 
öffentlicher Förderung erstellt worden, danach sank die Förderquote 
stetig. 1975 waren nur noch 40 Prozent der neugebauten Mietwoh-
nungen Sozialwohnungen, und 1981 war es gerade noch ein Drittel. 
1980 gab es in der Bundesrepublik einen Bestand von ca. vier Millio-
nen Sozialwohnungen. Da aber jährlich über 100.000 Wohnungen aus 
der Bindung herausfielen und nur sehr wenige hinzukamen, halbier-
te sich die Anzahl der Sozialwohnungen innerhalb von 20 Jahren auf 
1,9 Millionen.5 In der Zwischenzeit hat sich die Situation noch weiter 
verschärft. In Bayern gab es 2008 bei den Mitgliedsunternehmen des 
Verbandes nur noch 135.000 Sozialwohnungen. Jedes Jahr fallen rund 
10.000 Wohnungen aus der Sozialbindung, wohingegen nur 1.000 bis 
2.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden.6 

Qualitätssteigerung in der Prüfung

Der Verband war in den Nachkriegsjahrzehnten nur eingeschränkt po-
litisch tätig gewesen. Er trat nicht in dem Maße als Interessenverband 
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auf, wie er es heute tut. Das lag daran, dass die Rahmenbedingungen 
des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes dem Verband und seinen 
Mitgliedsunternehmen nur einen geringen Handlungsspielraum bei ih-
ren wirtschaftlichen Aktivitäten ließen. Zudem gab es keinen Anlass, 
politisch agitierend für den Sozialen Wohnungsbau einzutreten, denn 
durch die gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Wiederaufbaus und der 
Versorgung der Flüchtlinge und Vertriebenen mit Wohnraum war der 
politische Wille für einen Sozialen Wohnungsbau in den ersten Nach-
kriegsjahrzehnten ohnehin stark ausgeprägt gewesen. Der Verband 
pflegte zwar seine guten Kontakte zum bayerischen Innenministerium 
und zur Obersten Baubehörde (OBB), schrieb Gutachten und versuch-
te, Rechtsstreitigkeiten im Sinne seiner Mitglieder zu klären, politisch 
war es in jenen Jahren jedoch ausreichend, regelmäßig die Bedeutung 
des Sozialen Wohnungsbaus zu betonen und eine Intensivierung der 
politischen Anstrengungen zu fordern. 
Im Zentrum der alltäglichen Arbeit des Verbandes stand daher die Re-
visionstätigkeit. Im Unterschied zu heute war es damals für Revisions-
verbände nicht notwendig, dass die Buchprüfungen von ausgebildeten 
Wirtschaftsprüfern durchgeführt wurden. So kamen die Prüfer häufig 
aus der Buchhaltung. Beim bayerischen Verband wirkte auch ein ehe-
maliger Lehrer. 
Anfang der 1960er Jahre konnte Gerhart Hunger, der 1954 als Diplom-
Kaufmann zum Verband gekommen war, die Verbandsorgane überzeu-
gen, ihn bei der Wirtschaftsprüfer-Ausbildung zu unterstützen. Hunger 
wurde der erste Prüfer des Verbandes mit Wirtschaftsprüferexamen und 
übernahm im Jahr 1965 die Position des Prüfungsdienstleiters. Trotz 
dieses Professionalisierungsschubes musste für eine fachlich fundiertere 
Arbeitsweise immer wieder gestritten werden. So sah etwa Verbands-
direktor Aub nicht ein, weshalb der Prüfungsdienstleiter eine eigene 
Gesetzessammlung benötigte, oder Karl-Heinz Werner, seit 1970 Aubs 
Nachfolger, zögerte lange, bis er die Anschaffung des Wirtschaftsprü-
fungshandbuches genehmigte.7 
Der Verband wurde aber schrittweise professioneller. Das zeigte sich 
u. a. darin, dass die Banken die prüferische Kompetenz des Verban-
des bayerischer Wohnungsunternehmen anerkannten und sich an ihn 
wandten, wenn sie von der Bonität eines Mitgliedsunternehmens nicht Mietwohnungsbau der WGP Passau in den 1970er Jahren. 
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überzeugt waren. Die Landesbodenkreditanstalt bewilligte zum Beispiel 
keinem Mitgliedsunternehmen ein öffentliches Baudarlehen, ohne vor-
her die Prüfberichte des Verbandes konsultiert zu haben. Auch wurde 
der Verband über Bayern hinaus als Instanz der wohnungswirtschaft-
lichen Prüfung anerkannt. Gerhart Hunger übernahm die Leitung der 
Konferenz der Prüfungsdienstleiter beim Gesamtverband der Woh-
nungswirtschaft. 
Bis heute zeigt sich der hohe Stellenwert, den der Verband der Wirt-
schaftsprüfung einräumt, in der Besetzung der Verbandsführung. Hun-
ger wurde 1981 Verbandsdirektor. Damit war er der erste ausgebildete 
Wirtschaftsprüfer in dieser Position. Auch sein Nachfolger Heinz-Wer-
ner Götz, ab 1995 Verbandsdirektor, war zuvor als examinierter Wirt-
schaftsprüfer tätig gewesen. Im Jahr 2006 wurde mit zwei Angehörigen 
aus steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufen eine Doppel-
spitze etabliert. Hans Maier ist als Verbandsdirektor für das Aufgaben-
feld Wirtschaftsprüfung und Xaver Kroner als Verbandsdirektor für In-
teressenvertretung und Beratung zuständig.

„Olymp der Wohnungswirtschaft“

Auf Landesebene sah sich der Verband als Vertreter der gemeinnützi-
gen Wohnungswirtschaft in der politischen Meinungsbildung einer star-
ken Konkurrenz gegenüber. Da waren einmal die großen nicht gemein-
nützigen Wohnungsunternehmen und zum anderen auch der Verband 
der Haus- und Grundbesitzer, die enge Kontakte zur Landtags-CSU 
pflegten und ihren Einfluss geltend machten. Der Verband bayerischer 
Wohnungsunternehmen war dagegen eher SPD-nah. Eine Episode, die 
sich in jenen Jahren zugetragen haben soll, verdeutlicht die unterschied-
lichen Positionen der Akteure. Während einer Verhandlung mit dem 
Vorsitzenden des Haus- und Grundbesitzervereins, dem Münchner 
CSU-Stadtrat Dr. Ludwig Schmid, soll dieser auf Aubs enthusiastische 
Bemerkung „Wir ziehen alle an einem Strang!“ geantwortet haben: „Ja, 
bloß jeder in eine andere Richtung!“8

Durch langjährige Arbeit für und mit den Mitgliedsunternehmen hatte 
der Verband dagegen sehr gute Kontakte zu Lokal- und Kommunal-

Viele leere Parkplätze prägten das Bild der Siedlungen der 1970er Jahre. Man hatte für 
kommende moderne Zeiten viel Platz eingeplant. Trotzdem zeigte sich bald, dass mit 
Zunahme des Individualverkehrs in den 1980er und 1990er Jahren Parkplätze knapp 
wurden. Die Wohnungsunternehmen standen vor dem Problem, den Bewohnern aus-
reichend Parkplätze anbieten zu müssen. 
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politikern auch von der CSU, die wiederum wussten, dass der Soziale 
Wohnungsbau wichtig war, und diese Überzeugung auch in ihrer Partei 
vertraten.
Die Weichen für seine Rolle als bundesweit bedeutender Regionalver-
band stellte der Verband mit der jährlich stattfindenden Fachtagung. 
Begonnen hatten die Arbeitstage in Bayrischzell, später fanden sie in 
Rothenburg ob der Tauber und in Riedenburg statt. Seit 1966 wird – mit 
einer kurzen Unterbrechung 1971, weil das Tagungshotel abgebrannt 
war, – in Reit im Winkl debattiert und gearbeitet. Die Tagungen fanden 
anfangs in einem Wirtshaussaal statt und waren bajuwarisch traditionell 
organisiert. Hochkarätig besetzt waren sie trotzdem, oder gerade des-
halb, wie sich der spätere Verbandschef Hunger erinnert. Mit mehreren 
hundert Teilnehmern waren und sind sie immer gut besucht. 
Nach Reit im Winkl kamen regelmäßig der Bundesbauminister und der 
Sprecher für Wohnungspolitik der Opposition, sowie der Innenminister 
des Freistaates, der für den Wohnungsbau zuständig ist. Die Bedeutung 
der Fachtagungen machte Oscar Schneider, der erste Bundesbauminis-
ter im Kabinett Kohl, deutlich, als er sie als „Olymp der Wohnungswirt-
schaft“ bezeichnete. Die Fachtagung wurde zu einem Synonym für die 
Wohnungs- und Verbändepolitik in Deutschland.9 
Neben wohnungspolitischen Themen wurden auch betriebswirtschaftli-
che Fragen diskutiert. Veranstaltungen mit betriebswirtschaftlichem und 
bautechnischem Schwerpunkt wurden vor allem für die Mitgliedsunter-
nehmen organisiert, wobei hierzu auch die leitenden Beamten der bay-
erischen Bewilligungsbehörden, besonders der Wohnungsämter, einge-
laden waren. Hier baute der Verband seine Kontakte zur staatlichen 
Wohnungsbürokratie auf und hatte so immer einen direkten Draht zu 
den wichtigen Stellen, um etwa bei der staatlich durchgeführten Woh-
nungsvergabe von Sozialwohnungen für seine Mitgliedsunternehmen 
eintreten zu können. 
Das Spektrum der Themen, das auf einer dieser Fachtagungen abge-
deckt wurde, zeigt ein Blick in das Programm des Jahres 1972. Allge-
meine Überblicksreferate zur „Wohnungspolitik zwischen gestern und 
morgen“ standen genauso auf der Tagesordnung wie konkrete Finan-
zierungsoptionen für gemeinnützige Wohnungsunternehmen durch Im-
mobilienfonds und die technischen Veränderungen im Wohnungsbau. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Beseitigung der enormen Wohnungsnot vorrangi-
ges Thema der Politik. Anfang der 1970er Jahre verschoben sich die Schwerpunkte. Der 
Soziale Wohnungsbau gehörte nicht mehr zu den wichtigen sozialpolitischen Themen. 
Er musste hinter anderen Zielen der Bundesregierung in der Sozialpolitik, wie der Ren-
ten- und Krankenversicherungsreform, zurücktreten. Abgebildet sind Wohngebäude 
der BSG-Allgäu.
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1973 reichten die Themen von der allgemeinen Wohnungspolitik, über 
die Neuerungen im Genossenschaftsrecht bis hin zu „Dachbelagsbah-
nen aus PVC-weich – oder – die perfekte Fügetechnik von PVC-weich 
bei Flachdachabdichtungen“.10

Wohnungsmarkt

Im Jahr 1974 gab es erstmals – abgesehen von wenigen Wochen im 
Jahr 1914 – einen statistisch ausgeglichenen Wohnungsmarkt. Nach ei-
nem Neubaurekord standen in Deutschland sogar mehr Wohnungen 
zur Verfügung als es Haushalte gab. Die hohen Neubauaktivitäten resul-
tierten aus einer damals vorherrschenden Inflationsangst, die durch das 
Ende des Wirtschaftswunders und die erste Ölkrise 1973 verursacht war. 
Sachwerte, besonders Immobilien, galten bei einem Währungsverfall 
als sicher. 
Allerdings war der ausgeglichene Wohnungsmarkt eher ein statistisches 
Phänomen. Da die Wohnungen nicht für einen konkreten Bedarf gebaut 
wurden, fehlten weiterhin Wohnungen für sozial schwache Mieter.11 Zu-
dem entsprachen auch die bestehenden Wohnungen häufig nicht dem 
Standard. 1970 hatten in Bayern immer noch 100.000 Wohnungen kei-
ne eigene Küche oder Kochnische, 400.000 Wohnungen hatten kein 
Bad, 770.000 kein WC.12 
Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen warnte davor, das 
statistische Ergebnis als einen Anlass dafür zu nehmen, sich weniger für 
den Sozialen Wohnungsbau zu engagieren. 1977 prognostizierte er eine 
Angebotslücke, die Anfang der 1980er Jahre auf dem Wohnungsmarkt 
spürbar werden würde. Der Wunsch nach größeren Wohnungen und 
Eigenheimen, sowie die Abwanderung aus den Zentren in die Randge-
biete der Städte würden zusammen mit dem Bedarf nach Ersatzwoh-
nungen für überalterte Wohnungen zu einem Mangel an Mietwohnun-
gen führen.13 
Hinzu komme eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur mit Einfluss 
auf den Wohnungsmarkt: Zwar sagten die Statistiker eine Bevölkerungs-
abnahme voraus, die mit der Einführung der Antibabypille zusammen-
hing, gleichzeitig würde aber der Wohnungsbedarf steigen, da es immer 

Blick in ein Wohnzimmer einer Wohnung der Sozialbau Kempten in den 1970er Jahren. 
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mehr Ein- bis Zweipersonenhaushalte geben werde. Zudem sei abseh-
bar, dass die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er Jahre, die jetzt ins 
heiratsfähige Alter kamen, bald auf den Wohnungsmarkt drängen wür-
den.
Der Verband sollte mit seiner Prognose Recht behalten. In den 1980er 
Jahren fehlten in den Ballungsräumen Wohnungen, besonders der Be-
stand an günstigen Wohnungen reichte nicht aus, um den Bedarf zu 
decken. Beispielsweise konnten in München 1980 nur 681 Familien 
eine neue Sozialwohnung beziehen, 1972 waren es noch dreimal so 
viele gewesen. 16.000 Familien oder Einzelpersonen warteten 1980 mit 
Berechtigungsschein auf eine Sozialwohnung. 
Zudem stiegen die Mieten der Sozialwohnungen stark an, 1973 sogar 
stärker als die Mieten für frei finanzierte Wohnungen. 1975 betrug die 
Teuerung gut zehn Prozent, während die Vermieter frei finanzierter 
Wohnungen durchschnittlich 4,8 Prozent mehr Miete verlangten. „Die 
‚galoppierende Inflation der Mieten‘ pervertiert den ursprünglichen 
Sinn des Sozialen Wohnungsbaus, nämlich denjenigen, die am wenig-
sten verdienen, zu billigem Wohnraum zu verhelfen“, klagte ein Woh-
nungswissenschaftler 1976.14 
Die Steigerungen waren nötig geworden, obwohl Bund und Länder im-
mer höhere Beträge je Quadratmeter Wohnfläche zuschossen. Bau- und 
Bodenkosten sowie die Zinsen für das Kapital zogen derart schnell an, 
dass der Staat seine Mietsubventionen in Form von billigen Darlehen 
und Zinsbeihilfen innerhalb von sieben Jahren mehr als verdreifachen 
musste: Von 1,95 Mark je Quadratmeter im Jahre 1969 kletterte der 
öffentliche Anteil auf fast sieben Mark im Jahr 1976.15 Ende der 1980er 
Jahre mussten Geringverdiener durchschnittlich mehr als 50 Prozent ih-
res Einkommens für die Miete ausgeben und damit doppelt soviel, wie 
in der Nachkriegszeit als sozialpolitisch sinnvoll beschrieben worden 
war.16 Die Mietsteigerungen trafen Bewohner von öffentlich geförder-
tem Wohnraum, der nach dem Jahr 1970 entstanden war. Anders als 
in den 1950er Jahren, als der Staat vorwiegend mit Kapitalzuschüssen 
den Wohnungsbau gefördert hatte, zahlten Bund und Länder ab 1969 
überwiegend Aufwendungsbeihilfen: Zinszuschüsse, die nach einem fes-
ten Zeitplan schrittweise abgebaut wurden. Wenn bei einer so geför-
derten Wohnung wieder eine Abbaustufe anstand, mussten planmäßig 

die Mieten erhöht werden, um die Finanzierung der Kredite sicherzu-
stellen. Die Kalkulation, die hinter dieser Fördervariante stand, ging 
davon aus, dass die Bewohner vom Wirtschaftswachstum profitierten, 
und sie dank ihrer Lohnerhöhungen die steigenden Mieten würden 
zahlen können. Doch die Rechnung ging nicht auf, der Verdienst stieg 
nicht wie erwartet.17 
Als Folge der Neuregelung kam es auch zu Beschwerden wegen der 
strukturellen Ungerechtigkeit der Förderung. Bei Wohnungen, die vor 
der Neuregelung 1969 erbaut worden waren, blieben die Mieten gering, 
da man hier „verlorene Staatszuschüsse“ verwendet hatte, die eben 
nicht zurückgezahlt werden mussten. „In diesen alten Wohnungen aber 
sitzen vornehmlich ältere Mieter mit höheren Einkommen, deren Kin-
der bereits aus dem Haus sind und die heute gar keinen Anspruch mehr 
auf soziale Miethilfe hätten.“18 

„Kleine Harlems gibt es auch schon bei uns“

Wenn sich die Politik mit den Erfolgen des Sozialen Wohnungsbaus 
schmückte, stand meist die große Zahl der geförderten Wohnungen 
im Vordergrund. Auch wurden verbindliche Qualitätsnormen sowie 
Vorschriften über Wohnungsgrößen stolz präsentiert, die die für den 
Wohnungsbau zuständigen Ministerien ausgearbeitet hatten. Der Stan-
dard neuer Sozialwohnungen unterschied sich in den 1970er Jahren 
kaum noch vom üblichen Neubauangebot des freien Marktes: Heizung, 
Isolierung, Mindestgrößen und Mindestqualitäten des Innenausbaus 
waren vorgeschrieben. Doch die Wohnungspolitik hatte versäumt, Vor-
stellungen und Leitbilder dafür zu entwickeln, wie das Wohnumfeld 
und das Zusammenleben in den Quartieren geregelt werden könnte.
Bislang hatte es kaum soziale Probleme in den Quartieren des Sozi-
alen Wohnungsbaus gegeben. Durch die auf breite Bevölkerungsteile 
angelegte Förderung hatten sich meist ohne große Steuerung sozial 
ausgewogene Stadtviertel entwickelt. Als aber die Förderung für den 
Sozialen Wohnungsbau sank und immer mehr Menschen die Einkom-
mensgrenzen für das Anrecht auf eine Sozialwohnung überschritten, 
konzentrierten sich in den Wohnungen der Mitgliedsunternehmen 
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schon bald einkommensschwache Menschen. Die Siedlungen wurden 
zu einem „Armenhaus im wohnungswirtschaftlichen Sinn“. Der Ver-
band erkannte das Problem Anfang der 1970er Jahre. 1973 betonte er, 
für den Fortbestand einer soliden gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
bräuchten die Unternehmen und besonders die Genossenschaften eine 
gesunde soziale Mischung der Mitglieder.19 
In der Gruppe der sozial Bedürftigen waren Ausländer überdurch-
schnittlich stark vertreten. Im Zusammenleben mit den Einheimischen 
entstanden immer mehr Probleme. In den 1970er Jahren hieß es von 
Seiten der Wohnungswirtschaft, dass die Gewohnheiten und Eigenarten 
der Ausländer nur schwer in deutsche Hausordnungen passen würden. 
Deutsche Mieter klagten zum Beispiel über Lärm und mangelnden Ord-
nungssinn der neuen Nachbarn.20 Die Politik nahm die Wohnsituation 
der Gastarbeiter nicht als Problem wahr, denn sie war lange Zeit davon 
ausgegangen, dass die Gastarbeiter nach wenigen Jahren wieder in ihre 
Heimatländer zurückkehren würden.
Doch in den 1970er Jahren änderte sich die soziale Struktur der aus-
ländischen Bürger in Deutschland. Zu Beginn der 1960er Jahre waren 
vorwiegend erwerbstätige Einzelpersonen nach Deutschland gekom-
men. Jetzt zogen vermehrt Familien mit Kindern nach.21 Als 1974 der 
Anwerbestopp für Gastarbeiter erlassen wurde, lebten bereits 653.000 
Gastarbeiter in Bayern und machten sechs Prozent der Bevölkerung 
aus.22 Das waren nicht mehr nur Einzelpersonen, sondern ganze Fa-
milien: 1983 lebten 100.000 ausländische Arbeitnehmerehepaare mit 
mindestens 80.000 Kindern in Bayern.23 
Ende der 1970er Jahre kam es in einigen Städten zu einer Ghettoisierung. 
Zum einen zogen Ausländer gerne in solche Viertel, in denen schon 
Landsleute wohnten, zum anderen verließen Deutsche Viertel, wenn der 
Ausländeranteil zu hoch wurde.24 Von „amerikanischen Verhältnissen“ war 
die Rede. Viele der Ausländer wohnten aber nicht in Sozialwohnungen, 
sondern in Wohnungen des freien, unterhalb des Sozialen Wohnungs-
marktes angesiedelten Segments: in unsanierten Altbaubeständen.25

Nun reagierte die Politik, vor allem da sie in dem hohen Ausländer-
anteil ein Sicherheitsproblem sah. Als Lösung wurde vorgeschlagen, 
zum einen die Polizeipräsenz in den Stadtvierteln zu erhöhen und zum 
anderen den Zuzug zu begrenzen. An Infrastruktur- und Integrations-

Da die neuen Siedlungen der 1970er Jahre „auf der grünen Wiese“ nicht in eine beste-
hende Infrastruktur integriert waren, mussten Straßen angelegt, Verbindungen zum öf-
fentlichen Nahverkehr geschaffen und Einkaufs- und Freizeitangebote errichtet werden. 
Abgebildet ist eine Wohnanlage der GWG München.
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maßnahmen dachte zunächst niemand, denn die dadurch entstehenden 
Kosten würden die Gastarbeiter nicht durch mehr Wirtschaftswachstum 
refinanzieren. Die Stadt München zumindest forderte, den Betroffenen 
die gleiche Unterstützung zu den gleichen Bedingungen wie den Deut-
schen zukommen zu lassen, was aber vom Innenministerium abgelehnt 
wurde. Es sei nicht vertretbar, die so entstehenden Kosten auf die Deut-
schen abzuwälzen.26 
Die Staatsregierung hatte kein Interesse an Integration. Stattdessen 
wurde das Ausländerrecht besonders streng angewandt, und auch die 
Schulpolitik zielte eher darauf ab, der Re-Integration in den Heimat-
ländern zu dienen als einer Integration in Bayern.27 Die Schule als Inte-
grationsort wäre besonders wichtig gewesen. 1971 stellte man fest, dass 
die Kinder von Gastarbeitern große Schulprobleme hatten. Eine über-
durchschnittlich hohe Quote brach die Schule ohne Abschluss ab.28 
Der Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel meinte mit Blick 
auf das Phänomen der Konzentration von Ausländern in bestimmten 
Siedlungen: „Kleine Harlems gibt es auch schon bei uns.“ Um eine 
gemischte Bewohnerstruktur zu erhalten, verhängten die Behörden in 
Bayern über 14 Stadt- und Landkreise eine Zuzugssperre für Gastarbei-
ter, wenn der Anteil der Ausländer auf mehr als zwölf Prozent ange-
stiegen war. Diese Regelung wurde schnell wieder mit dem Argument 
aufgehoben, es gebe einen hohen Anteil an illegal in Deutschland le-
benden Ausländern, die man sowieso nicht kontrollieren könne.29

Zeitweise wurde als Lösung des Problems sogar die Gründung von 
speziellen Genossenschaften diskutiert, mit denen eine Trennung von 
Einheimischen und Ausländern realisiert werden sollte.30 So würden 
nationale Gewohnheiten und Besonderheiten besser berücksichtigt und 
Auseinandersetzungen zwischen Mietern unterschiedlicher Nationalität 
umgangen werden. Doch hätte dies einen hohen finanziellen Einsatz 
erfordert, und es mangelte an Bereitschaft vieler Ausländer, den Eigen-
anteil an einer Baugenossenschaft zu bezahlen und sich zu engagieren. 
Besonders schreckten die langen Wartezeiten für eine Wohnung ab.31 
Die Wohnungsunternehmen versuchten in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen, die die Belegungsrechte für den Sozialen Wohnungsbau 
hatten, die Bildung von Ausländervierteln zu verhindern. Da die zu-
gezogenen Familien einen wesentlich höheren Anteil an der weniger 

Die Konservativen förderten besonders den Eigenheimbau, da ihrer Meinung nach 
Eigentum bei den Bewohnern ein bürgerliches Bewusstsein schaffe, das vor extremen 
politischen Anschauungen schütze.
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verdienenden Bevölkerung ausmachten, standen auf den Listen der 
Wohnungsämter immer sehr viele Ausländer. Nachdem die geplante 
Zwölf-Prozent-Regel gescheitert war, konnten sich der Verband und 
seine Mitgliedsunternehmen immerhin so weit mit den Bewilligungs-
behörden arrangieren, nach der inoffiziellen Faustformel nur so viele 
Wohnungen an ausländische Mitbürger zu vergeben, dass der Auslän-
deranteil nicht über 20 Prozent in einem Quartier stieg. Solche Maß-
nahmen zielten aber nicht auf Integration. Wie die Politik so hatte auch 
der Verband damals kein Konzept, Ausländer in den Wohnquartieren 
zu integrieren.

Abschaffung der Gemeinnützigkeit

Die Grundidee des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes war gewe-
sen, dass der Staat diejenigen Wohnungsbauunternehmen, die in sozi-
aler Verantwortung auf einen Teil ihrer Rendite verzichteten, förderte. 
Gleichzeitig sicherte man das „öffentliche Gut“ von günstigen Wohnun-
gen für diejenigen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt keine Woh-
nungen leisten konnten.32 
Eines der wichtigsten Förderinstrumente des Staates für die gemeinnüt-
zige Wohnungswirtschaft war die Steuerbefreiung. Damit war es den 
Unternehmen möglich, kostengünstigere Wohnungen zu bauen. 
Die Steuerbefreiung hatte allerdings eine Kehrseite. So waren gemein-
nützige Wohnungsunternehmen von vielen staatlichen Förderaktivitä-
ten ausgeschlossen. Ein Beispiel hierfür ist das Programm zur Förde-
rung von Energiesparmaßnahmen bei Wohnungsrenovierungen von 
1978. Die Besitzer von Häusern und Eigentumswohnungen konnten 
zehn Jahre lang jährlich zehn Prozent der Kosten einer Modernisie-
rungs- oder Energiespar-Maßnahme absetzen. Von dieser Förderung 
durch Steuervorteile konnten die gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
men nicht profitieren.33   
Ein anderer Nachteil des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes war, dass 
der Geschäftskreis der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen einge-
engt wurde. Solange sich ein Unternehmen nur auf den Bau und die 
Vermietung von Wohnungen beschränkte, agierte es im Rahmen des 

Die Sozialbauten, die in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhundert errichtet worden 
waren, waren ab Ende der 1970er Jahre sanierungsbedürftig. Außerdem wurden Um-
bauten notwendig, um sie an den neuen Wohnungsstandard anzupassen: Bäder, Toilet-
ten, Zentralheizungen und moderne Küchen wurden eingebaut. 
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Gesetzes. Wenn es aber ein ganzes Areal erschließen und als Grund-
stücksentwickler tätig werden wollte, konnten das die Aufsichtsbehör-
den mit dem Hinweis untersagen, dass die Tätigkeit nicht mehr mit 
dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz WGG vereinbar und die Ge-
meinnützigkeit gefährdet sei. Diese Nachteile sollten eine Rolle spielen, 
als in den 1980er Jahren ernsthaft diskutiert wurde, die Wohnungsge-
meinnützigkeit abzuschaffen. 
Als großer Fürsprecher der Wohnungsgemeinnützigkeit trat der Ver-
band bayerischer Wohnungsunternehmen auf. Die bayerischen Unter-
nehmen hatten einen relativ großen Gestaltungsspielraum. In Bayern 
gab es wenig Schwierigkeiten mit der Auslegung des Gesetzes und sei-
ner Durchführungsverordnung. Die CSU befürwortete grundsätzlich 
die Wohnungsgemeinnützigkeit, und der Verband hatte gute Kontakte 
zur Obersten Baubehörde im Innenministerium und zur Gemeinnützig-
keitsaufsicht. „Bei uns lief das so gut, dass man schon vom Bayerischen 
Landrecht gesprochen hat,“ betonte Gerhart Hunger, „andere Verbän-
de hatten da mehr Probleme. Wir konnten von Bayern aus die Bundes-
politik zur Einsicht bringen, dass die Wohnungsgemeinnützigkeit erhal-
ten bleiben muss. Das ist von den anderen Verbänden zum Teil anders 
gesehen worden, aber sie haben es nicht so deutlich artikuliert.“34

Ein mächtiger Kritiker der Gemeinnützigkeit war der Bundesverband 
der Deutschen Industrie. Er vertrat in der Frage der Wohnungsgemein-
nützigkeit die großen Energie- und Schwerindustriekonzerne, denen 
auch Wohnungsbestände gehörten, die unter das WGG fielen. Für die 
Arbeiter von Unternehmen waren zahlreiche gemeinnützige Wohnungs-
bauunternehmen gegründet worden. Die Unternehmen hatten nun ein 
Interesse daran, das in ihren Wohnungsbeständen gebundene Kapital zu 
aktivieren. Kritik an der Wohnungsgemeinnützigkeit kam auch von den 

„freien“ Wohnungsunternehmen, die eine Bevorzugung der Gemeinnüt-
zigen beklagten und zudem auf die Bestände zugreifen wollten.
Die Wohnungsgemeinnützigkeit stand generell zur Diskussion in diesen 
Jahren. Ihre Position wurde noch schwieriger, als das größte gemein-
nützige Wohnungsunternehmen Deutschlands, die Neue Heimat, in 
die Schlagzeilen geriet. Die Neue Heimat, das Wohnungsunternehmen 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, besaß mehr als 400.000 
Wohnungen, die in einem komplizierten Firmengeflecht von etwa 100 

Im Februar 1982 veröffentlichte Der Spiegel als Titelthema einen Beitrag, der die Ge-
schäfte des Vorsitzenden der Neuen Heimat, Albert Vietor, kritisierte. Vietor wurde 
Korruption vorgeworfen. Die Skandale um die Neue Heimat hatten wesentlichen Ein-
fluss auf den Bestand des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. In der Öffentlichkeit 
und in der Politik wurde argumentiert, dass ein Gesetz, das solche Fehlentwicklungen 
zulasse, abgeschafft werden müsse. Der Wohnungsbau stand ohnehin nicht mehr im 
Zentrum des öffentlichen Interesses. 1988 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 1990 die 
Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft. 
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Gesellschaften organisiert waren. Zudem hatte die Neue Heimat freie 
Tochterunternehmen gegründet, wie die Neue Heimat Städtebau und 
die Neue Heimat International, die sogar in Südamerika tätig war, ihren 
Schwerpunkt aber in Frankreich hatte. Im Februar 1982 veröffentlichte 
Der Spiegel als Titelthema einen Beitrag, der die Geschäfte des Vorsit-
zenden der Neuen Heimat, Albert Vietor, aufdeckte. Vietor wurden 
Grundstücksspekulationen vorgeworfen. Er und andere NH-Führungs-
kräfte besaßen außerdem eine Firma, die überteuerte Fernwärme an die 
NH-Bewohner lieferte. Selbst an den Hausantennen der NH-Gebäude 
verdienten sie mit. Ein gesundes Unternehmen hätte diesen Skandal 
wahrscheinlich überstanden, die Neue Heimat war aber seit den 1970er 
Jahren wirtschaftlich angeschlagen und machte Verluste. Als dann auch 
die Auslandstochter in wirtschaftliche Schwierigkeiten kam, konnte das 
nicht mehr ausgeglichen werden. 
Welche Dimension die wirtschaftliche Schieflage der Neuen Heimat hat-
te, war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Zu mehr Transparenz 
sollte auch der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen in seiner 
Funktion als Prüfungsverband beitragen. Der Verband hatte eine Fi-
nanzierungsgesellschaft des Schwesterverbandes in Bremen geprüft, die 
auch Neue Heimat-Projekte finanzierte. Bei der Prüfung bemerkte der 
Prüfungsleiter, der spätere Verbandsdirektor Heinz-Werner Götz, dass 
einige Kredite an eine Neue Heimat-Tochtergesellschaft ohne Sicher-
heiten vergeben worden waren. Begründet wurde die leichtfertige Kre-
ditvergabe mit der bekannten Zuverlässigkeit der Neuen Heimat. Als 
die bayerischen Prüfer in Bremen aber Einsicht in die Bücher der be-
troffenen Neue Heimat-Tochtergesellschaft verlangten, wurde dies erst 
verwehrt. Schließlich erhielt Götz doch die Möglichkeit, die Unterlagen 
einzusehen: „Ich wurde herbeordert, nicht gebeten, und durfte nur ein 
Blatt Papier für Notizen mitnehmen.“35 
Um die Verluste auszugleichen, verkaufte die Neue Heimat zwischen 
Mitte 1984 und 1986 immerhin 60.000 Wohnungen. Dies genügte aber 
nicht. Immer mehr Details wurden bekannt, die zahlreiche Verstöße 
des Unternehmens gegen das WGG belegten. 1986 mehrten sich die 
Stimmen, die für eine Zerschlagung der Neuen Heimat plädierten. Im 
Mai 1986 beschloss der DGB, sich aus dem Wohnungsbau zurückzuzie-
hen. Die Neue Heimat sollte nach Regionen unterteilt an die öffentliche 

Hand, an Kommunen und Länder übergeben werden. Im September 
1986 änderte der DGB seine Meinung und verkaufte die Neue Heimat 
an den Berliner Großbäcker Horst Schiesser für eine DM, was zu einer 
heftigen öffentlichen Debatte führte. Wenig später musste nach einer 
Gerichtsentscheidung der Verkauf rückgängig gemacht und Schiesser 
entschädigt werden. Schließlich wurde der Konzern doch in einzelnen 
Teilen verkauft. 
Die Skandale um die Neue Heimat hatten wesentlichen Einfluss auf 
den Bestand des WGG. In der Öffentlichkeit und in der Politik wur-
de argumentiert, dass ein Gesetz, das solche Fehlentwicklungen zulas-
se, abgeschafft werden müsse. Der Wohnungsbau stand ohnehin nicht 
mehr im Zentrum des öffentlichen Interesses. Zudem nahm die Bun-
desregierung an, dass sie durch die Abschaffung des WGG im Rahmen 
einer geplanten Steuerreform deutliche Steuermehreinnahmen erzielen 
könne – eine Fehleinschätzung, wie sich später herausstellen sollte.36

Die SPD und die an der Bundesregierung beteiligte CSU versuchten 
die Wohnungsgemeinnützigkeit zu erhalten. Auch der Verband bayeri-
scher Wohnungsunternehmen setzte sich für den Erhalt des WGG ein. 
Im März 1988 beschloss der Bayerische Landtag, dass die Staatsregie-
rung sich innerhalb der Bonner Regierungskoalition dafür einsetzen 
müsse, dass das WGG nicht verändert werde. Der bayerische Minister-
rat pochte darauf, die Wohnungsgemeinnützigkeit aus der geplanten 
Steuerreform herauszulösen. Die Opposition und auch die CSU konn-
ten sich aber im Bund nicht durchsetzen. Am 3. August 1988 trat das 
Steuerreformgesetz 1990 in Kraft. Mit Wirkung zum 1. Januar 1990 
wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit ersatzlos gestrichen.
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Aufhebung der Gemeinnützigkeit

Seit dem 1. Januar 1990 gehört die gesetzliche Wohnungsgemeinnützig-
keit der Vergangenheit an. Die ehemals gemeinnützigen Wohnungsun-
ternehmen wurden mit diesem Datum voll steuerpflichtig.1 Schon 1988, 
als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass das Wohnungsge-
meinnützigkeitsgesetz (WGG) aufgehoben werden sollte, protestierten 
die gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, die Gewerkschaften, die 
Mieterbünde, die Arbeiterwohlfahrt und nicht zuletzt der bayerische 
Verband: „Sollen soziale Errungenschaften zugunsten unserer wirt-
schaftlich schwächeren Mitbürger, auf die wir uns bis jetzt so viel zugu-
te gehalten haben, nach und nach auf dem Altar der reinen Lehre der 
Marktwirtschaft geopfert werden?“2 
Unabhängig von den gesetzlichen Änderungen war klar, dass die sozi-
ale Aufgabenstellung der vormals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft 
auch über den 1. Januar 1990 hinaus bestehen bleiben würde. Die Un-
ternehmen mussten sich den neuen Rahmenbedingungen stellen, sie 
konnten und wollten ihren sozialen Auftrag nicht aufgeben. Zudem 
unterlag eine Vielzahl ihrer Wohnungen weiterhin der Sozialbindung. 
Das wichtigste Ziel, guten und bezahlbaren Wohnraum zu sichern und 
Geringverdienenden mehr als nur ein Dach über dem Kopf zu bieten, 
hatte unabhängig von den politischen Rahmenbedingungen nach wie 
vor Bestand.3 
Die Abschaffung des WGG betraf nicht nur die Wohnungsunterneh-
men. Die Revisionsverbände hatten bisher unter ihren Dächern alle 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen gleich welcher Rechtsform als 
Pflichtmitglieder versammelt. Jetzt galt für die Verbände nur noch das 
Genossenschaftsrecht, das vorsieht, dass genossenschaftliche Prüfver-

bände nur Genossenschaften als Mitglieder haben dürfen und aus-
schließlich Genossenschaften prüfen können. Für die Revisionsver-
bände der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wurde eine 
Übergangsregelung geschaffen, nach der alle bisherigen Mitglieder in 
den Verbänden bleiben konnten. Allerdings durften außer Genossen-
schaften keine neuen Mandanten geprüft werden. Auch die Neuauf-
nahme von Nicht-Genossenschaften als Mitglieder war nur noch mit 
jeweils ausdrücklicher Genehmigung der zuständigen Staatsaufsicht 
zulässig.
Der bayerische Verband überstand die Jahre des Umbruchs, ohne 
dass sich seine Mitgliederstruktur geändert hätte. In den Jahren vor 
1990 hatte der Verband etwa 460 Mitglieder, davon waren rund 350 
Genossenschaften, deren Zahl aber stetig abnahm. Nach 1990 änderte 
sich die Struktur nur insofern, als in den folgenden Jahren mit Geneh-
migung des zuständigen Ministeriums sogar noch neue Kapitalgesell-
schaften aufgenommen wurden. Zudem stabilisierte sich die Anzahl 
der Genossenschaften ab Mitte der 1990er Jahre bei 330.
In diesen Jahren zahlte es sich aus, dass der Verband nie als reine 
Zweckorganisation aufgetreten war, sondern die engen persönlichen 
Kontakte, die in den vergangenen Jahrzehnten zwischen dem Ver-
band und den Mitarbeitern der Unternehmen entstanden waren, im-
mer intensiv gepflegt hatte. Der Verband hatte die genossenschaftliche 
Pflichtprüfung bzw. die Prüfung laut WGG immer als Betreuungsprü-
fung durchgeführt, bei der Beratung eine große Rolle spielte – auch zu 
Themen wie Finanzierung und Wirtschaftsrecht. Zudem wussten vor 
allem die kommunalen Unternehmen, dass sie sich auf den Verband 
als Vertreter der bayerischen Wohnungswirtschaft verlassen konnten. 
Wenn sie etwa eine Kapitalerhöhung benötigten, so war der Verband 
ein Vermittler zu den Gremien, die über die Erhöhung zu entscheiden 
hatten. Der Verband wurde als Fachinstanz respektiert, auf dessen 
Kompetenz die Mitgliedsunternehmen, aber auch deren Eigentümer 
nicht verzichten wollten und konnten. 
Die entschiedenen Befürworter der Gemeinnützigkeit, unter ihnen der 
bayerische Verband, konnten dem Votum von Bundestag und Bun-
desrat gegen das WGG schließlich auch eine positive Seite abgewin-
nen. Denn die neue gesetzliche Regelung brachte Freiräume.4 Man sei 
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im Herzen immer Prüfer gewesen, und man habe durch den Wegfall 
des WGG ganz neue Aufgabenfelder wie die Steuerberatung hinzu be-
kommen, betonte der damalige Verbandsdirektor Gerhart Hunger in 
der Rückschau. Damit der Verband auf die neuen Herausforderungen 
reagieren konnte, fand am 13. Dezember 1989 unter dem Motto „Wir 
bleiben zusammen!“ ein außerordentlicher Verbandstag statt, auf dem 
eine neue Satzung beschlossen wurde. Die Satzung betonte, dass der 
Verband weiterhin als Prüfer, Berater und Interessenvertreter für die 
Mitgliedsunternehmen aller Rechtsformen tätig sein würde. Auch die 
Funktion der Treuhandstelle blieb „unverändert mit ihrem allseits be-
kannten und bewährten Leistungsangebot“ erhalten.5 
Der Verband stärkte mit der neuen Satzung die Beratung seiner Mitglie-
der. Die TWS, eine Steuerberatungsgesellschaft, wurde als Tochter der 
Treuhand etabliert. Zudem wurde die unabhängige Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft Bavaria Revisions- und Treuhandge-
sellschaft gekauft. Die bisher ruhende Gesellschaft übernahm von nun 
an Prüfungs- und Beratungsaufgaben. Da die Gesellschaft juristisch un-
abhängig war, entschieden Vorstand und Beirat des Verbandes, dass die 

„Bavaria-Treuhand dadurch in den Verband eingebunden (ist), daß ihre 
Gesellschafter ausschließlich dem Verband angehörende Wirtschafts-
prüfer sind.“6 
Das neue Selbstverständnis des Verbandes wurde im Rechenschaftsbe-
richt von 1989 wie folgt formuliert: „Unter der Adresse Stollbergstra-
ße 7 in München steht damit für die Wohnungswirtschaft, vor allem 
selbstverständlich aber für die Verbandsmitglieder, ein ‚Dienstleistungs-
Konzern‘ bereit, bei dem jedweder Bedarf an betriebswirtschaftlicher, 
Steuer- und Rechtsberatung gedeckt werden kann.“7 
Im Zuge der Neuausrichtung wurden auch eingängige „Rufnamen“ für 
den Verband und seine Tochterunternehmen geschaffen: VdW Bayern 
für den Verband, Bavaria Treu für die Bavaria Treuhandgesellschaft, 
TdW Treuhand Bayern für die Treuhandstelle und TdW Steuer für die 
Steuerberatungsgesellschaft der Treuhandstelle.8 Auch der Titel der 
Verbandszeitschrift wurde geändert. Ab Januar 1991 erschien sie nicht 
mehr unter dem Titel Zeitschrift für das gemeinnützige Wohnungswesen in 
Bayern, sondern mit dem Namen wohnen. Zeitschrift der Wohnungswirt-
schaft Bayern.

Neue Aufgaben durch die Wiedervereinigung

In die Umbruchzeit nach Wegfall des WGG fiel ein politisches Ereignis, 
das auch für die Verbandsarbeit besondere Bedeutung erlangen sollte: 
die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Sie sollte dem 
Verband neue Möglichkeiten eröffnen, sich jenseits seiner angestamm-
ten Tätigkeitsfelder zu engagieren. 
Der Wohnungsmarkt in der DDR befand sich 1989 in einem katastro-
phalen Zustand.9 In der staatlichen Zwangswirtschaft mit ihrer umfassen-
den staatlichen Wohnraumlenkung hatte es keine positiv regulierenden 
Faktoren einer freien Wirtschaft gegeben. Die staatlich vorgegebenen 
Mieten waren so niedrig, dass sie häufig nicht einmal ausreichten, die 
Verwaltungs- und Heizkosten sowie die Kosten für öffentliche Abga-
ben zu decken. Der Wohnungsmarkt war unrentabel.10 Enteignungen 
privater Hausbesitzer trugen dazu bei, dass der Verfall vorhandener 
Bausubstanz immer weiter fortschritt.11 Das Wohnumfeld, Straßen und 
Plätze waren in schlechtem Zustand, die Energieversorgungssysteme 
veraltet. Nachhaltiges, sparsames Bauen, alternative Energiequellen 
– alles Themen, die bei westdeutschen Unternehmen immer stärker 
ins Bewusstsein rückten – spielten keine Rolle. Vor den dortigen Woh-
nungsunternehmen, die mit der Wende das Ziel bekundeten, westliche 
Wohnstandards zu erreichen, lag viel Arbeit.12

Hier konnte der bayerische Verband helfen: Neben der wohnungswirt-
schaftlichen Beratung einzelner Unternehmen engagierte er sich in den 
neuen Bundesländern in drei Bereichen. Die Unternehmen im Osten 
benötigten mit der Währungsumstellung eine DM-Eröffnungsbilanz. 
Zudem mussten die Rechtsformen der Wohnungsunternehmen ange-
passt, und es mussten Regionalverbände gegründet werden.13

Der staatlich geförderte Wohnungsbau in der DDR war in zwei Rechts-
formen organisiert. Es gab kommunale Wohnungsverwaltungen (KWV) 
und Arbeiterwohnungsgenossenschaften (AWG). Die KWVs entspra-
chen den westdeutschen kommunalen Unternehmen, hatten allerdings 
eine im Westen nicht existierende Rechtsform. Der bayerische Verband 
entwickelte Gesellschaftsverträge, um die KWVs in GmbHs umwan-
deln zu können. Unter anderem beriet der Verband die Stadt Dresden 
bei der Gründung jenes kommunalen Wohnungsunternehmens, das die 
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Stadt, um sich ihrer Schulden zu entledigen, im Jahr 2006 an einen 
US-Investor verkaufte. Die AWGs waren Genossenschaften, von de-
nen einige noch aus der Zeit vor 1945 stammten. Nun unterstützte der 
bayerische Verband die AWGs bei der Modifizierung ihrer Satzungen, 
so dass sie Genossenschaftssatzungen bekamen, die den Gesetzen der 
Bundesrepublik Deutschland entsprachen.
In den Jahren der Zwangswirtschaft hatten sich unternehmerische 
Strukturen in den ostdeutschen Wohnungsunternehmen nicht entfalten 
können. Sie mussten jetzt mühsam aufgebaut werden. Um Erfahrungen 
zu sammeln, besuchten Vertreter ostdeutscher Wohnungsunternehmen 
regelmäßig die Tagungen des Verbandes. Bei diesen Treffen wurde auch 
daran gearbeitet, auf dem Wohnungsmarkt mit den Unternehmen der 
ehemaligen DDR gemeinsam zu agieren.14 
Die Beratungsleistung des Verbandes wurde zum Teil ehrenamtlich aus 
der Überzeugung heraus erbracht, dem Osten beim Aufbau einer funk-
tionierenden Verbandslandschaft und einer wohnungswirtschaftlichen 
Struktur helfen zu müssen. Die Kosten wurden nicht etwa direkt auf die 
Verbandsmitglieder übertragen, sondern durch einen Solidaritätsfonds 
finanziert.15 Da sich auch andere Verbände in den neuen Bundeslän-
dern engagierten und freie Beratungsfirmen versuchten, ihre Leistun-
gen anzubieten, konzentrierte sich der bayerische Verband in seiner 
Aufbautätigkeit auf Thüringen und Sachsen. 
Beim Aufbau der ostdeutschen Regionalverbände musste die Frage 
geklärt werden, ob die zu gründenden Verbände wie im Westen als 
Gemeinschaftsverbände der Genossenschaften und der Kapitalgesell-
schaften aufgebaut werden sollten, oder ob jeweils ein eigener Verband 
notwendig sein würde. Der Verband bayerischer Wohnungsunterneh-
men befürwortete die Gemeinschaftslösung und hatte dafür zusammen 
mit den thüringischen Wohnungsunternehmen eine Satzung ausgear-
beitet. Diese Satzung konnte aber nicht durchgesetzt werden, denn der 
Bundesverband favorisierte die getrennte Variante. Zudem gab es noch 
aus DDR-Zeiten Reibereien zwischen den KWVs und den AWGs, die 
ein Zusammengehen schwierig gestalteten. Um die staatliche Anerken-
nung der neu gegründeten genossenschaftlichen Prüfverbände in Sach-
sen und Thüringen zu erleichtern, wurden zwei Wirtschaftsprüfer des 
bayerischen Verbandes, Heinz-Werner Götz und Klaus Pohl, in die Vor-

stände der Schwesterverbände aufgenommen.16 Das Engagement in der 
ehemaligen DDR kompensierte die gedrückte Stimmung, die im Ver-
band nach dem Wegfall des WGG herrschte, ein wenig. Entgegen allen 
Befürchtungen erweiterte der Verband seine Arbeitsleistung generell 
durch die Tätigkeiten als Dienstleister, die sich im Osten ergaben. 
Außerdem sorgten die bei den Mitgliedsunternehmen veränderten Be-
dürfnisse für ein Wachstum des Verbandes. Vor 1990 waren die Mit-
gliedsunternehmen unterschiedlicher Rechtsform weitgehend mit den 
gleichen Fragen konfrontiert. GmbHs, Genossenschaften oder AGs 
standen nun vor unterschiedlichen Herausforderungen und auch die 
Träger, Kommunen, Banken, Kirchen oder die Genossen hatten indivi-
duelle Probleme. Hier war der Verband als Schlichter, Vermittler und 
auch als Lösungsanbieter für gemeinsame Ziele gefragt. Die Mitarbei-
terzahl des Verbandes erhöhte sich in den Jahren nach 1990 deutlich, 
von 48 Personen 1989 auf 127 im Jahr 2007.17 

Neue Verbandsstrukturen zur Jahrtausendwende

Nach 1990 musste der Verband vor allem den neuen Markterfordernis-
sen gerecht werden. Während er zu Zeiten der Gemeinnützigkeit auf 
seinen Arbeitsgebieten eine Art Monopolstellung in Bayern besessen 
hatte, wurden nun immer mehr Dienstleistungsangebote des Verban-
des und seiner Tochterunternehmen dem Wettbewerb ausgesetzt. Klare 
Strukturen und eine eigene Marke waren notwendig, um der wachsen-
den Konkurrenz standhalten zu können.18

Im Jahr 2000 begann unter Federführung des damals amtierenden Ver-
bandsdirektors Heinz-Werner Götz, der besonders von den ehrenamt-
lichen Vorständen unterstützt wurde, eine umfassende Neustrukturie-
rung. 
Der Verband und seine Tochtergesellschaften wurden in Geschäftsbe-
reiche untergliedert. Jeder Geschäftsbereich übernahm eine klar defi-
nierte Aufgabe und wurde einem Unternehmen zugeordnet – sei es 
dem Verband selbst oder einem seiner Tochterunternehmen. Die 2001 
etablierte Struktur ist nach einigen Anpassungen, die seither vorgenom-
men wurden, noch heute vorhanden.
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Als Dach über den Geschäftsbereichen bildet der Vorstand einen ei-
genen Bereich, der den Verband nach innen und außen vertritt und 
übergeordnete, alle Geschäftsbereiche betreffende Aufgaben über-
nimmt. 
Ein Geschäftsbereich ist die Interessenvertretung. Hier wird vom Ver-
band die klassische Arbeit eines Interessenverbandes geleistet. Dazu 
gehören Öffentlichkeits- und Politikarbeit, wobei die Herausgabe der 
Zeitschrift wohnen eine wichtige Rolle spielt. Dem Geschäftsbereich 
Interessenvertretung sind auch die Fortbildungen und Tagungen zuge-
ordnet. Bis 2006 hieß dieser Bereich „Information und Bildung“.
Der bei weitem größte Bereich ist die Wirtschaftsprüfung für die Mit-
gliedsunternehmen. Seit der Gründung des VdW ist die Prüfung eine 
Kernaufgabe des Verbandes. Neben der gesetzlichen Pflichtprüfung 
bietet der Bereich auch Jahresabschluss-, Sanierungs- und sonstige 
Auftragsprüfungen an, sowie Prüfungen nach der Makler- und Bauträ-
ger-Verordnung. Revision für Nicht-Mitglieder, etwa für Wohnungs-
unternehmen aus anderen Bundesländern, leistet die in Personalunion 
geführte Bavaria Treu AG. 
Die Rechtsberatung bildet einen eigenen Geschäftsbereich. Träger des 
Bereichs Steuerberatung, der auf Steuerfragen der Immobilienwirt-
schaft und des kommunalwirtschaftlichen Sektors spezialisiert ist, ist 
die Bavaria Tax. Die Bavaria Tax Steuerberatungsgesellschaft mbH ist 
eine 100-prozentige Tochter der Treuhandstelle für Wohnungsunter-
nehmen in Bayern GmbH, die wiederum zu 100 Prozent Tochter des 
Verbandes ist. 
Die Treuhandstelle bietet wohnungswirtschaftlichen Service, Rech-
nungswesen und Verwaltung sowie Finanzierungs- und Versicherungs-
beratung für die Mitgliedsunternehmen an. Der wohnungswirtschaftli-
che Service umfasst Betriebskostenabrechnungen, Mietberechnungen, 
Abrechnungen von Bauvorhaben und dergleichen mehr. Der Bereich 
Rechnungswesen und Verwaltung soll besonders kleine Unternehmen 
mit begrenzten Personalressourcen bei ihrer Arbeit unterstützen, zum 
Beispiel bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Im Bereich Versi-
cherungsberatung arbeitet die Treuhandstelle des Verbandes mit der 
Ghirardini TdW Versicherungsvermittlungs- und -betreuungsdienst 
GmbH zusammen, an der sie mit 50 Prozent beteiligt ist. 

Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Betriebswirtschaft, 
Informationstechnologie, Bautechnik, Energie und Altersversorgung 
bildet den nächsten Geschäftsbereich, der von der Verbandstochter Ba-
varia Consult getragen wird. Die Bavaria Consult bietet ihre Dienstleis-
tungen sowohl für die Mitgliedsunternehmen des bayerischen Verban-
des als auch für Mitgliedsunternehmen anderer regionaler Verbände 
und für freie, immobilienwirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen an.
Mit dem Ordnen der Zuständigkeiten ging auch eine Verwaltungsre-
form einher. Zwei interne Servicebereiche wurden etabliert: zum einen 
die Allgemeine Verwaltung und zum anderen das Finanz- und Rech-
nungswesen. Diese beiden Bereiche übernahmen die Verwaltung der 
gesamten Gruppe. Hier sollen Synergien genutzt und Kosten gesenkt 
werden. Gleichzeitig sind die Servicebereiche auch ein Element der 
zentralen Steuerung des Verbandes und seiner Tochterunternehmen.
Die Änderung der Aufgaben spiegelt sich auch in der am 24. Juli 2001 
in Kraft getretenen Satzung wider. Vor dem Wegfall des WGG umfass-
te § 2 der Satzung „Aufgaben und Zweck“ nur die Prüfung der Mit-
gliedsunternehmen und deren Interessenvertretung. In der aktuellen 
Satzung sind diese Punkte unter anderem erweitert um „die Beratung 
der Verbandsmitglieder in rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaft-
lichen, technischen und allgemein wirtschaftlichen Fragen“. Auch die 
„Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung“ wird als Verbandszweck 
in der Satzung benannt.19

Die neue Aufgabenfülle sorgte auch für Neuerungen bei den Verbands-
organen. In der Satzung vom 24. Juli 2001 sind die bisherigen Organe 
Vorstand, Verbandstag und Verbandsbeirat, der heute Verbandsrat heißt, 
ergänzt um die neuen Organe Landesausschuss und Gesamtvorstand. 
Im Landesausschuss sind neben den Mitgliedern des Gesamtvorstandes 
und des Verbandsrates auch die Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaf-
ten und der Fachausschüsse sowie die Delegierten, die am Verbandstag 
des GdW teilnehmen, vertreten. Wichtigste Aufgabe des Landesaus-
schusses ist die Vorbereitung des Verbandstages. Da durch die unter-
schiedlichen beteiligten Gremien alle Verbandsmitglieder mittelbar ver-
treten sind, können hier konkrete Entscheidungen für den Verbandstag 
vorbereitet werden, was in der knappen Zeit, die auf einem Verbands-
tag zur Verfügung steht, in dieser Qualität sonst nicht geleistet werden 
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könnte. Dazu gehört beispielsweise die Vorbereitung einer Resolution, 
die dann dem Verbandstag zur Abstimmung vorgelegt wird.
Der Verbandsrat führt die Aufsicht über den Verband und den Vorstand. 
Die 19 bis 23 Verbandsratsmitglieder kommen von der Unternehmens-
leitung bzw. den Aufsichtsgremien der Mitgliedsunternehmen. Die Räte 
werden von den Arbeitsgemeinschaften, die die verschiedenen bayeri-
schen Regionen repräsentieren, vorgeschlagen. Es muss darauf geachtet 
werden, dass die verschiedenen Gruppierungen, die Genossenschaften 
und die anderen Wohnungsunternehmen angemessen im Verbandsrat 
vertreten sind. Die Räte werden vom Verbandstag gewählt. Vorsitzen-
der des Verbandsrates 2009 ist Wilhelm Prey aus München.
Die Bedeutung der ehrenamtlichen Mitarbeit von Vertretern der Mit-
gliedsunternehmen ist in § 10 „Gesamtvorstand“ und § 11 „Ehrenamt-
liche Mitglieder des Gesamtvorstandes“ der aktuellen Satzung fest-
gehalten. Vier ehrenamtliche Mitglieder bilden zusammen mit dem 
Vorstand den Gesamtvorstand. Die Ehrenamtlichen kommen aus der 
Geschäftsführung oder aus den Aufsichtsgremien der Mitgliedsunter-
nehmen, wobei in der Satzung betont wird, dass je zwei von Genos-
senschaften kommen und die zwei weiteren von Verbandsmitgliedern 
anderer Rechtsform. 
2009 bilden Josef Martin Lang als Vorsitzender, Maximilian Hahn als 
sein Stellvertreter sowie Edgar Mathe und Gerhard Weiß als weite-
re ehrenamtliche Mitglieder zusammen mit Xaver Kroner und Hans 
Maier den Gesamtvorstand. Der Vorsitzende des Gesamtvorstandes ist 
zugleich Verbandsvorsitzender. Lang war seit 1989 Mitglied des Ver-
bandsrates, dessen Vorsitzender er im Mai 1994 wurde. Dieses Amt 
übte er bis zum Verbandstag 2002 aus. Mit diesem Verbandstag schied 
er aus dem Verbandsrat aus und wurde in den Gesamtvorstand des 
VdW Bayern gewählt, der ihn zu seinem Vorsitzenden und damit zum 
Verbandsvorsitzenden des VdW Bayern wählte. Langs Vorgänger im 
Amte war Wilfried Rager. Rager war seit 1974 im Vorstand des Verban-
des, seit 1976 als dessen Vorsitzender. Und er amtierte viele Jahre als 
Vorsitzender des Verbandsrates des GdW. Rager gehört zu den prägen-
den Persönlichkeiten der bayerischen Wohnungswirtschaft.
Zur Neustrukturierung des Verbandes gehörte zudem, dass die Marke 
„VdW Bayern“ etabliert wurde, und dass von der „VdW Bayern Gruppe“ 

gesprochen wird. Um den Zusammenhang der unterschiedlichen Unter-
nehmen schon im Auftritt und im Namen deutlich zu machen, firmieren 
die Töchter mit einheitlichem Logo und dem Namenszusatz „Ein Unter-
nehmen im VdW Bayern“. Neben den Strukturmaßnahmen kam es auch 
zur Gründung eines Büros des VdW Bayern in Nürnberg. Dort sind alle 
Tochterunternehmen vertreten.
2006 wurde der Vorstand als Doppelspitze organisiert. Von den ca. 140 
Mitarbeitern der VdW Bayern Gruppe sind etwa die Hälfte in der Wirt-
schaftsprüfung tätig, die andere Hälfte arbeitet in „Interessenvertretung 
und Beratung“. Dieser Personalverteilung folgend ist seit 2006 Hans 
Maier als Verbandsdirektor für die Wirtschaftsprüfung zuständig, und 
Xaver Kroner unterstehen als Verbandsdirektor die Interessenvertre-
tung und Beratung. Damit ist Kroner auch verantwortlich für die Bera-
tungsleistungen der Tochterunternehmen. 
Dass alle diese Schritte der Neuorganisation wichtig waren, zeigt die 
jüngste Entwicklung. 2007 ist auch das letzte noch relativ geschützte 
Arbeitsgebiet, die wirtschaftliche Pflichtprüfung der Genossenschaften, 
gesetzlich neu organisiert worden. Bis zu diesem Jahr mussten die ge-
nossenschaftlichen Prüfverbände von der zuständigen Rechtsaufsicht 
bestätigt werden. Dort wurde untersucht, inwieweit für eine bestimmte 
Region tatsächlich ein weiterer genossenschaftlicher Prüfungsverband 
notwendig ist. Seit 2007 können Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften einen genossenschaftlichen Prüfungsverband grün-
den. Innerhalb weniger Monate entstanden bundesweit 40 dieser Ver-
bände. 
Der VdW Bayern hat heute 471 Mitgliedsunternehmen, davon sind 
339 Genossenschaften, 83 kommunale Wohnungsunternehmen und 49 
kirchliche, staatliche und andere Wohnungsunternehmen. Der Woh-
nungsbestand der Mitgliedsunternehmen beläuft sich auf ca. 460.000 
Wohnungen, davon ist rund ein Drittel öffentlich gefördert. Die Mit-
gliederstruktur des VdW Bayern hat sich, obwohl es keine Zwangsmit-
gliedschaft wie vor dem Wegfall des WGG mehr gibt, seit 1990 nicht 
grundlegend geändert. Fast alle Mitglieder, die schon vor 1990 Mitglied 
waren, sind im Verband geblieben. Neue Genossenschaften – die ein-
zige Unternehmensform, die der Verband laut Genossenschaftsgesetz 
als Neumitglied aufnehmen darf – wurden in Bayern nur wenige ge-
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gründet. Die meisten der Neugründungen sind Mitglied im Verband 
geworden. Besonders stolz ist man darauf, dass selbst von den freien 
Mandaten der Bavaria Treu, die diese kurz nach der deutschen Wie-
dervereinigung in den neuen Bundesländern gewinnen konnte, viele 
weiterhin von der Bavaria Treu geprüft werden – und das obwohl hier 
die Prüfung regelmäßig neu ausgeschrieben wird.
Zur Neustrukturierung des Verbandes unter den veränderten Bedin-
gungen seit 1990 gehört auch, dass er Kooperationen mit anderen 
Regionalverbänden eingeht. Der VdW Bayern überprüft für alle 
Dienstleistungen, ob er durch eine Kooperation ein Produkt für seine 
Mitgliedsunternehmen besser oder bei gleicher Qualität kostengünsti-
ger anbieten kann. Wenn z. B. im Consultinggeschäft eine Beratungs-
leistung neu entwickelt wird, dann muss diese, damit sie bezahlbar 
bleibt, so viele Abnehmer wie möglich finden. Ein größerer Markt ist 
also wichtig.
Die Bavaria Consult etwa wurde zum 1. Januar 2009 zu einem Ge-
meinschaftsunternehmen des VdW Bayern und des vbw Verband ba-
den-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. 
weiterentwickelt. Die Kooperation ist ein Schritt, um die Leistungsfä-
higkeit der deutschlandweit tätigen Bavaria Consult zu stärken.

Interessenvertretung und politische Arbeit

Wenn in Bayern ein Gesetz debattiert wird, das die Wohnungswirt-
schaft betrifft, dann wird der VdW Bayern in der Regel um eine Stel-
lungnahme gebeten. Dies ist vor allem seit 1990 so, denn mit dem 
Wegfall des WGG setzte eine verstärkte Politisierung der Wohnungs-
wirtschaft ein. Bisher war wegen des engen Korsetts des WGG politi-
sches Handeln jenseits der Forderung nach mehr Förderung nicht nö-
tig gewesen. Wichtiger war vor allem die Einflussnahme auf die Praxis 
der Wohnungsverwaltung gewesen. Nun aber gab es mehr politischen 
Handlungsbedarf. Während der Verband vor 1990 noch ein Organ 
staatlicher Wohnungspolitik gewesen war und gleichsam den Status 
einer Behörde hatte, wurde er in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
zu einem mitgestaltenden politischen Partner. 

Dies war vor dem Hintergrund des abnehmenden Interesses der Politik 
am sozial orientierten Wohnungsbau auch dringend notwendig: Nach-
dem die schlimmste Wohnungsnot in den 1960er Jahren behoben war, 
setzte sich in den folgenden Jahrzehnten die Meinung durch, dass der 
Wohnungsmarkt ausgeglichen sei und er nun der Dynamik des freien 
Marktes überlassen werden könnte. Sichtbares Zeichen dieser Haltung 
war das ständig sinkende Fördervolumen der öffentlichen Hand für 
den sozial orientierten Wohnungsbau.
Die Bedeutung der politischen Arbeit des VdW Bayern wächst zudem 
mit zunehmender Komplexität der Gesetzgebung. Für die Abgeord-
neten, die im Gesetzgebungsverfahren für verschiedenste Themen zu-
ständig sind, sind die Wirkungen von Gesetzen auf die unterschied-
lichen Branchen nicht immer im Detail erkennbar. Hier übernimmt 
der VdW eine wichtige Funktion, indem er den Parlamentariern ver-
deutlicht, welche Auswirkungen die Gesetzesänderungen auf die prak-
tische Arbeit ihrer Mitgliedsunternehmen haben. Zugleich werden die 
Forderungen der Mitgliedsunternehmen gebündelt und auf die Mög-
lichkeiten politischen Arbeitens mit zum Teil begrenzten Handlungs-
spielräumen abgestimmt. Der VdW Bayern vermittelt zwischen den 
Mitgliedern und sucht einen Ausgleich bei divergierenden Interessen. 
Mit demokratischer Meinungsbildung innerhalb der Verbandsorganisa-
tion werden Kompromisse erarbeitet, die dann, weil sie keine politisch 
unerfüllbaren Maximalforderungen mehr enthalten, von der Politik 
leichter umgesetzt werden können. Der Verband nimmt hier eine wich-
tige Funktion im demokratischen politischen Prozess wahr.
Mit der Föderalismusreform 2006 ging der Wohnungsbau in die allei-
nige Zuständigkeit der Länder über. Damit wuchsen die Einflussmög-
lichkeiten der Regionalverbände nochmals. Im Freistaat Bayern, der 
im Vergleich zu den anderen Bundesländern die Wohnraumförderung 
relativ hoch gehalten hat, bedeutet das eine Chance für den VdW, den 
öffentlichen Wohnungsbau gemeinsam mit der bayerischen Staatsre-
gierung zu gestalten. Gleichzeitig ist mit der größeren Aufgabe und 
mehr Einflussmöglichkeiten die Verantwortung des Verbandes gestie-
gen, konstruktiv mitzuwirken.
Wichtigster Ansprechpartner des VdW Bayern in der bayerischen 
Politik ist die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 
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des Innern (OBB). Die OBB ist in Bayern für das öffentlich geförderte 
Wohnungswesen zuständig. Hier werden Gesetze und Verordnungen 
ausgearbeitet und vorbereitet. Gute Kontakte bestehen zudem traditio-
nell zum bayerischen Innenminister. Auch das Finanzministerium spielt 
für den VdW eine wichtige Rolle. 
Die Zusammenarbeit des VdW Bayern mit anderen Ministerien nahm 
in jüngster Vergangenheit zu. Grund hierfür sind die sich immer stärker 
auf andere Zuständigkeitsbereiche ausdehnenden Probleme des sozial 
orientierten Wohnungsbaus. So resultieren aus dem demographischen 
Wandel und der älter werdenden Gesellschaft Überschneidungen mit 
den Zuständigkeitsbereichen des Sozialministeriums. Die gesetzlichen 
Vorgaben zur energetischen Gestaltung von Neubauten und zu Be-
standssanierungen fallen in die Zuständigkeit des Umweltministeriums. 
Jedes Jahr veranstaltet der VdW Bayern parlamentarische Abende mit 
Abgeordneten des bayerischen Landtages. Die Abende werden be-
wusst nach Fraktionen getrennt durchgeführt. Verbandsdirektor Kro-
ner betonte: „Wenn alle Fraktionen eingeladen werden, dann werden 
nur Schaufensterreden gehalten. Es kommt zu keinen tiefergehenden, 
sachlichen Diskussionen von Problemen.“20 Auf den Veranstaltungen 
hält ein Vertreter des VdW einen einführenden Vortrag über aktuelle 
Themen, anschließend beginnt die offene Diskussion. Für den VdW 
Bayern sind diese Abende wichtig, denn hier findet er seine parlamen-
tarischen Partner, mit denen er die laufende politische Arbeit gestalten 
kann. 
Die politische Arbeit des Verbandes spielt sich aber nicht nur in Bayern 
ab. Auch auf Bundesebene macht der VdW Bayern seinen Einfluss 
geltend, indem er im Bundestag mit der CSU-Fraktion, der einzigen 
Landespartei im Parlament, zusammenarbeitet. Dies gilt auch für die 
Entscheidungen im Bundesrat. Dadurch kann der VdW Bayern auch 
den Bundesverband GdW unterstützen.

Die europäische Einigung und ihre Bedeutung für die Wohnungswirtschaft

Ein weiterer Faktor für die Politisierung der Wohnungswirtschaft ist die 
europäische Einigung,21 die mit ihren zahlreichen Regeln in die Woh-

nungswirtschaft bis weit in die Technik des Bauens hinein eingreift.22 
Da diese Regulierung eher ein schleichender Prozess ist, engagierte sich 
der Bundesverband zu Beginn nur wenig in der EG. Zwar hatte bereits 
1986 in Straßburg das erste Treffen der wohnungswirtschaftlichen Ver-
bände mit der Gründung des „CECODHAS“, Comité Européen de 
Cooperation de l’Habitat Social, stattgefunden,23 und der GdW sich seit 
Jahren vom Europäischen Verbindungsausschuss zur Koordinierung der 
Sozialen Wohnungswirtschaft, wie die Organisation auf deutsch heißt, 
vertreten lassen,24 die Organisation war aber ursprünglich französisch 
dominiert und richtete ihr Hauptaugenmerk auf staatliche Sozialwoh-
nungen, die es so in Deutschland nicht gibt. In der Zwischenzeit tritt 
CECODHAS aber auch mehr für die deutschen Interessen ein.25 Der 
GdW unterhält seit 2002 in Brüssel ein eigenes Büro und arbeitet so di-
rekter am europäischen Entscheidungsprozess mit. Zudem besteht eine 
Zusammenarbeit mit anderen deutschen immobilienwirtschaftlichen 
Spitzenverbänden, wie dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumordung DV und dem Bundesverband Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen BFW, um die Position der deut-
schen Wohnungswirtschaft in Brüssel zu stärken.
Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftszweigen blieben die Woh-
nungsmärkte in Europa weitgehend regional; sie sind nicht einmal na-
tional. Das liegt vor allem an der Immobilität der Wohnung. Trotzdem 
wirken sich EU-Entscheidungen auch hier aus.26

Den freien Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr 
spürte auch das Bauwesen. Aufträge konnten nach EG-Recht nun in 
den Mitgliedsstaaten ausgeschrieben werden. Doch trotz der Anerken-
nung von Berufsabschlüssen besonders bei Architekten und Ingeni-
euren, kam es kaum zu Vergaben an Unternehmen und Architekten 
anderer EG-Mitgliedsstaaten. Dafür waren die regionalen Besonder-
heiten zu groß.27 Außerdem führte eine EG-weite Ausschreibung in 
vielen Fällen zu einer Zeitverzögerung, was eine unnötige Erhöhung 
der Baukosten durch gesteigerte Lohn- und Materialkosten zur Folge 
gehabt hätte.28 
Bis heute ist die Frage nicht geklärt, ob und in welchen Fällen sozial 
orientierte Wohnungsunternehmen, darunter besonders die kommuna-
len, eine Baumaßnahme europaweit ausschreiben müssen. Eine defini-
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tive Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die Rechtssicherheit 
schaffen könnte, steht noch aus.29

Das Bayerische Modernisierungsprogramm ist ein besonderer Fall, bei 
dem das europäische Recht direkt Einfluss auf die Arbeit des Verbandes 
und seiner Mitgliedsunternehmen hat. Zum 1. Januar 2009 stellte die 
KfW die Refinanzierung des Programms ein, da es nicht mit dem eu-
ropäischen Beihilferecht vereinbar war. Gemeinsam mit der Obersten 
Baubehörde und der BayernLabo arbeitete der Verband bayerischer 
Wohnungsunternehmen mit Erfolg an einer Anpassung der Förder-
richtlinien, und – zusammen mit der KfW – an einer entsprechenden 
Finanzierung.30 Zum 1. April 2009 startete das neue Bayerische Moder-
nisierungsprogramm.  

Erfolge in der politischen Arbeit

Im Jahr 2007 schlugen die Bundesländer eine Sondersteuer vor, mit der 
ihre Einnahmeausfälle aus der Unternehmenssteuerreform gegenfinan-
ziert werden sollten. Geplant war eine Abgeltungssteuer auf das bisher 
unversteuerte Eigenkapital von Unternehmen, auf sogenannte EK 02 
Bestände (Eigenkapital 02). Von dieser Neuregelung wären die bis 1990 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen besonders betroffen gewesen. 
Mit dem Ende des WGG war gesetzlich festgeschrieben worden, dass 
im Wohnungsbestand gebundenes Kapital, das nicht an die Eigentümer 
ausgeschüttet werden sollte, steuerbefreit bleiben würde. Dies sollte 
nun geändert werden. 
Bei einem EK 02 Bestand von ca. 80 Milliarden Euro und einem ge-
planten Steuersatz von 7,5 Prozent hätte die Neuregelung die sozial 
orientierte Wohnungswirtschaft sechs Milliarden Euro zusätzliche Steu-
erzahlungen gekostet. Um diese Summen aufbringen zu können, hätten 
die Unternehmen einen Teil ihrer Wohnungen verkaufen müssen. Die 
Mieter aus den unteren Einkommensgruppen wären die Leidtragenden 
gewesen und hätten die Steuererleichterungen, die anderen Branchen 
gewährt worden waren, durch höhere Mieten refinanzieren müssen.31

Für Investoren wiederum bot diese Regelung eine Möglichkeit, in die 
Bestände der ehemaligen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zu 

investieren oder diese Unternehmen ganz zu übernehmen, da nach 
Zahlung der Abgeltungssteuer die Ausschüttungssperre des bisher steu-
erbefreiten Eigenkapitals aufgehoben worden wäre. Investoren hätten 
also das bisher gebundene Kapital frei bekommen.32 GdW, VdW Bay-
ern und andere Regionalverbände erreichten aber, dass der Steuersatz 
nicht auf 7,5 Prozent sondern auf nur 3 Prozent, bei vorfälliger Entrich-
tung auf 2,4 Prozent, festgesetzt wurde. Zudem bekamen kommunale, 
öffentliche und kirchliche Wohnungs- und Immobilienkapitalgesell-
schaften sowie Bau- und Vermietungsgenossenschaften die Möglichkeit, 
anstatt Abgeltungssteuer zu zahlen, die bisherige Regelung beizubehal-
ten und die EK 02 Bestände erst dann zu besteuern, wenn sie ausge-
schüttet werden. „Die Abgeltungssteuer ist einer der größten Erfolge, 
die diese Organisation jemals erringen konnte“, betonte Kroner, „alles 
in allem haben wir allein unseren Mitgliedsunternehmen in Bayern 1,1 
Milliarden Euro erspart. Mit dem Geld könnten die Unternehmen 700 
Jahre lang alle Mitgliedsbeiträge bestreiten.“33 
Ein anderes Beispiel dafür, wie sich das politische Engagement des 
VdW Bayern für seine Mitgliedsunternehmen auszahlt, ist die Anpas-
sung der Kostenmiete. 2001 wurde mit dem Gesetz zur Reform des 
Wohnungsbaurechts die Kostenmiete abgeschafft.34 Sie gilt seither nur 
noch für vor 2001 mit Fördermitteln errichtete Gebäude. Gleichzeitig 
wurde über eine Reduzierung der Kostenmiete für die bestehenden 
Gebäude diskutiert. Mit der Kostenmiete sollen die Vorteile, die ein 
Wohnungsunternehmen durch öffentliche Förderung erhält, an die 
Mieter weitergegeben werden. Die Kostenmiete erhebt den Anspruch, 
alle tatsächlichen Kosten einer Wohnung, d. h. sowohl Kapitalkosten 
als auch Verwaltungs- und Instandhaltungskosten abzudecken und 
eine angemessene Verzinsung des investierten Kapitals zu ermögli-
chen. Tatsächlich spielen bei der Festsetzung der unterschiedlichen 
Parameter der Kostenmiete nicht nur wirtschaftliche Faktoren, son-
dern auch politische eine Rolle. So sollte etwa 2001 die Verwaltungs-
kostenpauschale gesenkt werden, um die Mieten niedrig zu halten, 
obwohl die Lohnkosten der Unternehmen tarifvertraglich deutlich 
gestiegen waren. Der Freistaat Bayern ermöglichte es dem VdW Bay-
ern in dieser Frage im Bundestag seine Interessen wahrzunehmen. 
Schließlich konnte der VdW zusammen mit dem GdW erreichen, 
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dass die Kostenmietsätze an die tatsächlichen Kostensteigerungen an-
gepasst wurden. 
In der Arbeit der Interessenvertretung kam es im Verband aber auch 
zu Rückschlägen, wie etwa, als die Einführung der Bauabzugssteuer auf 
Bundesebene nicht verhindert werden konnte. Die Bauabzugssteuer 
verursacht sowohl beim Staat als auch bei den Immobilienunternehmen 
nur höhere Kosten, ohne aber auf der Steuereinnahmen-Seite einen po-
sitiven Effekt zu erzielen. Sie wurde mit dem „Gesetz zur Eindämmung 
illegaler Betätigung im Baugewerbe“ vom 31. August 2001 eingeführt, 
um die Hinterziehung der Umsatzsteuer in der Bauwirtschaft zu er-
schweren. Der Auftraggeber wurde verpflichtet, 15 Prozent der Rech-
nungssumme einzubehalten und selbst an das Finanzamt abzuführen.35 
Doch die Auftragnehmer können eine Bescheinigung beantragen, mit 
der sie von der Regelung freigestellt werden. 95 Prozent aller Bauunter-
nehmen haben eine solche Freistellung bislang erhalten. Nun muss der 
Auftraggeber die Echtheit der Freistellungen überprüfen. Im Falle einer 
Fälschung würde der Auftraggeber für die 15 Prozent Steuer haften. Da-
mit ist ein beachtlicher Verwaltungsaufwand verbunden. Obwohl die 
Steuer von vielen Seiten als sehr fragwürdig angesehen wird, ist es dem 
VdW Bayern und den anderen Interessenverbänden der Wohnungs-
wirtschaft bisher nicht gelungen, eine Änderung des Gesetzes oder gar 
eine Abschaffung durchzusetzen. 

Herausforderung energiesparendes Bauen

Die Arbeit des Verbandes als Interessenvertreter beschränkte sich nie 
auf die Mitsprache bei Gesetzesvorhaben und auf die Abwendung von 
Nachteilen, die den Mitgliedsunternehmen drohten. Eine wichtige Rol-
le spielte immer auch die gesellschaftliche Arbeit sowie die konkrete 
Aufklärung und Information von Bauträgern, Vermietern und Mietern 
zu wohnungswirtschaftlich aktuellen Themen. In den vergangenen 100 
Jahren Verbandstätigkeit haben sich die Schwerpunkte dieser Tätigkeit 
des Verbandes immer wieder geändert. Themen wie Wohnhygiene, Toi-
letten und Badezimmer in jeder Wohnung oder Wohnfläche pro Person, 
die die ersten Jahre der Arbeit im sozial orientierten Wohnungsbau ge-

prägt haben, sind gegenwärtig so selbstverständlich, dass sie nicht mehr 
diskutiert werden müssen. Auch herrscht heute kein so großer Woh-
nungsmangel mehr wie in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten. Ne-
ben der Mitarbeit an geplanten Gesetzesvorhaben werden in Zukunft 
gesellschaftliche Themen wie etwa energiesparendes Bauen, Wohnen 
im Alter, Integration und die wirtschaftspolitische Bedeutung des so-
zial orientierten Wohnungsbaus die Arbeit der Mitgliedsunternehmen 

– und damit auch die Tätigkeiten des VdW Bayern – bestimmen.  
Mit dem Slogan „Dämmplatten sind billiger als Kernkraft“36 begann in 
den 1970er Jahren die Propagierung des energiebewussten Wohnungs-
baus. Im gleichen Jahrzehnt wurden Energieeinsparmaßnahmen an 
Gebäuden steuerlich gefördert. 1983 erschien eine Studie des Bundes-
ministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zum Thema 

„Rationelle Energieverwendung im Rahmen von neuen Siedlungsvor-
haben“, in der sich energiebewusstes Bauen vor allem auf die Standort-
wahl konzentrierte. Die bessere Ausnutzung der Sonnenenergie durch 
Südausrichtung der Hauptfenster eines Gebäudes und durch Vermei-
dung von Beschattung durch Berge oder durch eine zu dichte Bebauung 
wurden empfohlen. 1984 wurde das erste Gesetz zum Wärmeschutz 
erlassen. Dies waren erste Schritte hin zur Energieeinsparung in der 
Wohnungswirtschaft.37 
Die Maßnahmen hatten damals noch wenig mit umweltpolitischen 
Zielen zu tun. Umweltschutz konzentrierte sich auf Waldsterben, das 
Ozonloch und die Verschmutzung von Flüssen. Diese Themen beweg-
ten die Öffentlichkeit. Es wurden Schadstoffgrenzen für Schwefeldioxid 
und Stickoxide eingeführt. Energieeinsparung war nur ein untergeord-
netes Thema.38

Mitte der 1990er Jahre konzentrierte sich die Umweltpolitik auf die 
Reduktion der Treibhausgase, besonders des CO2. Damit wurde die 
Umweltpolitik auch zu einer bedeutenden Größe des Wohnungsbaus. 
Denn mit der Einsparung von Energie auch in der Wohnungswirtschaft 
sollte ein Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase geleistet werden. 
Nun stand der Wohnungsbau im Fokus des Umweltschutzes. 
Die ganze Energiepolitik in Deutschland wurde generell stärker um-
weltpolitischen Aspekten unterworfen. Bislang war der Umweltschutz 
bei Energieerzeugung und -verbrauch den Themen Wirtschaftlichkeit, 
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Versorgungssicherheit und Sozialverträglichkeit nachgeordnet, jetzt 
übernahm er eine Art Leitfunktion. 
1994 wurde die Wärmeschutzverordnung erlassen, die die Energiestan-
dards für die Sanierung und den Neubau von Häusern verschärfte.39 
Nach der Wärmedämmung kam es 1998 zur Regulierung der Heizungs- 
und Warmwassererzeugung. Seit 2002 gilt die Energieeinsparverord-
nung EnEV. Nach Novellierungen 2004 und 2007 wird im Oktober 
2009 eine weitere überarbeitete Version der Verordnung in Kraft treten, 
die die Effizienzanforderungen um weitere 30 Prozent erhöht. Eben-
falls 2009 trat das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz in Kraft. In ei-
nem weiteren Schritt sollen die Anforderungen an den Energiestandard 
von Gebäuden im Jahr 2012 dann noch einmal erhöht werden. Ande-
re Branchen drohten der Politik bei strengeren Klimaschutzauflagen 
ihre Betriebe – und damit Arbeitsplätze – in das Ausland zu verlagern. 
Die Wohnungswirtschaft, die im Vergleich sehr viel weniger Personal 
beschäftigt, ist sehr kapitalintensiv und kann ihre Bestände nicht ins 
Ausland transferieren. Sie konnte also keine derartigen Druckmittel ein-
setzen. 
Die neuen Regelungen sind eine Bürde für die Wohnungswirtschaft, 
denn durch die Gesetze und Verordnungen haben sich der Neubau und 
die Bestandssanierung von Wohnungen in Deutschland erheblich ver-
teuert. Mit jedem zusätzlich eingesparten Prozent Energie steigen die 
Investitionskosten beträchtlich an. Für Wohngebäude aus den 1950er 
und 1960er Jahren bedeutet dies, dass eine den Anforderungen entspre-
chende energiebewusste Sanierung fast genauso viel kostet wie ein Neu-
bau. Deshalb können insgesamt weniger Wohnungen saniert werden. Je 
strenger Grenzwerte sind, desto weniger Energie kann insgesamt ein-
gespart und CO2 vermieden werden. Denn die sozial orientierte Woh-
nungswirtschaft verfügt – ohne höhere staatliche Förderung – nur über 
begrenzte Investitionskraft. „Ein volkswirtschaftlicher und ökologischer 
Unsinn“, kritisierte Verbandschef Kroner.40 
Die jährlich von den Mitgliedsunternehmen des VdW Bayern in den 
Wohnungsbestand investierten ca. 1,1 Milliarden Euro reichen für die 
Umsetzung der politischen Umweltschutzziele nicht aus. Da die meis-
ten Mieter der Mitgliedsunternehmen des Verbandes aus den unteren 
Einkommensschichten kommen, können die Unternehmen die steigen-

Die Sanierung des Altbestandes nimmt heute einen großen Teil der Bautätigkeit der 
Wohnungsunternehmen ein. Die Wohnsiedlungen der 1930er Jahre werden aktuellen 
energetischen und wohnungstechnischen Standards angepasst. Im Bild Wohngebäude 
der Baugenossenschaft Hof.
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den Sanierungskosten nicht durch höhere Mieten refinanzieren. Grund-
sätzlich unterstützt der VdW Bayern die Klimaschutzziele der Bundes- 
und der Staatsregierung, wehrt sich aber gegen eine überproportionale 
Belastung der Wohnungswirtschaft. 

Wohnen im Alter

Für das Jahr 2050 gehen Demographen davon aus, dass 40 Prozent 
der Bevölkerung in Deutschland 60 Jahre und älter sein werden. Schon 
heute machen die Senioren ein Viertel der Bevölkerung aus.41 Die de-
mographischen Veränderungen stellen nicht nur die Renten- und Kran-
kenversicherungen, sondern auch die Wohnungswirtschaft vor große 
Herausforderungen: Altengerechtes Wohnen ist ein wichtiges Thema 
der jüngeren Vergangenheit. 
Erstmals war das Thema in den 1960er Jahren in Deutschland diskutiert 
worden. Da sich die Debatte aber schwerpunktmäßig um Altenheime 
gedreht hatte, sah die Wohnungswirtschaft damals noch keinen Hand-
lungsbedarf.42 Ende der 1980er Jahre wurde das altengerechte Wohnen 
umfassend und systematisch angegangen. 1989 förderte das Bundes-
bauministerium im Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau“ 21 Wohnbauprojekte zum Thema „Ältere Menschen 
und ihr Wohnquartier“. Zwei dieser Projekte wurden in Bayern durch-
geführt.43 1995 zog das Bundesbauministerium in einer Studie Bilanz, 
in der die Notwendigkeit, die Wohnsituation für die alten Menschen zu 
verbessern, betont wurde.44 
Eine Abtrennung der älteren Menschen in Sonderwohnformen wie Al-
tenheime wurde in den Wohnbauprojekten und in der Studie, wie auch 
in der gesamten Debatte nicht als Option gesehen.45 Laut einer reprä-
sentativen Umfrage des VdW Bayern will die Mehrheit der Deutschen 
im Alter selbstständig wohnen. Sieben Prozent der Befragten wünschen, 
betreut zu wohnen, und zwei Prozent würden ins Alten- oder Pflege-
heim gehen. In Bayern möchten 14 Prozent der Befragten im Alter mit 
ihren Kindern und Enkeln zusammen wohnen.46 In Deutschland stehen 
ohnehin nicht ausreichend Plätze im Betreuten Wohnen oder in Alten-
heimen zur Verfügung, und da die Renten sinken, benötigen immer 

Auch bei historischen Altbauten sind energetische Sanierungen und ansprechende Fas-
saden wichtig. Dieses Haus der WOGENO in München erhielt für die Gestaltung den 
Fassadenpreis der Landeshauptstadt München. 
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mehr ältere Menschen günstigen Wohnraum, in dem sie sich, so lange 
es eben geht, selbst versorgen können. Daraus resultiert die besondere 
Aufgabe für die sozial orientierte Wohnungswirtschaft, ausreichend be-
zahlbare Wohnungen zur Verfügung zu stellen.
Der aktuelle Bestand an altengerechten Wohnungen wird den zukünf-
tigen Bedarf nicht decken können. Vielmehr ist es nötig, bei den ohne-
hin anstehenden Sanierungen der Wohnungsbestände aus den 1950er 
und 1960er Jahren einen altengerechten Umbau mit einzuplanen. Die-
se Wohnungen sind oft sehr klein und haben enge Grundrisse. 55 qm 
für eine Drei-Zimmer-Wohnung und winzige Bäder mit 3 qm sind nicht 
selten. Ohne eine Sanierung werden sich kaum noch Mieter für solche 
Wohnungen interessieren.47 Oft werden aber erhebliche Investitionen 
nötig sein, wenn etwa Sanitäranschlüsse verlegt und nicht-tragende Wän-
de versetzt werden müssen, um Wohnungen auch für ältere Menschen 
dauerhaft nutzbar zu machen. Die Kosten für die Komplettmodernisie-
rung einer Wohnung mit Grundriss-Änderung und Aufzugsnachrüstung 
reichen bis 60.000 Euro pro Wohnung. Schon der altengerechte Umbau 
eines Bades kostet bis zu 15.000 Euro.
Diese Kosten lassen sich wie beim umweltbewussten Bauen nur bedingt 
über höhere Mieten refinanzieren. Alte Menschen haben häufig nicht 
genug Geld, um eine Mietsteigerung ihrer altengerecht umgebauten 
Wohnung finanzieren zu können. Aber für die Unternehmen bedeutet 
die Bereitstellung altengerechter Wohnungen nicht nur Kosten. Es erge-
ben sich daraus auch Chancen. Die Umzugsbereitschaft ist bei Senioren 
deutlich geringer als bei der jüngeren Generation. Die Unternehmen 
können eine langfristige Kundenbindung erreichen. Mieterwechsel und 
Mietausfälle kommen bei älteren Mietern wesentlich seltener vor.
Das Älterwerden spielt sich aber nicht nur in den eigenen vier Wänden 
ab. Um eine möglichst lange Selbstversorgung zu gewährleisten, ist eine 
Neuausrichtung der Wohnquartiere notwendig. Das bedeutet etwa, dass 
ausreichend Einzelhändler in der Nähe sein müssen. Der Supermarkt 
auf der grünen Wiese, den man nur mit dem Auto erreichen kann, ver-
langt eine für alte Menschen nicht voraussetzbare Mobilität. Zur alten-
gerechten Infrastruktur gehören eine Anbindung des Quartiers an den 
öffentlichen Nahverkehr sowie eine ausreichende medizinische Versor-
gung und eine Organisation, die beispielsweise über einen Hausnotruf, 

Ein Modellprojekt zum energiebewussten Bauen der GEWOFAG München.

Die Wohnungsunternehmen verstehen es, hohe energetische Standards mit architekto-
nischer Qualität zu vereinen. Hier ein Beispiel: Das 3-Liter-Haus der Nuwog Neu-Ulm.
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über Beratung und Unterstützung das Sicherheitsbedürfnis der älteren 
Menschen bedient, ohne dass diese große Hemmschwellen überwinden 
müssen. Aber auch kleine Änderungen, wie längere Grünphasen an 
Ampeln und mehr Bänke zum Verweilen, helfen, eine Wohngegend 
altengerecht zu machen.48

Beim Thema „Wohnen im Alter“ geht die Aufgabe der sozial orientier-
ten Wohnungsunternehmen und des VdW Bayern über das reine Bau-
en, Sanieren und Vermieten einzelner Wohnungen oder auch ganzer 
Anlagen hinaus. Altengerechtes Wohnen kann nur funktionieren, wenn 
die städtebaulichen Aspekte, die ein altengerechtes Quartier beinhaltet, 
mitberücksichtigt werden. 

Integration

Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft leidet unter einem schlechten 
Ruf und das trotz der bedeutenden Leistungen, die sie beim Wiederauf-
bau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg erbracht hat. Die Sied-
lungen des Sozialen Wohnungsbaus gelten häufig als Problemviertel, als 
Viertel der sozialen Verwahrlosung und hohen Kriminalität. 
Dass dieses Bild nicht der Realität entspricht, wissen die Wohnungs-
unternehmen selbst am besten, doch ist unbestritten, dass es Proble-
me gibt. Eine Ursache ist in den rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Belegung von Sozialwohnungen zu suchen. Waren in den ersten 
Nachkriegsjahrzehnten noch die „breiten Schichten des Volkes“, wie 
es im Ersten Wohnungsbaugesetz von 1950 heißt, berechtigt, eine So-
zialwohnung zu beziehen, wurden später die Einkommensgrenzen der 
Preis- und Lohnentwicklung nicht angemessen angepasst.49 Immer we-
niger Menschen konnten in eine sozial geförderte Wohnung ziehen. Es 
kam zu einer Konzentration von sozial Schwächeren, von denen heute 
Zuwanderer einen hohen Anteil ausmachen. Das führte zu Segregation 
und zu Quartieren, die als weniger wohnenswert angesehen werden. 
Zu den Wenigverdienern gehörten vor allem auch Ausländer und später 
Aussiedler. Zwischen 1950 und 1987 kamen 4,4 Millionen Gastarbeiter 
mit ihren Familien nach Deutschland. 1988 kamen 203.000 Aussiedler, 
1990 waren es 400.000, von 1988 bis 1999 insgesamt 2,7 Millionen.50 

Demographen gehen davon aus, dass in wenigen Jahrzehnten 40 Prozent der Bevölke-
rung in Deutschland über 60 Jahre alt sein wird. Die demographischen Veränderungen 
stellen auch die Wohnungswirtschaft vor große Herausforderungen, denn die Mehrheit 
der Deutschen möchte im Alter selbstständig wohnen. Abgebildet ist ein Modell eines 
Wohnprojektes für ältere Menschen der GRWS Rosenheim. 
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Nach Bayern reisten allein in den Jahren 1989 und 1990 104.000 Aus-
siedler und 112.000 Übersiedler ein. Zu Beginn kamen überwiegend 
Polen und Rumänen nach Bayern, seit 1991 bilden Personen aus der 
UdSSR und ihrer Nachfolgestaaten die größte Gruppe.51 
Für die Wohnungsunternehmen stand hier zunächst das quantitative Pro-
blem im Vordergrund, die große Anzahl an Personen mit Wohnraum zu 
versorgen. Dabei wurde zuerst versucht, den vorhandenen Wohnraum 
auszuschöpfen. Aber schon 1990 mussten in Bayern 940 Unterkünfte 
in Übergangswohnheimen bereitgestellt und in Pensionen angemietet 
werden. Ab 1990 wurde vom Freistaat Bayern ein Bauprogramm zur 
Errichtung von Übergangswohnungen für Spätaussiedler aufgelegt. Bis 
zum Jahr 2000 wurden allein mit diesen Mitteln 850 Wohneinheiten in 
Bayern gebaut.52 
Die Aussiedler konzentrierten sich in bestimmten Quartieren. Dies war 
der Notwendigkeit geschuldet, dass viele Aussiedler schnell unterge-
bracht werden mussten. Es gab aber auch keine umsichtige Belegungs-
politik, eine ausgewogene Bewohnerstruktur wurde nicht angestrebt. 
Einheimische zogen aus solchen Wohnvierteln weg, so dass Siedlungen 
entstanden, die wegen ihres erhöhten Anteils z. B. an Russlanddeut-
schen „Kleinrussland“ genannt wurden.53 
Zu Beginn schienen Integrationsmaßnahmen nicht nötig zu sein. Die 
Aussiedler, die zwischen 1950 und Ende der 1980er Jahre gekommen 
waren, hatten sich relativ problemlos in die deutsche Gesellschaft ein-
gefügt, auch die Aussiedler aus Polen und Rumänien, die in den 1980er 
und Anfang der 1990er Jahre kamen, integrierten sich schnell. Aller-
dings wandelte sich die Volkszugehörigkeit der Aussiedler im Verlauf 
der 1990er Jahre. 1993 waren noch mehr als drei Viertel der nach Bay-
ern einreisenden Aussiedler deutschstämmig, und nur gut 20 Prozent 
waren „Ehegatten und Abkömmlinge“, die keinen direkten Bezug zur 
deutschen Kultur mehr hatten. 2001 dagegen hatten nur noch zwölf 
Prozent der Aussiedler kulturelle Bezüge zu Deutschland, 64 Prozent 
machten die direkten Angehörigen aus und 24 Prozent weiter entfernte 
Verwandte.54 Obwohl die Aussiedler als Deutsche anerkannt wurden 
und einen deutschen Pass erhielten, sahen sie sich mit denselben Pro-
blemen konfrontiert, wie die ausländischen Migranten. Sie mussten sich 
sozial und wirtschaftlich auf eine neue Heimat einstellen. 

Integration von ausländischen Mitbürgern ist ein wichtiges Thema für die sozial 
orientierten Wohnungsunternehmen. Eine Möglichkeit, Integration zu fördern, sind 
Nachbarschaftsfeste, wie hier von der GRWS Rosenheim.
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Ab Mitte der 1990er Jahre erlebten einige Quartiere mit hohem Anteil 
von Ausländern beziehungsweise Spätaussiedlern aus der ehemaligen 
Sowjetunion vermehrt Vandalismus und Kriminalität. Herausgerissen 
aus ihrer Kultur fühlen sich besonders jüngere Aussiedler fremd und 
reagieren wie andere junge Migranten auch mit Ablehnung auf die Nor-
men der neuen Heimat.55 
Im Verband und in den Unternehmen setzten sich mit der nach den 
Gastarbeitern zweiten Welle des starken Zuzugs aus dem Ausland neue 
Ansätze durch, mit der Herausforderung umzugehen: Es wurden So-
zialleistungen angeboten, Mieterkontaktläden eingerichtet und eine 
Schuldnerberatung etabliert. Dabei gingen die Unternehmen häufig 
Kooperationen mit sozialen Verbänden, Kommunen, Kirchen und Ver-
einen ein. 1999 erschien eine Studie zum „Sozialen Management“ der 
bayerischen Wohnungsunternehmen, die vom Innenministerium, dem 
Verband bayerischer Wohnungsunternehmen und dem Landesverband 
freier Wohnungsunternehmen gemeinsam durchgeführt wurde: 27 
Prozent der Unternehmen boten Konfliktmanagement an, 22 Prozent 
Mietschuldnerberatung, 20 Prozent organisierten Selbsthilfegruppen. 14 
Prozent vermittelten hauswirtschaftliche Hilfen und über sieben Pro-
zent führten Drogenberatungen durch.56

Gegenüber der Politik beklagte der Verband, dass der Staat die Siche-
rung des sozialen Friedens hauptsächlich den Wohnungsunternehmen 
übertragen habe, ohne ihnen gleichzeitig Handlungsspielräume zu ge-
ben, entsprechend agieren zu können. Der Verband forderte, um die 
Mietstruktur der Sozialwohnungsquartiere steuern zu können, dass die 
Einkommensgrenzen für den Bezug von Sozialwohnungen erhöht wer-
den müssten, die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft wird und die Bele-
gungspraxis flexibilisiert werden müsse. Zudem sollten die Konditionen 
für die Modernisierungsförderung deutlich verbessert werden, denn 
das soziale Klima einer Wohnanlage hinge grundlegend auch mit dem 
baulichen Zustand zusammen.57 
Die Bemühungen der sozial orientierten Wohnungswirtschaft drohte 
2006 das Antidiskriminierungsgesetz zunichte zu machen.58 Das Gesetz 
sollte die Unternehmen deutlich einschränken. Ursprünglich sollte die 
Beweislast, ob eine Diskriminierung vorliegt oder nicht, beim Unter-
nehmen liegen. Zudem war mit Rechtsunsicherheit durch die Formu-

Nach einer gründlichen Sanierung des Altbestandes geben heute bunte Farben den 
Häusern der Wohnungsgenossenschaft „Sigmund Schuckert“ ein freundliches Ambiente. 
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lierung zu rechnen, dass „bei der Vermietung von Wohnraum eine un-
terschiedliche Behandlung im Hinblick auf Schaffung und Erhalt sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen so-
wie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnis-
se zulässig sein kann“.59 Kurz bevor der Bundestag das Gesetz beschloss, 
wurden noch die zentralen Forderungen von GdW und VdW Bayern 
umgesetzt: Die Beweislast wurde umgekehrt. Jetzt muss der Kläger die 
Diskriminierung belegen. Die Vermieter müssen nicht sämtliche Aus-
wahlprozesse dokumentieren. Außerdem wurde festgelegt, dass eine ge-
steuerte Mieterauswahl zur Vermeidung sozialer Spannungen rechtens 
ist. 
Auch beim Bayerischen Wohnraumförderungsgesetz (BayWoFG) hat 
sich der VdW Bayern erfolgreich dafür eingesetzt, dass die „Schaffung 
und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen sowie ausgewogener 
Siedlungsstrukturen“ als Fördergrundsatz in das Gesetz aufgenommen 
wurde.60 Unternehmen können im Rahmen der mittelbaren Belegung 
einzelne sozial geförderte Wohnungen auch an Nicht-Berechtigte, also 
an Personen mit Einkommen über den Regelsätzen, vermieten. Zudem 
ist festgelegt, dass ein Drittel der Wohnungen an Menschen vermie-
tet werden muss, deren Einkommen das Basiseinkommen nicht über-
schreitet, ein weiteres Drittel darf das Basiseinkommen um 30 Prozent 
überschreiten und ein weiteres Drittel um 60 Prozent.61 Im Gesetz sind 
über die Möglichkeit der mittelbaren Belegung noch mehr Spielräume 
geschaffen worden. Ein Unternehmen kann die Belegungsbindung ein-
zelner Wohnungen aufheben, indem es andere Wohnungen von glei-
chem Wert, die nicht mehr gebunden sind, der Bindung unterwirft.62 
Ende 2007 wurde eine langjährige Forderung des Verbandes umgesetzt: 
die Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe. 

Wohnungsbauförderung als Wirtschaftspolitik 

In den Ballungsgebieten findet ein Verdrängungsprozess statt. Die Mie-
ten steigen. Durch die sinkenden Förderungen von Sozialwohnungen 
und hohe Grundstückspreise werden kaum noch Neubauten errichtet. 
Zudem fallen deutlich mehr Bestandswohnungen aus der Mietpreisbin-

Die Aufgaben der Wohnungsunternehmen haben sich vervielfacht. Nicht mehr nur 
Wohnungsbau, sondern auch Stadt- und Quartiersentwicklung gehören zu ihrer Tä-
tigkeit. In diesem Zusammenhang spricht man heute von Stadtrendite. Hier werden 
Leistungen von häufig kommunalen Wohnungsunternehmen im städtebaulichen, sozi-
alen, ökologischen, kulturellen und sportlichen Bereich bewertet. Sie tragen zur Verbes-
serung der Lebensqualität und Lebenschancen der Bewohner in den Wohnquartieren 
und in der Stadt insgesamt bei. Durch die langfristige und nachhaltige Wirkung der 
Maßnahmen sparen die Städte und Gemeinden Aufwendungen an anderer Stelle. Ein 
Beispiel ist der Bau des Hauptzollamtes in Schweinfurt durch die kommunale SWG 
Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt. 
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dung heraus als neue hinzukommen. Dies führt dazu, dass besonders 
die Geringverdiener des Dienstleistungssektors wie Friseure, Kellner 
oder Verkäufer es sich häufig nicht mehr leisten können, direkt in der 
Stadt zu wohnen. Sie müssen pendeln. Und weil dies vielen wiederum 
zu teuer ist, verlieren manche Ballungsgebiete Arbeitskräfte dieses Sek-
tors.
Der Prozess konnte im kalifornischen Silicon Valley beobachtet wer-
den. Durch die hohe Anzahl an gut verdienenden Angestellten der 
High-Tech-Industrie stiegen die Immobilienpreise enorm an. Günstige 
Wohnungen gab es erst in einer Entfernung von 50 bis 60 Kilometern. 
Die Geringverdiener des Dienstleistungssektors konnten nicht mehr im 
Valley arbeiten, weil es zu teuer war, dort zu wohnen. Das führte dazu, 
dass sich das Angebot an Dienstleistungen verschlechterte, der Standort 
verlor an Attraktivität, bis schließlich auch Spitzen- und Gutverdiener 
abwanderten. 
Wenn durch einen Wohnungsmarkt mit nicht ausreichendem Angebot 
an bezahlbarem Wohnraum dieser Silicon-Valley-Effekt eintritt, dann 
wird das soziale Wohnungswesen zu einem wichtigen Faktor der Wirt-
schafts- und der Standortpolitik. Der Münchner Oberbürgermeister 
Christian Ude meinte in einem Interview hierzu: „Für die Attraktivität 
einer Stadt ist es unerlässlich, dass sich alle Bevölkerungs- und Einkom-
mensgruppen das Wohnen dort leisten können. Schaffen es die Ein-
kommensschwächeren nicht mehr, wird dies negative Auswirkungen 
auf das Dienstleistungsangebot in einer Stadt haben. Und damit wird 
sie auch für Gutverdiener unattraktiver.“63

Wirtschaftsverband mit sozialen Zielen 

Der Staat zieht sich immer weiter aus dem Sozialen Wohnungsbau zu-
rück, die Fördermittel werden geringer. Umfassende Bestände der ehe-
mals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wurden an Privatinvestoren 
veräußert. Kommunen verkaufen ihre Wohnungen, um Haushaltsde-
fizite auszugleichen, Industrieunternehmen konzentrieren sich auf ihr 
Kerngeschäft und veräußern Immobilien. Die neuen Eigentümer, die 
Kapitalanlegern eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich verspre-

Herausragendes Beispiel für eine gelungene Altstadtsanierung ist die Zangmeisterpas-
sage der Siebendächer Baugenossenschaft in Memmingen. Das verfallene Stadtviertel 
um die leerstehende Kattunfabrik wurde durch die Verbindung von alter Bausubstanz 
und moderner Architektur zu einem belebten Quartier nahe der Memminger Altstadt. 
Denkmalgeschützte Häuser wurden ebenso integriert wie die bei archäologischen Gra-
bungen entdeckte Stadtmauer
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chen, können eine nachhaltige sozial orientierte Nutzung nicht garan-
tieren.64 
1987 gab es in Deutschland etwa 3,9 Millionen Sozialwohnungen. 
Ende 2001 waren es nur noch rund 1,8 Millionen. Jährlich verlieren 
ca. 100.000 Wohnungen ihren Status als Sozialwohnung. Der Rückgang 
des Bestandes verweist aber keineswegs darauf, dass es keinen Bedarf 
an Sozialwohnungen mehr gibt.65 
Nach wie vor werden Wohnungen mit sozial angepassten Mieten ge-
braucht. Wie bedeutend der sozial orientierte Wohnungsbau auch in der 
Wahrnehmung der Bevölkerung ist, zeigt die Umfrage Mietwohn-Index 
2009, die von der GfK Marktforschung im Auftrag des VdW Bayern im 
März 2009 zum vierten Mal durchgeführt wurde: Fast alle Deutschen 
(97 Prozent) sind der Meinung, dass Sozialwohnungen auch in Zukunft 
benötigt werden, und 75 Prozent befürchten, dass es in Großstädten in 
Zukunft zu wenige bezahlbare und qualitativ gute Wohnungen geben 
könnte.66

Die Tendenz ist, dass nicht länger Wohnungen mit Sozialbindung für die 
Grundversorgung eine zentrale Rolle spielen werden. Vielmehr werden 
es Wohnungen von Wohnungsunternehmen sein, die aus ihrer sozialen 
Verantwortung heraus, günstigen und guten Wohnraum anbieten.
Wenn die Wohnungen einem Unternehmen gehören, das sozial orien-
tiert ist und nachhaltig vermietet, dann ist es gleichgültig, ob es sich um 
Sozialwohnungen handelt oder um Wohnungen, die zwar ehemals ge-
fördert wurden, aber heute keiner Sozialbindung mehr unterliegen. Es 
kommt darauf an, welche Strategie das Unternehmen verfolgt. Deshalb 
wird in Zukunft eine entscheidende Frage sein: Welche Eigentümer be-
sitzen welche Bestände? 
Aber auch dann, wenn die sozial orientierten Wohnungsunterneh-
men weiterhin bei ihren Wurzeln bleiben, wird es künftig ohne sozi-
ale Wohnraumförderung nicht gehen. Deutschland hat sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg gerade deshalb positiv entwickelt, weil das Land eine 
„Mieterrepublik“ im positiven Sinne geworden ist. Die Eigentumsquo-
te ist in Deutschland relativ gering, und das liegt vor allem am stark 
ausgeprägten Sozialen Wohnungsbau. Hohe bauliche Standards sorgten 
dafür, dass diesen Wohnungen nicht der Makel von Armenquartieren 
anhing und die Mieter nicht stigmatisiert wurden“, wie ein Gutachten 

Verbandstag 2008 in Passau. Der VdW Bayern hat heute 450 Mitglieder, die mehr als 
450.000 Wohneinheiten verwalten. Als Serviceunternehmen bietet der VdW Bayern sei-
nen Mitgliedern neben der Wirtschaftsprüfung Hilfe in Steuer- und Versicherungsfragen, 
Rechts- und Unternehmensberatung und er übernimmt die Interessenvertretung der 
bayerischen Wohnungswirtschaft. 
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des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln zur Wohneigentumsquote 
in Deutschland feststellt.67 Ein Mietwohnungsmarkt ist entstanden, der 
eine wirkliche Alternative zum Wohneigentum darstellt. Diesen gilt es 
zu bewahren.   
Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen; und für Politik und 
Gesellschaft ist Wohnen Gegenstand der Daseinsfürsorge. Indem sich 
der VdW Bayern seit 100 Jahren der Aufgabe widmet, Wohnraum für 

„Minderbemittelte“ – wie es noch Anfang des 20. Jahrhunderts hieß – zu 
schaffen, wird er einer sozialen Verantwortung gerecht. Dieser Verant-
wortung haben sich auch seine Mitgliedsunternehmen verpflichtet. Der 
Verband erfüllt diese Aufgabe als Prüfungsverband, Dienstleister und 
politischer Interessenvertreter für die sozial orientierte Wohnungswirt-
schaft. 
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Seit 100 Jahren widmen sich der VdW Bayern und seine Mitglieds-
unternehmen der Aufgabe, günstigen aber dennoch hochwertigen 
Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen zu schaffen. Damit 
werden der Verband und die sozial orientierten Wohnungsunternehmen 
einer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht.
Das Buch erzählt die Geschichte des VdW Bayern und der sozial orien-
tierten Wohnungswirtschaft. Diese Geschichte beginnt im 19. Jahrhundert 
mit der drückenden Wohnungsnot vor allem in den Städten, führt über 
die Gründung von Baugenossenschaften und anderen gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen, über die Gründung des VdW Bayern 1909, über 
die großen Erfolge des Wiederaufbaus in den Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg bis zu den Aufgaben des sozial orientierten Wohnungsbaus der 
Gegenwart. Erstmals wird die Geschichte des VdW Bayern detailliert 
dargestellt. Dabei entsteht zugleich eine Geschichte des sozialen Woh-
nens in Bayern.
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